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Textgegenüberstellung zum Begutachtungsentwurf des 

Oö. VRV-Gemeinderechtsanpassungsgesetz 2019 

 

 

Oö. Gemeindeordnung 1990 (Oö. GemO 1990) 

 

 

I. HAUPTSTÜCK 

Die Gemeinde 

2. Abschnitt 

Gemeindegebiet 

§ 6 

Gebietsänderungen 

(1) Änderungen des Gemeindegebietes (§§ 7 bis 10) dürfen nur aus öffentlichen 

Interessen, insbesondere aus wirtschaftlichen Interessen der beteiligten Gemeinden 

erfolgen, wobei jedenfalls darauf Bedacht zu nehmen ist, daß jede der beteiligten 

Gemeinden nach der Gebietsänderung fähig ist, die ihr gesetzlich obliegenden Aufgaben zu 

erfüllen. Ebenso ist auf die wirtschaftlichen und kulturellen Belange der Einwohner Rücksicht 

zu nehmen und eine Teilung von Katastralgemeinden tunlichst zu vermeiden. 

(2) Fallen dem Land Oberösterreich durch eine Änderung der Landesgrenze Gebietsteile 

zu, so hat die Landesregierung, wenn nicht eine neue Gemeinde gebildet wird, durch 

Verordnung diese Gebietsteile einer oder mehreren angrenzenden Gemeinden 

zweckentsprechend, insbesondere unter Bedachtnahme auf die geographische Lage, 

zuzuweisen. Eine solche Verordnung hat in demselben Zeitpunkt in Kraft zu treten wie die 

Änderung der Landesgrenze und darf zu diesem Zweck auch rückwirkend in Kraft gesetzt 

werden. 

(3) Durch die Bestimmungen dieses Abschnitts wird Art. 15 Abs. 11 B-VG nicht berührt. 

(3) Die Bestimmungen des § 8 Abs. 5 lit. d des Übergangsgesetzes vom 1. Oktober 1920 

in der Fassung des BGBl. Nr. 368 vom Jahre 1925 (Fassung Bundes-

Verfassungsgesetznovelle 1962, BGBl. Nr. 205) werden hiedurch nicht berührt. 

5. Abschnitt 

Organe der Gemeinde 

§ 30 

Erledigung des Mandates eines Mitgliedes des Gemeindevorstandes 

(1) Das Mandat eines Mitgliedes des Gemeindevorstandes wird erledigt: 

 a) durch Mandatsverzicht (Abs. 2); 

 b) durch Mandatsverlust (Abs. 3). 

(2) Ein Mitglied des Gemeindevorstands kann auf sein Mandat verzichten. Der Verzicht 

ist schriftlich zu erklären und eigenhändig zu unterschreiben. Er wird mit dem Einlangen 

beim Gemeindeamt wirksam, wenn die Verzichtserklärung nicht einen späteren Zeitpunkt 

enthält. Dem Verzicht beigefügte Bedingungen sind ohne rechtliche Wirkung. Eine 

Verzichtserklärung kann nach ihrem Einlangen beim Gemeindeamt nicht mehr widerrufen 

werden. 
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(3) Ein Mitglied des Gemeindevorstands verliert sein Mandat: 

 1. mit dem Enden seines Mandats als Mitglied des Gemeinderates; 

 2. mit dem Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft; 

 3. wenn es sich weigert, das Gelöbnis in der im § 24 Abs. 4 vorgeschriebenen Weise 

abzulegen;, 

 4. durch Abberufung (§ 31 und § 31a); 

 5. durch Amtsverlust gemäß § 61 Abs. 4. 

(4) Der Verlust des Mandats tritt im Fall des Abs. 3 Z 1 und 4 von Gesetzes wegen ein. 

In den Fällen des Abs. 3 Z 2 und 3 gilt § 23 Abs. 2 zweiter und dritter Satz sinngemäß. 

(5) Das Mandat als Mitglied des Gemeinderates wird durch die Erledigung des Mandates 

als Mitglied des Gemeindevorstandes - ausgenommen den Fall des Abs. 3 Z 1 - nicht 

berührt. 

III. HAUPTSTÜCK 

Zuständigkeit und Geschäftsführung der Gemeindeorgane 

2. Abschnitt 

Gemeindevorstand 

§ 56 

Aufgaben 

(1) Der Gemeindevorstand kann in die Zuständigkeit des Gemeinderates fallende 

Angelegenheiten vorberaten und Anträge an den Gemeinderat stellen. 

(2) Unbeschadet der ihm sonst durch gesetzliche Vorschriften zugewiesenen Aufgaben 

obliegen dem Gemeindevorstand ferner: 

 1. Entfallen 

 2. die Veräußerung von beweglichen Sachen und die Vergabe von Bau-, Liefer- und 

Dienstleistungsaufträgen, die nicht gemäß § 58 Abs. 2 Z 7 in die Zuständigkeit des 

Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin fallen, bis zu einem Gesamtbetrag oder - bei 

regelmäßig wiederkehrenden Vergaben - Jahresbetrag zwischen 0,05% und 

höchstens 1% der Einzahlungen der laufenden GeschäftstätigkeitEinnahmen des 

ordentlichen Gemeindevoranschlags des laufenden Haushaltsjahres, höchstens 

jedoch bis zu einem Betrag von 100.000 Euro. 

 3. die Gewährung von geldwerten Zuwendungen, die zu keiner Gegenleistung 

verpflichten, sowie Förderungen bis zu einem Betrag von jeweils 0,05% der 

Einzahlungen der laufenden GeschäftstätigkeitEinnahmen des ordentlichen 

Gemeindevoranschlags des laufenden Haushaltsjahres, jedenfalls aber bis zu einem 

Betrag von 500 Euro, höchstens jedoch bis zu einem Betrag von 2.000 Euro; 

 4. die Entscheidungen in den Angelegenheiten des Dienstrechts (einschließlich des 

Besoldungs- und des Pensionsrechts) der Gemeindebeamten oder 

Gemeindebeamtinnen nach Maßgabe der Bestimmungen des Oö. 

Gemeindebedienstetengesetzes 2001 und des Oö. Gemeinde-Dienstrechts- und 

Gehaltsgesetzes 2002. 

 5. die Entscheidung in Angelegenheiten privatrechtlicher Dienst- und 

Ausbildungsverhältnisse, ausgenommen 



  Seite 3 

 a) die Aufnahme von Bediensteten für nicht länger als drei Monate und die Lösung 

solcher Dienstverhältnisse sowie 

 b) die Besetzung und Weiterbestellung des Leiters des Gemeindeamts und 

 c) die Besetzung des Leiters eines Gemeinde-Alten- und Pflegeheims; 

 6. die Abwicklung von Projekten nach Maßgabe einer Übertragungsverordnung des 

Gemeinderates gemäß § 43 Abs. 3; 

 7. die gänzliche oder teilweise Abschreibung zweifelhafter oder uneinbringlicher 

Forderungen privatrechtlicher Natur, sofern die Höhe des abzuschreibenden Betrages 

0,5% der Einzahlungen der laufenden GeschäftstätigkeitEinnahmen des ordentlichen 

Gemeindevoranschlags des laufenden Haushaltsjahres nicht übersteigt, jedenfalls 

aber bis zu einer Höhe von jeweils 5.000 Euro, höchstens jedoch bis zu einer Höhe 

von jeweils 50.000 Euro; 

 8. die gänzliche oder teilweise Abschreibung von Abgaben gemäß den §§ 235 und 236 

Bundesabgabenordnung (BAO), sofern die Höhe der abzuschreibenden Abgabe 0,5% 

der Einzahlungen der laufenden GeschäftstätigkeitEinnahmen des ordentlichen 

Gemeindevoranschlags des laufenden Haushaltsjahres nicht übersteigt, jedenfalls 

aber bis zu einer Höhe von jeweils 5.000 Euro, höchstens jedoch bis zu einer Höhe 

von jeweils 50.000 Euro; 

 9. die Bewilligung von Zahlungserleichterungen; 

 10. die Erlassung von Richtlinien für und die Aufsicht über die Verwaltung des 

Gemeindeeigentums und der in der Verwaltung der Gemeinde stehenden 

selbständigen Fonds und Stiftungen; 

 11. die Einbringung von Rechtsmitteln und Rechtsbehelfen gegen 

verwaltungsbehördliche und verwaltungsgerichtliche Entscheidungen, insbesondere 

von Beschwerden an den Verfassungsgerichtshof und von Revisionen an den 

Verwaltungsgerichtshof, durch die Gemeinde als Trägerin subjektiver Rechte; 

 12. die Untersagung der Verwendung des Gemeindewappens gemäß § 4a; 

 13. die Einbringung von Mahnklagen für Beträge über 2.000 Euro. 

(3) Ist der Gemeindevorstand bei zwei aufeinanderfolgenden Sitzungen in einem 

bestimmten Gegenstand beschlußunfähig, so geht seine Zuständigkeit für diesen 

Gegenstand auf den Gemeinderat über. Bei Beschlußunfähigkeit wegen Befangenheit gilt 

jedoch § 64 Abs. 3. 

(4) Über Maßnahmen gemäß Abs. 2 Z 11 hat der Bürgermeister oder die 

Bürgermeisterin dem Gemeinderat in der darauffolgenden Sitzung zu berichten. 

3. Abschnitt 

Bürgermeister 

§ 58 

Aufgaben im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde 

(1) Der Bürgermeister vertritt die Gemeinde nach außen. 

(2) Unbeschadet sonstiger gesetzlicher Vorschriften obliegen dem Bürgermeister im 

eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde ferner 
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 1. die Besorgung der behördlichen Aufgaben des eigenen Wirkungsbereiches der 

Gemeinde, einschließlich der Handhabung der Ortspolizei, jedoch mit Ausnahme der 

Erlassung von Verordnungen; 

 2. Notanordnungen (§ 60); 

 3. die Durchführung der von den Kollegialorganen gefaßten Beschlüsse (§ 59); 

 4. die Verwaltung des Gemeindeeigentums und der in der Verwaltung der Gemeinde 

stehenden selbständigen Fonds und Stiftungen; zur Verwaltung zählen auch die zur 

laufenden Geschäftsführung erforderlichen Anschaffungen; 

 5. die Aufnahme von Bediensteten für nicht länger als drei Monate sowie die Lösung 

solcher Dienstverhältnisse. 

 6. Entfallen 

 7. die Veräußerung von beweglichen Sachen sowie die Vergabe von Bau-, Liefer- und 

Dienstleistungsaufträgen bis zu einem Gesamtbetrag oder - bei regelmäßig 

wiederkehrenden Vergaben - Jahresbetrag von 0,05% der Einzahlungen der 

laufenden GeschäftstätigkeitEinnahmen des ordentlichen Gemeindevoranschlags des 

laufenden Haushaltsjahres, sofern jedoch dieser Prozentsatz einen Betrag von 

weniger als 2.000 Euro ergibt, dann jedenfalls bis zu 2.000 Euro; 

 8. die Abwicklung von Projekten nach Maßgabe einer Übertragungsverordnung des 

Gemeinderates gemäß § 43 Abs. 3; 

 9. die Abgabe von Stellungnahmen und die Vertretung von Gemeindeorganen in 

verwaltungsbehördlichen und verwaltungsgerichtlichen Verfahren, sofern gesetzlich 

nichts anderes bestimmt ist; hierüber ist dem Gemeinderat in der nächsten Sitzung zu 

berichten; 

 10. die Einbringung von Mahnklagen für Beträge bis einschließlich 2.000 Euro.  

(3) Der Bürgermeister kann einzelne Gruppen von in seine Zuständigkeit fallenden 

Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde - unbeschadet seiner 

Verantwortlichkeit - Mitgliedern des Gemeindevorstandes zur Besorgung in seinem Namen 

übertragen. In diesen Angelegenheiten sind die betreffenden Mitglieder des 

Gemeindevorstandes an die Weisungen des Bürgermeisters gebunden und nach § 63 Abs. 1 

verantwortlich. § 81 Abs. 2 wird durch die vorstehenden Bestimmungen nicht berührt. 

(4) In Gemeinden mit mindestens 25 Gemeinderatsmitgliedern hat der Bürgermeister die 

in seine Zuständigkeit fallenden Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches der 

Gemeinde in soviele Gruppen zusammenzufassen, wie der Zahl der im Gemeindevorstand 

vertretenen Fraktionen entspricht. Der Bürgermeister hat hiebei eine möglichst große 

Ausgewogenheit im Sinne des politischen Stärkeverhältnisses der im Gemeindevorstand 

vertretenen Fraktionen anzustreben. Der Bürgermeister hat jede dieser Gruppen binnen vier 

Wochen nach der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates der betreffenden Fraktion 

zuzuordnen und die Fraktion aufzufordern, ihm binnen vier Wochen einen Vorschlag zu 

erstatten, welchen Mitgliedern des Gemeindevorstandes ihrer Fraktion die dieser Fraktion 

zugeordneten Angelegenheiten als Geschäftsgruppe zugeteilt werden sollen. Der 

Bürgermeister hat auf Grund dieses Vorschlages diese Geschäftsgruppen den betreffenden 

Mitgliedern des Gemeindevorstandes binnen vier Wochen nach Einlangen des Vorschlages 
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zuzuteilen. Angelegenheiten, für die eine Fraktion dem Bürgermeister innerhalb der Frist 

keinen Vorschlag erstattet, fallen in die Geschäftsgruppe des Bürgermeisters. 

(5) Im Rahmen der gemäß Abs. 4 einem Mitglied des Gemeindevorstandes zugeteilten 

Geschäftsgruppe kommen diesem - unbeschadet der dem Bürgermeister zukommenden 

Zuständigkeit - das Recht auf volle Akteneinsicht sowie das Recht der Antragstellung an den 

Bürgermeister zu. Wenn sich ein Antrag darauf bezieht, eine Angelegenheit auf die 

Tagesordnung der Sitzung des Gemeindevorstandes oder des Gemeinderates zu setzen, ist 

der Bürgermeister verpflichtet, dem nachzukommen; § 46 Abs. 2 ist sinngemäß 

anzuwenden. In diesen Fällen kommt dem in Betracht kommenden Mitglied des 

Gemeindevorstandes das Recht zu, in der entsprechenden Sitzung hinsichtlich dieser 

Angelegenheit Bericht zu erstatten und den Antrag zu stellen. 

(6) In Gemeinden mit mindestens 25 Gemeinderatsmitgliedern (Abs. 4) kann der 

Bürgermeister eine in seine Zuständigkeit fallende Angelegenheit des eigenen 

Wirkungsbereiches nur jenem Mitglied des Gemeindevorstandes zur Besorgung gemäß 

Abs. 3 übertragen, in dessen Geschäftsgruppe gemäß Abs. 4 diese Angelegenheit fällt. Dies 

gilt jedoch nicht für Angelegenheiten, die in die Geschäftsgruppe des Bürgermeisters fallen. 

IV. HAUPTSTÜCK 

Gemeindeeigentum 

§ 68 

Gemeindevermögen 

(1) Alles Gemeindeeigentum, das nicht öffentliches Gut oder Gemeindegut ist, bildet das 

Gemeindevermögen. 

(2) Das Gemeindevermögen ist in seinem Gesamtwert tunlichst ungeschmälert zu 

erhalten. Es ist sparsam, wirtschaftlich und zweckmäßig zu verwalten. Das gesamte 

ertragsfähige Gemeindevermögen ist überdies derart zu verwalten, daß bei der gebotenen 

Vorsicht und Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung der Aufgaben der Gemeinde der 

größtmögliche Nutzen erzielt wird. Einzahlungen aus Vermögensveräußerungen sind zur 

Instandhaltung des Gemeindevermögens, zur Schaffung neuer Vermögenswerte oder zur 

außerplanmäßigen Tilgung (Sondertilgung) bestehender Darlehensschulden zu verwenden. 

(3) Das Gemeindevermögen ist aus den Erträgen der Gemeinde zu erhalten. Für 

Vermögensgegenstände, die nach Alter, Verbrauch oder sonstiger Wertminderung jeweils 

ersetzt oder bei wachsendem Bedarf erweitert werden müssen, sind die Mittel zur 

Ersatzbeschaffung oder Erweiterung in Form von Rücklagen anzusammeln, soweit es die 

finanzielle Lage der Gemeinde gestattet und der Haushaltsausgleich dadurch nicht gefährdet 

wird. 

(3) Die Gebarung des Gemeindevermögens bildet einen Bestandteil des ordentlichen 

Haushaltes; das Gemeindevermögen ist aus Mitteln des ordentlichen Haushaltes zu 

erhalten. Für Vermögensgegenstände, die nach Alter, Verbrauch oder sonstiger 

Wertminderung jeweils ersetzt oder bei wachsendem Bedarf erweitert werden müssen, sind 

die Mittel zur Ersatzbeschaffung oder Erweiterung aus Mitteln des ordentlichen Haushaltes 

anzusammeln (Erneuerungs-, Erweiterungsrücklagen). 
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§ 73 

Verzeichnis des Gemeindeeigentums 

(1) Die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister hat über das gesamte Eigentum der 

Gemeinde einschließlich der wirtschaftlichen Unternehmungen gemäß § 69 Abs. 1 Z 1 ein 

Verzeichnis zu führen. Vor der öffentlichen Auflage des Rechnungsabschlusses (§ 92 

Abs. 6) hat der Prüfungsausschuss das Verzeichnis des Gemeindeeigentums zu prüfen. 

(2) Abs. 1 gilt für die in der Verwaltung der Gemeinde stehenden selbständigen Fonds 

und Stiftungen sinngemäß. 

(3) Die Landesregierung kann nähere Bestimmungen zur Durchführung der in den Abs. 1 

und 2 enthaltenen Vorschriften durch Verordnung regeln. 

§ 73 

Verzeichnis des Gemeindeeigentums; Vermögens- und Schuldenrechnung 

(1) Der Bürgermeister hat über das gesamte Eigentum der Gemeinde einschließlich der 

wirtschaftlichen Unternehmungen ein Verzeichnis zu führen. 

(2) Auf Grund dieses Verzeichnisses des Gemeindeeigentums hat der Bürgermeister die 

Vermögens- und Schuldenrechnung zu erstellen. Diese hat den Bestand am Beginn und am 

Ende des Rechnungsjahres sowie die während des Rechnungsjahres eingetretenen 

Änderungen zu umfassen; sie bildet einen Bestandteil des Rechnungsabschlusses der 

Gemeinde. Vor der öffentlichen Auflegung des Rechnungsabschlusses (§ 92 Abs. 4) hat der 

Prüfungsausschuß die Vermögens- und Schuldenrechnung sowie das Verzeichnis des 

Gemeindeeigentums zu überprüfen. 

(3) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 gelten für die in der Verwaltung der Gemeinde 

stehenden selbständigen Fonds und Stiftungen sinngemäß. 

(4) Die näheren Bestimmungen zur Durchführung der in den Abs. 1 bis 3 enthaltenen 

Vorschriften hat die Landesregierung durch Verordnung zu treffen. 

V. HAUPTSTÜCK 

Gemeindehaushalt 

1. Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 73a 

Anwendbare Rechtsvorschriften 

(1) Die Form und die Gliederung des Gemeindevoranschlags und des 

Rechnungsabschlusses richten sich nach den auf Grund des Finanz-

Verfassungsgesetzes 1948 erlassenen Vorschriften und Richtlinien, insbesondere nach der 

Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 - VRV 2015, BGBl. II 

Nr. 313/2015, in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 17/2018. 

(2) Soweit in diesem Hauptstück auf die VRV 2015 verwiesen wird, ist diese in der im 

Abs. 1 genannten Fassung anzuwenden. 

§ 73b 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinn dieses Landesgesetzes bedeutet: 
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 1. Gemeindehaushalt: der integrierte Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögenshaushalt 

gemäß VRV 2015; 

 2. Haushaltsjahr: das Kalenderjahr; 

 3. Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit: Einzahlungen, die keinem investiven 

Einzelvorhaben zuzuordnen sind; 

 4. Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit: Auszahlungen, die keinem investiven 

Einzelvorhaben zuzuordnen sind; 

 5. Haushaltsausgleich: Ausgleich der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit mit 

den Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit; 

 6. Mittelaufbringungen: die Einzahlungen des Finanzierungshaushalts und die Erträge 

des Ergebnishaushalts; 

 7. Mittelverwendungen: die Auszahlungen des Finanzierungshaushalts und die 

Aufwendungen des Ergebnishaushalts; 

 8. nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht: dieses liegt vor, wenn 

 a) im Finanzierungshaushalt die Liquidität der Gemeinde gegeben ist, 

 b) im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig (fünf Jahre) ausgeglichen ist 

und 

 c) die Gemeinde ein positives Nettovermögen aufweist; 

 9. investives Einzelvorhaben: eine Maßnahme, für die Schuldaufnahmen oder 

Bedarfszuweisungen in Anspruch genommen werden oder die der Art nach lediglich 

vereinzelt vorkommt oder der Höhe nach den üblichen Rahmen der laufenden 

Geschäftstätigkeit erheblich überschreitet; 

 10. sonstige Investition: eine aktivierungspflichtige Mittelverwendung, die keinem 

investiven Einzelvorhaben zuzuordnen ist. 

2. Abschnitt1. Abschnitt 

Gemeindevoranschlag 

§ 74 

Allgemeines 

(1) Die Führung des Ergebnis- und Finanzierungshaushalts hat nach dem 

Gemeindevoranschlag zu erfolgen. Dieser ist für jedes Haushaltsjahr so zeitgerecht zu 

erstellen und zu beschließen, dass er mit Beginn des Haushaltsjahres in Wirksamkeit treten 

kann. Der vom Gemeinderat gleichzeitig festzusetzende Dienstpostenplan (Stellenplan) 

bildet einen Bestandteil des Gemeindevoranschlags. 

(2) Für wirtschaftliche Unternehmungen gemäß § 69 Abs. 1 Z 1 sind gleichfalls 

Wirtschaftspläne (Voranschläge) zu erstellen; sie bilden einen wesentlichen Bestandteil des 

Gemeindevoranschlags. Für wirtschaftliche Unternehmungen gemäß § 69 Abs. 1 Z 1, die 

andere gesetzliche Regelungen anwenden und eigene Wirtschaftspläne erstellen, sind die 

Wirtschaftspläne ohne Anlagen einzeln dem Gemeindevoranschlag beizulegen und für die 

Ergebnisrechnung auf erster Ebene mit dem Gesamthaushalt der Gemeinde 

zusammenzufassen. 

(3) Die in der Verwaltung der Gemeinde stehenden selbständigen Fonds und Stiftungen 

sind in einem eigenen Nachweis darzustellen. Im Übrigen gelten hinsichtlich der 
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haushaltsrechtlichen Berücksichtigung dieser Einrichtungen die entsprechenden 

Bestimmungen der VRV 2015. 

(4) Dem Gemeindevoranschlag ist ein Vorbericht voranzustellen, der einen Überblick 

über die Entwicklung und die aktuelle Lage des Ergebnis- und Finanzierungshaushalts 

anhand der im Gemeindevoranschlag und im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan 

enthaltenen Informationen und der Daten des Ergebnis- und Finanzierungshaushalts gibt. 

(5) Die Landesregierung kann nähere Bestimmungen zur Durchführung der in diesem 

Abschnitt enthaltenen Vorschriften durch Verordnung regeln.“ 

§ 75 

Grundsätze der Voranschlagserstellung 

(1) Die zu veranschlagenden Beträge sind, soweit Unterlagen hiefür vorhanden sind, 

unmittelbar zu errechnen. Im Übrigen sind die Mittelaufbringungen unter Berücksichtigung 

ihrer in den letzten zwei Jahren und im laufenden Haushaltsjahr zutage getretenen 

Entwicklung sowie allfälliger Veränderungen in der Gesetzgebung oder in den 

Verwaltungseinrichtungen einzuschätzen. Die Veranschlagung von Steuereinnahmen mit 

einem höheren als dem dem bisherigen tatsächlichen Erfolg des laufenden Haushaltsjahres 

entsprechenden Jahresbetrag ist bei unverändertem Stand der Abgabenvorschrift nur dann 

zulässig, wenn besondere Umstände einen höheren Steuerertrag gesichert erscheinen 

lassen. Bei Änderungen in den Abgabenvorschriften darf über die sich daraus 

rechnungsmäßig ergebenden zusätzlichen Mittelaufbringungen nicht hinausgegangen 

werden. 

(2) Die Mittelverwendungen dürfen nur mit dem sachlich begründeten unabweislichen 

Jahreserfordernis veranschlagt werden. 

(3) Soweit es die finanzielle Lage der Gemeinde gestattet und der Haushaltsausgleich 

dadurch nicht gefährdet wird, sollen Haushaltsrücklagen angelegt werden, denen der 

Gemeinderat eine bestimmte Zweckwidmung geben kann, oder jährliche Zuführungen zu 

diesen veranschlagt werden. Die Bildung von Haushaltsrücklagen ist nur mit gleichzeitiger 

Dotierung von Zahlungsmittelreserven zulässig. 

(4) Im Finanzierungshaushalt sind das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit und 

jedes investive Einzelvorhaben ausgeglichen zu erstellen. 

(5) Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht ist anzustreben. Bei der Veranschlagung 

des Ergebnishaushalts ist daher insbesondere darauf Bedacht zu nehmen, dass ein 

positives Nettovermögen ausgewiesen wird. 

(6) Der Ergebnis- und der Finanzierungsvoranschlag sind auf Ebene Gesamthaushalt 

sowohl mit den internen Vergütungen als auch ohne diese (Bereinigung) auszuweisen. 

§ 74 

Allgemeines 

(1) Die Führung des Gemeindehaushaltes hat nach dem Gemeindevoranschlag zu 

erfolgen. Dieser ist für jedes Haushaltsjahr so zeitgerecht zu erstellen und zu beschließen, 

daß er mit Beginn des Haushaltsjahres in Wirksamkeit treten kann. Der vom Gemeinderat 

gleichzeitig festzusetzende Dienstpostenplan bildet einen Bestandteil des 

Gemeindevoranschlages. 

(2) Das Haushaltsjahr der Gemeinde fällt mit dem Kalenderjahr zusammen. 
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(3) Für die wirtschaftlichen Unternehmungen der Gemeinde sind Wirtschaftspläne 

(Voranschläge) zu erstellen, die einen wesentlichen Bestandteil des 

Gemeindevoranschlages bilden. 

(4) Für die in der Verwaltung der Gemeinde stehenden selbständigen Fonds und 

Stiftungen sind jeweils gesonderte Voranschläge zu erstellen und dem 

Gemeindevoranschlag anzuschließen. Für diese Voranschläge gelten die für den 

Gemeindevoranschlag geltenden Bestimmungen sinngemäß. 

(5) Ergeben sich aus den Voranschlägen der in der Verwaltung der Gemeinde 

stehenden selbständigen Fonds und Stiftungen Abgänge, für die in ihren Einkünften die 

Bedeckung nicht gefunden werden kann, so sind die Abgänge als Ausgabeposten in den 

Gemeindevoranschlag aufzunehmen, wenn die Gemeinde zur Abgangsdeckung verpflichtet 

ist. Überschüsse in den Voranschlägen der in der Verwaltung der Gemeinde stehenden 

selbständigen Fonds und Stiftungen sind in den Gemeindevoranschlag als Einnahmeposten 

aufzunehmen, wenn die Gemeinde darauf einen Anspruch hat. 

(6) Die näheren Bestimmungen zur Durchführung der in diesem Abschnitt enthaltenen 

Vorschriften hat die Landesregierung durch Verordnung zu treffen. 

§ 75 

Grundsätze der Voranschlagserstellung 

(1) Die Form und die Gliederung des Voranschlages bestimmen sich nach den auf 

Grund des Finanz-Verfassungsgesetzes 1948, BGBl. Nr. 45, erlassenen Vorschriften und 

Richtlinien. 

(2) Die zu veranschlagenden Beträge sind, soweit Unterlagen hiefür vorhanden sind, 

unmittelbar zu errechnen. Im übrigen sind die Einnahmen unter Berücksichtigung ihrer in den 

letzten zwei Jahren und im laufenden Haushaltsjahr zutage getretenen Entwicklung sowie 

allfälliger Veränderungen in der Gesetzgebung oder in den Verwaltungseinrichtungen 

einzuschätzen. Die Veranschlagung von Steuereinnahmen mit einem höheren als dem dem 

bisherigen tatsächlichen Erfolg des laufenden Haushaltsjahres entsprechenden Jahresbetrag 

ist bei unverändertem Stand der Abgabenvorschrift nur dann zulässig, wenn besondere 

Umstände einen höheren Steuerertrag gesichert erscheinen lassen. Bei Änderungen in den 

Abgabenvorschriften darf über die sich daraus rechnungsmäßig ergebenden 

Mehreinnahmen nicht hinausgegangen werden. 

(3) Die Ausgaben dürfen nur mit dem sachlich begründeten unabweislichen 

Jahreserfordernis veranschlagt werden. 

(4) Soweit es die finanzielle Lage der Gemeinde gestattet und der Haushaltsausgleich 

hiedurch nicht gefährdet wird, sind zweckgebundene Rücklagen anzulegen oder jährliche 

Zuführungen zu diesen zu veranschlagen. 

(5) Die Ausgaben des ordentlichen und des außerordentlichen Haushaltes sind mit den 

Einnahmen auszugleichen. Im außerordentlichen Haushalt dürfen Ausgaben, die nicht voll 

durch außerordentliche Einnahmen oder durch Anteilsbeträge aus dem ordentlichen 

Haushalt ausgeglichen werden, nicht vorgesehen werden. 
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§ 75a 

Beilagen zum Gemeindevoranschlag 

(1) Die Gemeinde hat dem Gemeindevoranschlag die Nachweise gemäß VRV 2015 

beizulegen. 

(2) Darüber hinaus sind dem Gemeindevoranschlag folgende Nachweise beizulegen: 

 1. Nachweis über die Investitionstätigkeit: dieser hat sämtliche Mittelaufbringungen und 

-verwendungen für investive Einzelvorhaben sowie sonstige Investitionen einer 

Gemeinde zu enthalten; 

 2. Nachweis über Veräußerungen von Vermögenswerten; 

 3. Nachweis über Haftungen; 

 4. Nachweis über Rückstellungen; 

 5. Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit; 

 6. Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht; 

 7. Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers). 

§ 76 

Erstellung und Beschlussfassung 

(1) Die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister hat alljährlich vor Ablauf des 

Haushaltsjahres den Entwurf des Gemeindevoranschlags zu erstellen. 

(2) Wenn im Entwurf die Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit die 

Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit (nach erfolgter Entnahme allfällig 

vorhandener Zahlungsmittelreserven aus gesetzlich nicht zweckgebundenen 

Haushaltsrücklagen) überschreiten, hat die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister den 

Entwurf vor der Auflage zur öffentlichen Einsicht gemäß Abs. 3 und der Vorlage an den 

Gemeinderat gemäß Abs. 4 der Landesregierung vorzulegen. Die Landesregierung kann der 

Bürgermeisterin bzw. dem Bürgermeister Maßnahmen zur Erreichung des 

Haushaltsausgleichs vorschlagen. Die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister hat darauf 

aufbauend einen neuen Entwurf zu erstellen. 

(3) Vor der Vorlage an den Gemeinderat gemäß Abs. 4 ist der Entwurf ohne Angabe 

schützenswerter personenbezogener Daten eine Woche im Gemeindeamt während der 

Amtsstunden zur öffentlichen Einsicht aufzulegen und barrierefrei auf der Homepage der 

Gemeinde bereitzuhalten. Die Auflage ist von der Bürgermeisterin bzw. vom Bürgermeister 

fristgerecht mit dem Hinweis kundzumachen, dass es jedermann, der ein berechtigtes 

Interesse glaubhaft machen kann, freisteht, innerhalb der Auflagefrist gegen den Entwurf 

schriftliche Einwendungen beim Gemeindeamt einzubringen. Solche Einwendungen sind von 

der Bürgermeisterin bzw. vom Bürgermeister mit einer Äußerung dem Gemeinderat 

vorzulegen und von diesem bei der Beratung des Gemeindevoranschlags in Erwägung zu 

ziehen. Spätestens mit der öffentlichen Auflage ist eine Ausfertigung des Entwurfs jeder 

Fraktion und darüber hinaus - auf Antrag - jedem Mitglied des Gemeinderats zu übermitteln. 

(4) Die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister hat den Entwurf so zeitgerecht zu 

erstellen, dass der Gemeinderat hierüber noch vor Beginn des Haushaltsjahres Beschluss 

fassen kann. Wenn irgend möglich ist daher der Entwurf dem Gemeinderat vier Wochen vor 

Beginn des Haushaltsjahres vorzulegen. 
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(5) Die Beratung und Beschlussfassung über den Gemeindevoranschlag obliegt dem 

Gemeinderat in öffentlicher Sitzung. 

(6) Gleichzeitig hat der Gemeinderat die für die Ausschreibung und Einhebung der 

Gemeindeabgaben erforderlichen Beschlüsse zu fassen und die Höhe der allenfalls 

aufzunehmenden Kassenkredite und Darlehen festzusetzen. 

(7) Der vom Gemeinderat beschlossene Gemeindevoranschlag und die nach Abs. 6 

gefassten Beschlüsse sind ohne Angabe schützenswerter personenbezogener Daten zwei 

Wochen im Gemeindeamt während der Amtsstunden zur öffentlichen Einsicht aufzulegen 

und barrierefrei auf der Homepage der Gemeinde bereitzuhalten. Die Auflage ist von der 

Bürgermeisterin bzw. vom Bürgermeister fristgerecht kundzumachen. 

§ 76 

Erstellung und Beschlussfassung 

(1) Die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister hat alljährlich vor Ablauf des 

Haushaltsjahres den Entwurf des Gemeindevoranschlags zu erstellen. 

(2) Wenn im Entwurf des ordentlichen Gemeindevoranschlags gemäß Abs. 1 die 

Gesamtheit der veranschlagten Ausgaben die Gesamtheit der Einnahmen überschreitet, hat 

die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister den Entwurf vor der Auflage zur öffentlichen 

Einsicht gemäß Abs. 3 und der Vorlage an den Gemeinderat gemäß Abs. 4 der 

Landesregierung vorzulegen. Die Landesregierung kann der Bürgermeisterin bzw. dem 

Bürgermeister Maßnahmen zur Erreichung des Ausgleichs im ordentlichen Haushalt 

vorschlagen. Die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister hat darauf aufbauend einen neuen 

Entwurf zu erstellen, der den Grundsätzen des § 75 Abs. 5 entspricht. 

(3) Vor der Vorlage an den Gemeinderat gemäß Abs. 4 ist der Entwurf des 

Gemeindevoranschlags zwei Wochen im Gemeindeamt während der Amtsstunden zur 

öffentlichen Einsicht aufzulegen. Die Auflage ist von der Bürgermeisterin bzw. vom 

Bürgermeister fristgerecht mit dem Hinweis kundzumachen, dass es jedermann, der ein 

berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, freisteht, innerhalb der Auflagefrist gegen 

den Entwurf schriftliche Erinnerungen beim Gemeindeamt einzubringen. Solche 

Erinnerungen sind von der Bürgermeisterin bzw. vom Bürgermeister mit einer Äußerung dem 

Gemeinderat vorzulegen und von diesem bei der Beratung des Gemeindevoranschlags in 

Erwägung zu ziehen. Spätestens mit der öffentlichen Auflage des Voranschlagsentwurfs ist 

eine Ausfertigung desselben jeder Fraktion und darüber hinaus - auf Antrag - jedem Mitglied 

des Gemeinderats zu übermitteln. 

(4) Die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister hat den Entwurf des 

Gemeindevoranschlags so zeitgerecht zu erstellen, dass der Gemeinderat hierüber noch vor 

Beginn des Haushaltsjahres Beschluss fassen kann. Wenn irgend möglich ist daher der 

Entwurf dem Gemeinderat vier Wochen vor Beginn des Haushaltsjahres vorzulegen. 

(5) Die Beratung und Beschlussfassung über den Gemeindevoranschlag obliegt dem 

Gemeinderat in öffentlicher Sitzung. 

(6) Gleichzeitig hat der Gemeinderat die für die Ausschreibung und Einhebung der 

Gemeindeabgaben erforderlichen Beschlüsse zu fassen und die Höhe der allenfalls 

aufzunehmenden Kassenkredite und Darlehen festzusetzen. 
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(7) Der vom Gemeinderat beschlossene Gemeindevoranschlag und die nach Abs. 6 

gefassten Beschlüsse sind zwei Wochen im Gemeindeamt während der Amtsstunden zur 

öffentlichen Einsicht aufzulegen. Die Auflegung ist von der Bürgermeisterin bzw. vom 

Bürgermeister fristgerecht kundzumachen. 

§ 76a 

Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan 

(1) Die Gemeinden haben für einen Zeitraum von fünf Haushaltsjahren eine mittelfristige 

Ergebnis- und Finanzplanung der kommunalen Haushaltswirtschaft in Form eines 

mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplans zu erstellen. Das erste Haushaltsjahr der 

mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung fällt mit dem Haushaltsjahr zusammen, für das 

jeweils der Gemeindevoranschlag erstellt wird. 

(2) Die Gemeinden haben für jedes Haushaltsjahr der mittelfristigen Ergebnis- und 

Finanzplanung einen Nachweis über die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung zu 

erstellen und mit dieser Planung zu beschließen. 

(3) Der mittelfristige Ergebnis- und Finanzplan ist erstmals gemeinsam mit dem 

Gemeindevoranschlag für das Haushaltsjahr 2020 dem Gemeinderat zur Beschlussfassung 

vorzulegen. 

(4) Der vom Gemeinderat beschlossene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplan ist bei 

der Erstellung des Gemeindevoranschlags zu berücksichtigen. Der mittelfristige Ergebnis- 

und Finanzplan ist jährlich zugleich mit dem Voranschlagsentwurf für das nächste 

Haushaltsjahr dem Gemeinderat zur allfälligen Anpassung an geänderte Verhältnisse und 

zur Fortführung für ein weiteres Haushaltsjahr vorzulegen. 

(5) Die Erstellung des mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplans hat auch unter 

Berücksichtigung jener Grundsätze und Empfehlungen zu erfolgen, die entsprechend dem 

Österreichischen Stabilitätspakt 2012 vorgegeben sind. 

§ 77 

Vorlage an die Aufsichtsbehörde 

Die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister hat den vom Gemeinderat beschlossenen 

Gemeindevoranschlag, die Beschlüsse nach § 76 Abs. 6 und den mittelfristigen Ergebnis- 

und Finanzplan unverzüglich der Aufsichtsbehörde elektronisch zu übermitteln. 

§ 78 

Voranschlagsprovisorium 

Ist bei Beginn des Haushaltsjahres der Gemeindevoranschlag vom Gemeinderat noch 

nicht beschlossen oder wurde der Gemeindevoranschlag gemäß § 101 Abs. 2 aufgehoben, 

so ist die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister bis zur Beschlussfassung über den 

Gemeindevoranschlag ermächtigt, 

 a) alle Mittelverwendungen zu leisten, die bei sparsamster Verwaltung erforderlich 

sind, um die bestehenden Gemeindeeinrichtungen im geordneten Gang zu erhalten 

und die gesetzlichen Aufgaben und rechtlichen Verpflichtungen zu erfüllen; 

 b) die feststehenden Mittelaufbringungen und die Mittelaufbringungen aus Abgaben, 

deren Erhebung einer jährlichen Beschlussfassung bedarf, im Ausmaß des 

Vorjahres zu erheben; 



  Seite 13 

 c) zur Leistung der Mittelverwendungen nach lit. a innerhalb der Grenzen des § 83 

einen Kassenkredit im unbedingt erforderlichen Ausmaß aufzunehmen. 

§ 79 

Nachtragsvoranschlag 

(1) Ergibt sich während des Haushaltsjahres die Notwendigkeit einer neuen 

Mittelverwendung, die im Gemeindevoranschlag nicht vorgesehen ist, oder zeigt sich, dass 

der Haushaltsausgleich nicht erreicht wird, so hat die Bürgermeisterin bzw. der 

Bürgermeister, sofern nicht nach Abs. 2 vorgegangen werden kann, dem Gemeinderat den 

Entwurf eines Nachtrags zum Gemeindevoranschlag zur Beschlussfassung vorzulegen und 

die zur Bedeckung dieser Mittelverwendungen und die zur Aufrechterhaltung des 

Haushaltsausgleichs erforderlichen Anträge zu stellen. 

(2) Mittelverwendungen, durch welche der für eine Zweckbestimmung vorgesehene 

Voranschlagsbetrag überschritten wird (Kreditüberschreitung), sowie die Verwendung von 

Voranschlagsbeträgen für andere als im Gemeindevoranschlag dafür vorgesehene 

Zweckbestimmungen (Kreditübertragung) bedürfen der vorherigen Beschlussfassung durch 

den Gemeinderat. Ein Nachtragsvoranschlag ist jedenfalls dann erforderlich, 

 1. sofern Kreditüberschreitungen oder -übertragungen insgesamt 10 % der 

Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit des Gemeindevoranschlags 

übersteigen oder 

 2. wenn durch eine Kreditüberschreitung der Haushaltsausgleich oder der Ausgleich 

eines investiven Einzelvorhabens nicht mehr gegeben ist. 

(3) Auf Nachtragsvoranschläge sind die für den Gemeindevoranschlag geltenden 

Bestimmungen sinngemäß anzuwenden; insbesondere ist § 76 Abs. 2 sinngemäß 

anzuwenden, wenn der Haushaltsausgleich nicht mehr gegeben ist. Gleichzeitig mit dem 

Nachtragsvoranschlag ist der mittelfristige Ergebnis- und Finanzplan entsprechend 

anzupassen. 

§ 80 

Durchführung des Gemeindevoranschlags 

(1) Der Gemeindevoranschlag samt den allfälligen Nachtragsvoranschlägen bildet die 

bindende Grundlage für die Führung des Gemeindehaushalts. Die Haushaltsmittel dürfen nur 

insoweit und nicht eher in Anspruch genommen werden, als es bei einer sparsamen, 

wirtschaftlichen und zweckmäßigen Verwaltung erforderlich ist. Über veranschlagte 

Mittelverwendungen (Kredite) darf nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres verfügt werden. 

Beträge, über welche am Schluss des Haushaltsjahres noch nicht verfügt ist, gelten als 

erspart. 

(2) Investive Einzelvorhaben dürfen im laufenden Haushaltsjahr nur insoweit begonnen 

und fortgeführt werden, als die dafür vorgesehenen Mittelaufbringungen vorhanden oder 

rechtlich und tatsächlich gesichert sind. 

(3) Auf Grund einer Notanordnung (§ 60) kann die Bürgermeisterin bzw. der 

Bürgermeister eine im Gemeindevoranschlag nicht oder nicht in ausreichender Höhe 

vorgesehene Mittelverwendung im unvermeidlichen Ausmaß bestreiten, sofern sie 5 % der 

gesamten veranschlagten Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit nicht übersteigt. 
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Die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister hat jedoch ohne unnötigen Aufschub die 

nachträgliche Genehmigung des Gemeinderats einzuholen. 

§ 81 

Anweisung und Anweisungsrecht 

(1) Die Verfügung über die veranschlagten Mittelverwendungen (Kredite) erfolgt durch 

schriftliche Anweisung. Die vorzeitige Anweisung von erst im Nachjahre fälligen 

Mittelverwendungen, ebenso das Unterlassen der Anweisung fälliger Mittelverwendungen 

sowie jede andere Gebarung zum Zweck der Vorwegnahme oder Verschiebung der 

Kreditbelastung sind unzulässig. 

(2) Das Anweisungsrecht steht der Bürgermeisterin bzw. dem Bürgermeister zu. Sie 

bzw. er kann jedoch - unbeschadet ihrer bzw. seiner Verantwortlichkeit - einem Mitglied des 

Gemeinderats oder des Gemeindevorstands oder einer bzw. einem Gemeindebediensteten 

das Anweisungsrecht in genau festzulegenden Fällen schriftlich übertragen. 

§ 82 

Bedeckung der Gemeindeauszahlungen 

(1) Die zur Bedeckung der Auszahlungen der Gemeinde bestimmten Steuereinnahmen 

und sonstigen Abgaben werden durch die Bundes- bzw. Landesgesetzgebung geregelt. 

(2) Besteht zur Bedeckung gewisser Auszahlungen ein besonders gewidmetes 

Vermögen, so sind vorerst die Erträgnisse dieses Vermögens hiezu zu verwenden. 

§ 83 

Kassenkredite 

(1) Zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit 

darf die Gemeinde nur solche Kassenkredite aufnehmen, 

 1. die auf Euro lauten und 

 2. für die ein fixer oder ein an einen EURIBOR-Zinssatz gebundener Zinssatz vereinbart 

ist. 

Diese sind aus den Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit binnen Jahresfrist 

zurückzuzahlen und dürfen ein Viertel der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit 

nicht überschreiten. Für Kassenkredite gelten im Übrigen die Bestimmungen des § 84 nicht. 

(2) Kassenkredite dürfen auch zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen aus der 

Investitionstätigkeit (Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Code 341 und 3411 bis 

3417 gemäß Anlage 1b der VRV 2015) herangezogen werden, wenn 

 1. das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit ausgeglichen ist, 

 2. die Einzahlung, zu deren Vorfinanzierung der Kassenkredit herangezogen wird, im 

selben Haushaltsjahr gesichert ist und 

 3. die Rückzahlung des Kassenkredits binnen Jahresfrist dadurch nicht gefährdet wird. 

§ 77 

Vorlage an die Aufsichtsbehörde 

Der Bürgermeister hat den vom Gemeinderat beschlossenen Gemeindevoranschlag 

samt den Beschlüssen nach § 76 Abs. 6 unverzüglich der Aufsichtsbehörde vorzulegen. 

§ 78 

Voranschlagsprovisorium 
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Ist bei Beginn des Haushaltsjahres der Gemeindevoranschlag vom Gemeinderat noch 

nicht beschlossen oder wurde der Gemeindevoranschlag gemäß § 101 Abs. 2 aufgehoben, 

so ist der Bürgermeister bis zur Beschlußfassung über den Gemeindevoranschlag 

ermächtigt, 

 a) alle Ausgaben zu leisten, die bei sparsamster Verwaltung erforderlich sind, um die 

bestehenden Gemeindeeinrichtungen im geordneten Gang zu erhalten und die 

gesetzlichen Aufgaben und rechtlichen Verpflichtungen zu erfüllen; 

 b) die feststehenden Einnahmen und die Einnahmen aus Abgaben, deren Erhebung 

einer jährlichen Beschlußfassung bedarf, im Ausmaß des Vorjahres zu erheben; 

 c) zur Leistung der Ausgaben nach lit. a innerhalb der Grenzen des § 83 einen 

Kassenkredit im unbedingt erforderlichen Ausmaß aufzunehmen. 

§ 79 

Nachtragsvoranschlag 

(1) Ergibt sich während des Haushaltsjahres die Notwendigkeit eines neuen Aufwandes, 

der im Gemeindevoranschlag nicht vorgesehen ist, oder zeigt sich, daß die Gebarung mit 

einem Fehlbetrag abschließen wird, so hat der Bürgermeister, sofern nicht nach Abs. 2 

vorgegangen werden kann, dem Gemeinderat den Entwurf eines Nachtrages zum 

Gemeindevoranschlag zur Beschlußfassung vorzulegen und die zur Bedeckung und zur 

Aufrechterhaltung des Haushaltsgleichgewichtes erforderlichen Anträge zu stellen. 

(2) Ausgaben, durch welche der für eine Zweckbestimmung vorgesehene 

Voranschlagsbetrag überschritten wird (Kreditüberschreitung), sowie die Verwendung von 

Voranschlagsbeträgen für andere als im Gemeindevoranschlag dafür vorgesehene 

Zweckbestimmungen (Kreditübertragung) bedürfen der vorherigen Beschlußfassung durch 

den Gemeinderat. Ein Nachtragsvoranschlag ist jedenfalls dann erforderlich, sofern 

Kreditüberschreitungen oder Kreditübertragungen insgesamt 10 % der Einnahmen des 

ordentlichen Gemeindevoranschlags übersteigen oder wenn durch eine Kreditüberschreitung 

der ordentliche oder der außerordentliche Haushalt nicht mehr ausgeglichen ist. 

(3) Auf Nachtragsvoranschläge sind die für den Gemeindevoranschlag geltenden 

Bestimmungen sinngemäß anzuwenden; insbesondere ist § 76 Abs. 2 sinngemäß 

anzuwenden, wenn der ordentliche Gemeindevoranschlag nicht mehr ausgeglichen ist. 

§ 80 

Durchführung des Gemeindevoranschlages 

(1) Der Gemeindevoranschlag samt den allfälligen Nachtragsvoranschlägen bildet die 

bindende Grundlage für die Führung des Gemeindehaushaltes. Die Haushaltsmittel dürfen 

nur insoweit und nicht eher in Anspruch genommen werden, als es bei einer sparsamen, 

wirtschaftlichen und zweckmäßigen Verwaltung erforderlich ist. Über Ausgabenbeträge 

(Kredite) darf nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres verfügt werden. Beträge, über welche 

am Schluß des Haushaltsjahres noch nicht verfügt ist, gelten als erspart. 

(2) Vorhaben dürfen im laufenden Haushaltsjahr nur insoweit begonnen und fortgeführt 

werden, als die dafür vorgesehenen Einnahmen vorhanden oder rechtlich und tatsächlich 

gesichert sind. 

(3) Auf Grund einer Notanordnung (§ 60) kann der Bürgermeister eine im 

Gemeindevoranschlag nicht oder nicht in ausreichender Höhe vorgesehene Ausgabe im 
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unvermeidlichen Ausmaß bestreiten, sofern sie 5 v.H. der gesamten veranschlagten 

Ausgaben nicht übersteigt. Der Bürgermeister hat jedoch ohne unnötigen Aufschub die 

nachträgliche Genehmigung des Gemeinderates einzuholen. 

§ 81 

Anweisung und Anweisungsrecht 

(1) Die Verfügung über die veranschlagten Ausgabenbeträge (Kredite) erfolgt durch 

schriftliche Anweisung. Die vorzeitige Anweisung von erst im Nachjahre fälligen Ausgaben, 

ebenso das Unterlassen der Anweisung fälliger Ausgaben sowie jede andere Gebarung zum 

Zwecke der Vorwegnahme oder Verschiebung der Kreditbelastung, wie insbesondere die 

Abhebung von Krediten vor ihrer endgültigen Verwendung zwecks Hinterlegung, sind 

unzulässig. 

(2) Das Anweisungsrecht steht dem Bürgermeister zu. Er kann jedoch - unbeschadet 

seiner Verantwortlichkeit - einem Mitglied des Gemeinderates oder des Gemeindevorstands 

oder einem Gemeindebediensteten das Anweisungsrecht in genau festzulegenden Fällen 

schriftlich übertragen. 

§ 82 

Bestreitung der Gemeindeausgaben 

(1) Die zur Bedeckung der Ausgaben der Gemeinde bestimmten Steuereinnahmen und 

sonstigen Abgaben werden durch die Bundesbeziehungsweise Landesgesetzgebung 

geregelt. 

(2) Besteht zur Bedeckung gewisser Ausgaben ein besonders gewidmetes Vermögen, 

so sind vorerst die Erträgnisse dieses Vermögens hiezu zu verwenden. 

§ 83 

Kassenkredite 

(1) Zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des ordentlichen Gemeindevoranschlags 

darf die Gemeinde nur solche Kassenkredite aufnehmen, 

 1. die auf Euro lauten und 

 2. für die ein fixer oder ein an einen EURIBOR-Zinssatz gebundener Zinssatz vereinbart 

ist. 

Diese sind aus den Einnahmen des ordentlichen Gemeindevoranschlags binnen Jahresfrist 

zurückzuzahlen und dürfen ein Viertel der Einnahmen des ordentlichen 

Gemeindevoranschlags nicht überschreiten. Für Kassenkredite gelten im Übrigen die 

Bestimmungen des § 84 nicht. 

(2) Kassenkredite dürfen auch zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des 

außerordentlichen Gemeindevoranschlags herangezogen werden, wenn 

 1. der ordentliche Gemeindevoranschlag ausgeglichen ist und 

 2. die Einnahme, zu deren Vorfinanzierung der Kassenkredit herangezogen wird, im 

selben Kalenderjahr gesichert ist und 

 3. die Rückzahlung des Kassenkredits binnen Jahresfrist dadurch nicht gefährdet wird. 

§ 84 

Darlehen und sonstige Finanzgeschäfte; Veranlagungen 

(1) Die Gemeinde darf Verträge über die Aufnahme von Darlehen und sonstige 

Finanzgeschäfte – ausgenommen solche, die der Veranlagung von Gemeindevermögen 
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dienen – nur zur Bedeckung von Auszahlungen für investive Einzelvorhabenim Rahmen des 

außerordentlichen Gemeindevoranschlags abschließen. Voraussetzung dafür ist, dass 

 1. dies zur Bestreitung eines im öffentlichen Interesse gelegenen Bedarfs erforderlich ist, 

 2. eine anderweitige Bedeckung fehlt und 

 3. eine dem Geschäftstyp und dem Umfang des Rechtsgeschäfts angepasste 

Gesamtrisiko-Analyse – insbesondere bei genehmigungspflichtigen Rechtsgeschäften 

in Form einer Identifikation der relevanten Markt-, Zins-, Liquiditäts- und 

Gegenparteirisiken unter besonderer Berücksichtigung ungünstiger 

Marktentwicklungen bzw. Marktszenarien – positiv ausfällt. 

(2) Verträge über die Aufnahme von Darlehen und sonstige Finanzgeschäfte gemäß 

Abs. 1 bedürfen der aufsichtsbehördlichen Genehmigung, soweit nicht Abs. 3 oder 4 zur 

Anwendung kommt. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn 

 1. das Rechtsgeschäft einem Geschäftstyp entspricht, der in einer Verordnung gemäß 

Abs. 7 für zulässig erklärt wurde, und 

 2. die Kriterien des Abs. 1 erfüllt sind. 

(3) Die Aufnahme von Darlehen, 

 1. die auf Euro lauten, 

 2. für die ein fixer oder ein an einen EURIBOR-Zinssatz gebundener Zinssatz vereinbart 

ist und 

 3. die nicht endfällig sind oder der Vorfinanzierung öffentlicher Fördermittel dienen, 

bedürfen nur dann der aufsichtsbehördlichen Genehmigung, wenn durch die Aufnahme des 

Darlehens der Gesamtstand an Darlehensschulden der Gemeinde ein Drittel der 

Einzahlungen der laufenden GeschäftstätigkeitEinnahmen des ordentlichen 

Gemeindevoranschlags des laufenden Haushaltsjahres überschreiten würde. Die 

Genehmigung ist zu erteilen, wenn das Darlehen die Kriterien des Abs. 1 erfüllt. 

(4) Eine Genehmigungspflicht gemäß Abs. 2 besteht weiters nicht für die Aufnahme von 

Darlehen in Euro, für die ein fixer oder ein an einen EURIBOR-Zinssatz gebundener Zinssatz 

vereinbart ist, sofern diese Darlehen 

 1. vom Bund oder Land oder von einem vom Bund oder Land verwalteten Fonds 

gewährt werden, oder 

 2. für Zwecke der Siedlungswasserwirtschaft nach den Richtlinien des Umwelt- und 

Wasserwirtschaftsfonds oder der diesem nachfolgenden Stelle des Bundes 

erforderlich sind, sofern die Umgliederung in einen Betrieb mit marktbestimmter 

Tätigkeit durchgeführt worden ist, oder 

 3. in einem aufsichtsbehördlichen Finanzierungsplan ausgewiesen sind. 

(5) Die Gemeinde darf Darlehen nur gewähren, wenn hiefür ein besonderes Interesse 

der Gemeinde gegeben ist und der Darlehensnehmer nachweist, dass die ordnungsgemäße 

Verzinsung und Tilgung des Darlehens gesichert ist. Der Abschluss eines Darlehensvertrags 

durch die Gemeinde bedarf der aufsichtsbehördlichen Genehmigung, wenn durch die 

Gewährung dieses Darlehens der Gesamtstand an Darlehensforderungen der Gemeinde ein 

Viertel der Einzahlungen der laufenden GeschäftstätigkeitEinnahmen des ordentlichen 

Gemeindevoranschlags des laufenden Haushaltsjahres überschreiten würde. Die 

Genehmigung darf nur versagt werden, wenn durch die Darlehensgewährung die 
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ordnungsgemäße Erfüllung der der Gemeinde gesetzmäßig obliegenden Aufgaben oder 

ihrer privatrechtlichen Verpflichtungen gefährdet wäre. 

(6) Finanzgeschäfte, die der Veranlagung von Gemeindevermögen dienen, bedürfen der 

aufsichtsbehördlichen Genehmigung. Dies gilt nicht für Veranlagungen in Form von 

 1. täglich fälligen Sicht- und Spareinlagen, die auf Euro lauten, sowie 

 2. EURIBOR-gebundenen Termineinlagen 

bei einem befugten Kreditinstitut im Sinn der Richtlinie 2006/48/EG vom 14. Juni 2006 über 

die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit der Kreditinstitute, ABl. Nr. L 177 vom 30.6.2006, 

S 1; weitere Ausnahmen von der Genehmigungspflicht können in einer Verordnung gemäß 

Abs. 7 bestimmt werden. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn mit der Veranlagung kein 

unverhältnismäßig hohes Wagnis verbunden ist. 

(7) Die Landesregierung hat durch Verordnung unter Bedachtnahme auf die Grundsätze 

der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit nähere Bestimmungen über den 

Abschluss von Verträgen über Darlehen und sonstige Finanzgeschäfte, einschließlich 

Veranlagungen, zu erlassen. Diese Verordnung hat jedenfalls zu enthalten: 

 1. Festlegungen über die Art und Weise der Durchführung der im Abs. 1 Z 3 

vorgesehenen Gesamtrisiko-Analyse, wobei nach Gruppen von Finanzgeschäften mit 

unterschiedlich hohem finanziellen Wagnis zu differenzieren ist und die Gesamtrisiko-

Analyse allenfalls auf eine Plausibilitätsprüfung beschränkt werden kann; 

 2. eine Auflistung jener Geschäftstypen, die nicht unter Abs. 3 oder 4 fallen, deren 

Abschluss jedoch wegen des Überwiegens der daraus resultierenden 

finanzwirtschaftlichen Vorteile über die damit verbundenen finanziellen Wagnisse 

gemäß Abs. 2 genehmigt werden kann (Positivliste); 

 3. eine Auflistung jener Veranlagungsformen, die unbeschadet der bereits im Abs. 6 

verfügten Ausnahmen keiner aufsichtsbehördlichen Genehmigung bedürfen, weil mit 

ihnen ein geringes finanzielles Wagnis verbunden ist; 

 4. die von der Gemeinde ihrem Antrag auf Genehmigung anzuschließenden Unterlagen, 

die zumindest eine Dokumentation der von der Gemeinde durchgeführten 

Gesamtrisiko-Analyse sowie der allenfalls zu erfolgenden Beratung durch Dritte vor 

Abschluss der zu genehmigenden Rechtsgeschäfte umfassen muss. 

(8) Vor Erlassung einer Verordnung nach Abs. 7 sind der Oberösterreichische 

Gemeindebund und der Österreichische Städtebund, Landesgruppe Oberösterreich, zu 

hören. 

§ 85 

Haftungen 

(1) Die Gemeinde darf Haftungen übernehmen für: 

 1. Gemeindeverbände, Wasserverbände, Wassergenossenschaften und Organisationen 

in Form eines Europäischen Verbundes für territoriale Zusammenarbeit; 

 2. sonstige Rechtsträger, an denen die Gemeinde oder die öffentliche Hand zu mehr als 

50 % beteiligt ist. 

(2) Die Gemeinde darf Haftungen gemäß Abs. 1 nur übernehmen, wenn 

 1. sie befristet sind, 

 2. der Betrag, für den gehaftet wird, ziffernmäßig bestimmt ist und 
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 3. die zugrunde liegenden Darlehen und sonstigen Finanzgeschäfte den für solche 

Rechtsgeschäfte gemäß § 84 bestimmten Voraussetzungen nicht widersprechen.  

Die Beschränkungen der Z 1 und 3 sind nicht anzuwenden, wenn eine Gemeinde die 

Haftung für einen Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit übernimmt. 

(3) Die Übernahme einer Haftung durch die Gemeinde gemäß Abs. 1 bedarf einer 

aufsichtsbehördlichen Genehmigung, wenn dadurch der Gesamtstand der von der 

Gemeinde übernommenen Haftungen ein Viertel der Einzahlungen der laufenden 

GeschäftstätigkeitEinnahmen des ordentlichen Gemeindevoranschlags des laufenden 

Haushaltsjahres übersteigen würde. Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn 

 1. durch die Übernahme der Haftung eine der Voraussetzungen der Abs. 1 und 2 

verletzt würde oder 

 2. im Fall des Haftungseintritts die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde gefährdet 

wäre oder 

 3. Haftungsobergrenzen nach Maßgabe einer Verordnung gemäß Abs. 6 überschritten 

würden. 

(4) Ist die Übernahme einer Haftung nicht gemäß Abs. 3 genehmigungspflichtig, hat die 

Gemeinde die Haftungsübernahme der Aufsichtsbehörde anzuzeigen. Die Aufsichtsbehörde 

hat binnen acht Wochen nach Einlangen der vollständigen Anzeige die Haftungsübernahme 

zu untersagen, wenn die maßgebliche Haftungsobergrenze gemäß Abs. 3 Z 3 überschritten 

würde. 

(5) Die Gemeinde darf Haftungen als Ausfallsbürge, als einfacher Bürge sowie als Bürge 

und Zahler übernehmen. 

(6) Soweit dies zur Erfüllung der Verpflichtungen des Österreichischen Stabilitätspakts, 

insbesondere im Bezug auf Haftungsobergrenzen, erforderlich ist, hat die Landesregierung 

durch Verordnung nähere Bestimmungen zu erlassen. Vor Erlassung einer Verordnung sind 

der Oberösterreichische Gemeindebund und der Österreichische Städtebund, Landesgruppe 

Oberösterreich, zu hören. 

§ 86 

Bauvorhaben 

(1) Bei einem Bauvorhaben der Gemeinde und bei einer finanziellen Beteiligung der 

Gemeinde an einem fremden Bauvorhaben bedarf der Beschluss über die Aufbringung des 

Geldbedarfs (Finanzierungsplan) der aufsichtsbehördlichen Genehmigung, wenn der - auch 

auf mehrere Haushaltsjahre aufgeteilte - Geldbedarf ein Drittel der Einzahlungen der 

laufenden GeschäftstätigkeitEinnahmen des ordentlichen Gemeindevoranschlags des 

laufenden Haushaltsjahres übersteigt. Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn 

 1. durch das Bauvorhaben oder die finanzielle Beteiligung die Aufrechterhaltung oder 

die Wiederherstellung des HaushaltsausgleichsHaushaltsgleichgewichtes verhindert 

würde oder 

 2. die ordnungsgemäße Erfüllung der der Gemeinde gesetzmäßig obliegenden 

Aufgaben oder ihrer privatrechtlichen Verpflichtungen gefährdet wäre oder 

 3. wenn die Gewährung der angesprochenen Bedarfszuweisung zur Gänze oder 

teilweise verweigert wird. 
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(2) Vor Erteilung der aufsichtsbehördlichen Genehmigung darf die Gemeinde keinerlei 

auf das Bauvorhaben oder die finanzielle Beteiligung bezügliche vertragliche Verpflichtungen 

eingehen. Eine Genehmigungspflicht besteht nicht für Projekte, die nach dem 

Umweltförderungsgesetz 1993 gefördert werden. 

(3) Ergibt sich eine Überschreitung des genehmigten Finanzierungsplans, ist ein neuer 

Finanzierungsplan zu beschließen, der dann der aufsichtsbehördlichen Genehmigung 

bedarf, wenn die Mehrkosten 10% der ursprünglich anerkannten Projektskosten übersteigen. 

3. Abschnitt2. Abschnitt 

Kassen-, Rechnungs- und Prüfungswesen 

§ 90 

Buchführung 

(1) Die Buchführung ist so einzurichten, daß sie als Grundlage für die Prüfung der 

liquiden MittelKassenbestände und für die Erstellung des Rechnungsabschlusses geeignet 

ist. 

(2) Die näheren Bestimmungen, die sich aus den Erfordernissen einer 

ordnungsgemäßen Buchführung, insbesondere einer ordnungsgemäßen Erstellung des 

Rechnungsabschlusses ergeben, hat die Landesregierung mit Verordnung zu treffen. 

§ 91 

Prüfungsausschuss 

(1) Der Gemeinderat hat die Gebarung der Gemeinde, einschließlich ihrer 

wirtschaftlichen Unternehmungen sowie der in der Verwaltung der Gemeinde stehenden 

selbständigen Fonds und Stiftungen zu überwachen. Er hat hiezu aus seiner Mitte für die 

Dauer seiner Funktionsperiode einen Prüfungsausschuss zu bestellen. 

(2) Der Prüfungsausschuss hat die Aufgabe, festzustellen, ob die Gebarung sparsam, 

wirtschaftlich und zweckmäßig sowie in Übereinstimmung mit dem Gemeindevoranschlag 

geführt wird, ob sie den Gesetzen und sonstigen Vorschriften entspricht und richtig 

verrechnet wird. Der Prüfungsausschuss hat sich auch von der Richtigkeit der Führung des 

Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögenshaushalts sowie der Kassenführung zu 

überzeugen.Der Prüfungsausschuss hat sich auch von der Richtigkeit der Kassenführung 

und der Führung der Vermögens- und Schuldenrechnung sowie des Verzeichnisses des 

Gemeindeeigentums (§ 73) zu überzeugen. 

(3) Der Prüfungsausschuss hat diese Gebarungsprüfung wenigstens vierteljährlich im 

Lauf des Haushaltsjahres sowie zusätzlich anhand der Rechnungsabschlüsse vorzunehmen 

und über das Ergebnis der Prüfung dem Gemeinderat jeweils einen schriftlichen, mit den 

entsprechenden Anträgen versehenen Bericht zu erstatten. Eine geheime Abstimmung über 

den Prüfbericht ist nicht zulässig. 

(4) Vor der Vorlage des Berichtes an den Gemeinderat ist dem Bürgermeister 

Gelegenheit zu einer schriftlichen Äußerung zu geben. Der Prüfbericht ist von allen 

Mitgliedern des Prüfungsausschusses, welche diesem zugestimmt haben, zu unterfertigen. 

Der Prüfbericht sowie die Verhandlungsschrift über die betreffende Sitzung des 

Prüfungsausschusses ist den Fraktionen binnen acht Wochen ab Unterfertigung des 

Prüfberichtes, jedenfalls aber mit der Einladung zur nächsten Gemeinderatssitzung 
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zuzustellen. Der Prüfbericht ist binnen zwölf Wochen ab Unterfertigung im Gemeinderat zu 

behandeln. 

(5) Der Obmann ist verpflichtet, eine Sitzung des Prüfungsausschusses binnen einer 

Woche einzuberufen, wenn dies ein Mitglied des Prüfungsausschusses verlangt. Im Übrigen 

gelten die Bestimmungen über die Geschäftsführung der Ausschüsse für den 

Prüfungsausschuss sinngemäß. 

(6) Die Landesregierung hat auf Grund der Bestimmungen dieses Landesgesetzes durch 

Verordnung eine Geschäftsordnung für den Prüfungsausschuss zu erlassen. 

4. Abschnitt3. Abschnitt 

Rechnungsabschluß 

§ 92 

Erstellung des Rechnungsabschlusses 

(1) Die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister hat nach Abschluss jedes 

Haushaltsjahres über die gesamte Gebarung der Gemeinde den Rechnungsabschluss zu 

erstellen. 

(2) Der Rechnungsabschluss hat ein möglichst getreues, vollständiges und einheitliches 

Bild der Vermögens-, Finanzierungs- und Ergebnislage der Gemeinde zu vermitteln. 

Sämtliche Sachverhalte, die am Rechnungsabschlussstichtag (31. Dezember) bereits 

bestanden haben, sind bis zum Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses in die 

Abschlussrechnungen aufzunehmen. Die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister hat den 

jeweiligen Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses zu bestimmen und diesen 

Stichtag im Rechnungsabschluss anzugeben. 

(3) Der Rechnungsabschluss ist so rechtzeitig zu erstellen, dass er spätestens drei 

Monate nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Gemeinderat vorgelegt werden kann. 

(4) Für wirtschaftliche Unternehmungen gemäß § 69 Abs. 1 Z 1 sind gleichfalls 

Rechnungsabschlüsse (Bilanzen und Erfolgsrechnungen) zu erstellen; sie bilden einen 

wesentlichen Bestandteil des Rechnungsabschlusses der Gemeinde. Für wirtschaftliche 

Unternehmungen gemäß § 69 Abs. 1 Z 1, die andere gesetzliche Regelungen anwenden 

und eigene Rechnungsabschlüsse erstellen, sind diese Rechnungsabschlüsse ohne Anlagen 

einzeln dem Rechnungsabschluss der Gemeinde beizulegen und für die Ergebnis- und 

Vermögensrechnung auf erster Ebene mit dem Gesamthaushalt der Gemeinde 

zusammenzufassen. 

(5) Im Rechnungsabschluss sind insbesondere alle Haftungen der Gemeinde 

darzustellen, wobei zu jeder Haftung der Haftungsrahmen, der Ausnützungsgrad, die zur 

Beurteilung der Einhaltung von Haftungsobergrenzen notwendigen Angaben und eine 

allenfalls getroffene Risikovorsorge auszuweisen ist. Dem Rechnungsabschluss ist ein 

Lagebericht voranzustellen, der einen Überblick über die tatsächlichen Verhältnisse der 

Vermögens-, Fremdmittel-, Ertrags- und Finanzierungslage der Gemeinde bietet. Hierbei ist 

auch auf wirtschaftliche Unternehmungen gemäß § 69 Abs. 1 Z 1 einzugehen. 

(6) Der Rechnungsabschluss ist vor der Vorlage an den Gemeinderat ohne Angabe 

schützenswerter personenbezogener Daten zwei Wochen im Gemeindeamt während der 

Amtsstunden zur öffentlichen Einsicht aufzulegen und barrierefrei auf der Homepage der 

Gemeinde bereitzuhalten. Die Auflage ist von der Bürgermeisterin bzw. vom Bürgermeister 
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fristgerecht mit dem Hinweis kundzumachen, dass es jedermann, der ein berechtigtes 

Interesse glaubhaft machen kann, freisteht, innerhalb der Auflagefrist gegen den 

Rechnungsabschluss schriftliche Einwendungen beim Gemeindeamt einzubringen. Solche 

Einwendungen sind von der Bürgermeisterin bzw. vom Bürgermeister mit einer Äußerung 

dem Gemeinderat vorzulegen und von diesem bei der Beratung des Rechnungsabschlusses 

in Erwägung zu ziehen. Spätestens mit der öffentlichen Auflage ist eine Ausfertigung des 

Rechnungsabschlusses jeder Fraktion, jedem Mitglied des Prüfungsausschusses und - auf 

Antrag - jedem sonstigen Mitglied des Gemeinderats zu übermitteln. 

(7) Über die Gebarung der in der Verwaltung der Gemeinde stehenden selbständigen 

Fonds und Stiftungen sind jeweils gesonderte Rechnungsabschlüsse nach den für diese 

Einrichtungen geltenden Vorschriften zu erstellen und dem Rechnungsabschluss der 

Gemeinde anzuschließen. Fehlen solche Vorschriften, sind für diese Rechnungsabschlüsse 

die für den Rechnungsabschluss der Gemeinde geltenden Bestimmungen sinngemäß 

anzuwenden. 

(8) Die Ergebnis- und die Finanzierungsrechnung sind auf Ebene Gesamthaushalt 

sowohl mit den internen Vergütungen als auch ohne diese (Bereinigung) auszuweisen. 

(9) Die Landesregierung kann nähere Bestimmungen zur Durchführung der in diesem 

Abschnitt enthaltenen Vorschriften durch Verordnung regeln. 

§ 92 

Erstellung des Rechnungsabschlusses 

(1) Der Bürgermeister hat nach Abschluß jedes Haushaltsjahres (Rechnungsjahres) über 

die gesamte Gebarung der Gemeinde den Rechnungsabschluß zu erstellen und diesen 

unverzüglich, spätestens jedoch drei Monate nach Ablauf des Haushaltsjahres, dem 

Gemeinderat vorzulegen. 

(2) Für die wirtschaftlichen Unternehmungen der Gemeinde sind gleichfalls 

Rechnungsabschlüsse (Bilanzen und Erfolgsrechnungen) zu erstellen; sie bilden einen 

wesentlichen Bestandteil des Rechnungsabschlusses der Gemeinde. 

(3) Die Form und die Gliederung des Rechnungsabschlusses bestimmen sich nach den 

auf Grund des Finanz-Verfassungsgesetzes 1948, BGBl. Nr. 45, erlassenen Vorschriften und 

Richtlinien. Der Rechnungsabschluß hat den Kassenabschluß, die Haushaltsrechnung und 

die Vermögens- und Schuldenrechnung (§ 73 Abs. 2) zu umfassen. Alle Haftungen der 

Gemeinde sind im Rechnungsabschluss darzustellen, wobei zu jeder Haftung der 

Haftungsrahmen, der Ausnützungsgrad, die zur Beurteilung der Einhaltung von 

Haftungsobergrenzen notwendigen Angaben und eine allenfalls getroffene Risikovorsorge 

auszuweisen ist. 

(4) Der Rechnungsabschluss ist vor der Vorlage an den Gemeinderat durch zwei 

Wochen im Gemeindeamt während der Amtsstunden zur öffentlichen Einsicht aufzulegen. 

Spätestens mit der öffentlichen Auflage ist eine Ausfertigung des Rechnungsabschlusses 

jeder Fraktion, jedem Mitglied des Prüfungsausschusses und - auf Antrag - jedem sonstigen 

Mitglied des Gemeinderates zu übermitteln. Die Auflage ist vom Bürgermeister fristgerecht 

mit dem Hinweis kundzumachen, dass es jedermann, der ein berechtigtes Interesse 

glaubhaft machen kann, freisteht, innerhalb der Auflagefrist gegen den Rechnungsabschluss 

schriftliche Erinnerungen beim Gemeindeamt einzubringen. Solche Erinnerungen sind vom 
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Bürgermeister mit einer Äußerung dem Gemeinderat vorzulegen und von diesem bei der 

Beratung des Rechnungsabschlusses in Erwägung zu ziehen. 

(5) Über die Gebarung der in der Verwaltung der Gemeinde stehenden selbständigen 

Fonds und Stiftungen sind jeweils gesonderte Rechnungsabschlüsse zu erstellen und dem 

Rechnungsabschluß der Gemeinde anzuschließen. Für diese Rechnungsabschlüsse gelten 

die für den Rechnungsabschluß der Gemeinde geltenden Bestimmungen sinngemäß. 

(6) Die näheren Bestimmungen zur Durchführung der in den Abs. 1 bis 5 enthaltenen 

Vorschriften hat die Landesregierung durch Verordnung zu treffen. 

§ 92a 

Beilagen zum Rechnungsabschluss 

(1) Die Gemeinde hat dem Rechnungsabschluss die Nachweise gemäß VRV 2015 

beizulegen. 

(2) Darüber hinaus sind dem Rechnungsabschluss folgende Nachweise beizulegen: 

 1. Nachweis über die Investitionstätigkeit: dieser hat sämtliche Mittelaufbringungen und 

-verwendungen für investive Einzelvorhaben sowie sonstige Investitionen einer 

Gemeinde zu enthalten; 

 2. Nachweis über Veräußerungen von Vermögenswerten; 

 3. Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers); 

 4. Nachweis über die Leistungen für Personal und über die Pensionen und sonstige 

Ruhebezüge; 

 5. Nachweis über die liquiden Mittel; 

 6. Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit; 

 7. Nachweis über die kurz- und langfristigen Forderungen und Verbindlichkeiten; 

 8. Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht; 

 9. Nachweis über innere Darlehen. 

§ 93 

Beschlußfassung über den Rechnungsabschluß 

(1) Die Beratung und Beschlußfassung über den Rechnungsabschluß obliegen dem 

Gemeinderat in öffentlicher Sitzung. Die Grundlage für die Beschlußfassung des 

Gemeinderates bildet der nach § 91 Abs. 3 erstellte Bericht des Prüfungsausschusses. 

(2) Ergeben sich gegen den Rechnungsabschluß Anstände, so hat der Gemeinderat die 

zu ihrer Behebung notwendigen Beschlüsse zu fassen. 

(3) Der Gemeinderat hat den Rechnungsabschluß so zeitgerecht zu erledigen, daß 

dieser spätestens vier Monate nach Ablauf des Haushaltsjahres der Aufsichtsbehörde zur 

Kenntnis gebracht werden kann. 

(4) Der vom Gemeinderat beschlossene Rechnungsabschluss ist ohne Angabe 

schützenswerter personenbezogener Daten zwei Wochen im Gemeindeamt während der 

Amtsstunden zur öffentlichen Einsicht aufzulegen und barrierefrei auf der Homepage der 

Gemeinde bereitzuhalten. Die Auflage ist von der Bürgermeisterin bzw. vom Bürgermeister 

fristgerecht kundzumachen. 
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VII. HAUPTSTÜCK 

Staatliche Aufsicht über den eigenen Wirkungsbereich; Schutz der Selbstverwaltung 

§ 99 

Aufsichtsbehörden 

(1) Aufsichtsbehörde ist die Landesregierung, soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt 

ist. 

(2) Die Bezirkshauptmannschaft hat die Gemeindevoranschläge, die Beschlüsse nach 

§ 76 Abs. 6, die mittelfristigen Ergebnis- und Finanzpläne sowie die Rechnungsabschlüsse, 

nachdem sie ihr gemäß § 77 bzw. § 93 Abs. 3 vorgelegt wurden, daraufhin zu überprüfen, ob 

diese den hiefür geltenden Vorschriften entsprechen; dabei sind die Gemeindevoranschläge 

auch auf Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu überprüfen. Das Ergebnis 

der Überprüfung ist dem Gemeinderat in der nächsten Sitzung zur Kenntnis zu bringen. 

(2) Die Bezirkshauptmannschaft hat die Gemeindevoranschläge und die 

Rechnungsabschlüsse, nachdem sie ihr gemäß § 77 beziehungsweise § 93 Abs. 3 vorgelegt 

wurden, daraufhin zu überprüfen, ob diese den hiefür geltenden Vorschriften entsprechen; 

dabei sind die Gemeindevoranschläge auch auf Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und 

Zweckmäßigkeit zu überprüfen. Das Ergebnis der Überprüfung ist dem Gemeinderat in der 

nächsten Sitzung zur Kenntnis zu bringen. 

(3) Weiters kann die Landesregierung, ausgenommen den Fall der §§ 107 und 108, die 

Bezirkshauptmannschaften durch Verordnung allgemein oder in einzelnen Fällen zur 

Ausübung des Aufsichtsrechtes ermächtigen, sofern dies im Interesse der Zweckmäßigkeit, 

Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis gelegen ist. 

§ 106 

Genehmigungspflicht 

(1) Maßnahmen der Gemeinde, die der Genehmigung der Aufsichtsbehörde bedürfen, 

sind außer den in diesem Landesgesetz oder in anderen Gesetzen vorgesehenen Fällen 

folgende: 

 1. der entgeltliche Erwerb unbeweglicher Sachen, wenn der Kaufpreis 20% der 

Einzahlungen der laufenden GeschäftstätigkeitEinnahmen des ordentlichen 

Gemeindevoranschlags des laufenden Haushaltsjahres übersteigt und nicht innerhalb 

von drei Monaten nach Abschluss des Kaufvertrages zur Gänze zu entrichten ist oder 

durch Übernahme von Hypothekarschulden gedeckt wird; 

 2. die Verpfändung und Veräußerung von unbeweglichen Sachen, wenn ihr Wert 20% 

der Einzahlungen der laufenden GeschäftstätigkeitEinnahmen des ordentlichen 

Gemeindevoranschlags des laufenden Haushaltsjahres übersteigt; 

 3. der Abschluss von Immobilien-Leasingverträgen und von Leasingähnlichen 

Finanzierungsformen für Immobilien (z. B. Mietfinanzierungsverträge). 

(2) Die Genehmigung darf in den Fällen des Abs. 1 Z 1 bis 3 nur versagt werden, wenn 

durch das beabsichtigte Rechtsgeschäft 

 1. gesetzliche Vorschriften verletzt werden oder 

 2. die Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung des 

HaushaltsausgleichsHaushaltsgleichgewichtes verhindert wird oder 
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 3. die ordnungsgemäße Erfüllung der der Gemeinde gesetzmäßig obliegenden 

Aufgaben oder ihrer privatrechtlichen Verpflichtungen gefährdet würde oder 

 4. wenn das beabsichtigte Rechtsgeschäft für die Gemeinde mit einem 

unverhältnismäßig hohen finanziellen Wagnis verbunden wäre. 

(3) Genehmigungs- und anzeigepflichtige Rechtsgeschäfte der Gemeinde werden erst 

mit der aufsichtsbehördlichen Genehmigung oder Nichtuntersagung Dritten gegenüber 

rechtswirksam. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde nicht binnen drei 

Monaten nach Einlangen des vollständigen Antrags die Genehmigung versagt oder 

schriftlich der Gemeinde hierüber Bedenken geäußert oder um Aufklärung ersucht hat. Die 

Tatsache, dass ein Rechtsgeschäft der aufsichtsbehördlichen Genehmigung oder 

Nichtuntersagung bedarf, und die daran geknüpften Rechtsfolgen sind in jeder über ein 

solches Rechtsgeschäft verfassten Urkunde anzuführen. 

(4) Die Aufnahme von Anleihen gegen Teilschuldverschreibungen bedarf eines 

Landesgesetzes. Weitergehende bundesgesetzliche Vorschriften werden hiedurch nicht 

berührt. 

VIII. HAUPTSTÜCK 

Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 110 

Sondervermögen gemeinderechtlicher Art 

(1) Vermögen, das im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes gemäß § 72 oder 

§ 110 der Oberösterreichischen Gemeindeordnung 1948, LGBl. Nr. 22/1949, in der Fassung 

des Gesetzes LGBl. Nr. 26/1953 gesondert verwaltet wurde, bildet das Sondervermögen 

gemeinderechtlicher Art. 

(2) Das Sondervermögen gemeinderechtlicher Art ist seiner Bestimmung gemäß zu 

verwalten. Für die Verwaltung sind die Bestimmungen des § 73 und die Bestimmungen über 

den Gemeindehaushalt (V. Hauptstück) sinngemäß anzuwenden. 

(3) Das Sondervermögen gemeinderechtlicher Art ist von den für die Verwaltung des 

Gemeindegutes zuständigen Organen der Gemeinde zu verwalten. Wenn es jedoch von der 

nach dem Verhältnis der Anteilsrechte zu berechnenden Mehrheit der Berechtigten verlangt 

wird, ist das Sondervermögen gemeinderechtlicher Art auf Grund einer Satzung von 

besonderen, von den Berechtigten aus ihrer Mitte zu wählenden Organen zu verwalten. Die 

Satzung hat als Organ jedenfalls einen Ausschuß und einen von diesem aus seiner Mitte zu 

wählenden Obmann vorzusehen. Für die Geschäftsführung des Ausschusses sind die 

Bestimmungen über die Geschäftsführung des Gemeinderates beziehungsweise der 

Ausschüsse sinngemäß anzuwenden. Die erste Wahl solcher Organe hat der Bürgermeister 

vorzubereiten und zu leiten. Die Satzung bedarf der Genehmigung durch den Gemeinderat; 

dieser darf die Genehmigung nur versagen, wenn die Satzung gegen die Bestimmungen 

dieses Gesetzes verstößt oder die in der Satzung umschriebenen Rechte und Pflichten der 

Berechtigten über die bisher gegebenen Rechtsverhältnisse hinsichtlich des 

Sondervermögens gemeinderechtlicher Art hinausgehen. Die genehmigte Satzung hat der 

Bürgermeister unverzüglich der Landesregierung mitzuteilen. 

(4) Satzungen im Sinne des Abs. 3 haben zu enthalten: 
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 a) den Umfang und die Bestimmung des Sondervermögens gemeinderechtlicher Art 

sowie den Kreis der Berechtigten und deren Rechte und Pflichten; 

 b) die Organe sowie deren Wahl, Funktionsperiode und Wirkungskreis. 

(5) Der Bürgermeister ist berechtigt, an den Sitzungen der Organe einer besonderen 

Verwaltung im Sinne des Abs. 3 teilzunehmen; alle Beschlüsse solcher Organe sind dem 

Bürgermeister mitzuteilen. Der Gemeinderat kann derartige Beschlüsse, wenn sie gegen 

gesetzliche Vorschriften verstoßen, aufheben. 

(6) Die Bestimmungen des VII. Hauptstückes finden Anwendung. 

(7) Die Möglichkeit einer einvernehmlichen vermögensrechtlichen Auseinandersetzung 

bezüglich des Sondervermögens gemeinderechtlicher Art bleibt der Gemeinde und den 

Berechtigten unbenommen. 
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Statut für die Landeshauptstadt Linz 1992 (StL. 1992) 

 

 

II. HAUPTSTÜCK 

Organe der Stadt 

IV. Abschnitt 

Die einzelnen Mitglieder des Stadtsenates 

§ 34 

Zuständigkeit; Rechte und Pflichten 

(1) Im Rahmen des dem einzelnen Mitglied des Stadtsenates gemäß § 32 Abs. 6 

unterstellten Geschäftsbereiches obliegt ihm auch die Berichterstattung und Antragstellung 

im Stadtsenat. 

(2) Die nicht unter § 32 Abs. 7 fallenden Angelegenheiten, für die der Stadtsenat 

zuständig ist, sind von dem nach der Geschäftseinteilung zuständigen Mitglied des 

Stadtsenates zu besorgen. Ferner können auch einzelne, an sich in die kollegiale 

Zuständigkeit des Stadtsenates fallende Angelegenheiten vom Stadtsenat mit Verordnung 

ganz oder zum Teil auf das gemäß § 32 Abs. 6 zuständige Mitglied des Stadtsenates 

übertragen werden, sofern dies im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit und Einfachheit 

gelegen ist. Ein Beschluß über diese Übertragung oder über die Zurücknahme einer solchen 

Übertragung ist mit Dreiviertelmehrheit zu fassen. 

(3) Einzelne der unter Abs. 2 fallenden Geschäftsfälle unterliegen der kollegialen 

Beratung und Beschlußfassung des Stadtsenates jedoch dann, wenn der Stadtsenat dies 

beschließt. 

(4) Jedes Mitglied des Stadtsenates kann fallweise für eine von ihm gemäß Abs. 2 zu 

besorgende Angelegenheit die kollegiale Beratung und Beschlußfassung des Stadtsenates 

beantragen. 

(5) In den in die Zuständigkeit des Stadtsenates fallenden Angelegenheiten sowie in den 

gemäß § 50 Abs. 2 übertragenen Angelegenheiten sind die Geschäfte unter der Leitung und 

nach den Weisungen des nach der Geschäftseinteilung des Stadtsenates sowie nach § 50 

Abs. 2 zuständigen Mitgliedes des Stadtsenates zu besorgen. Die Weisungen sind in der 

Regel dem (der) Dienststellenleiter (Dienststellenleiterin) zu erteilen. 

V. HAUPTSTÜCK 

Gemeindewirtschaft 

I. Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 51a 

Anwendbare Rechtsvorschriften 

(1) Die Form und die Gliederung des Voranschlags und des Rechnungsabschlusses 

richten sich nach den auf Grund des Finanz-Verfassungsgesetzes 1948 erlassenen 

Vorschriften und Richtlinien, insbesondere nach der Voranschlags- und 

Rechnungsabschlussverordnung 2015 - VRV 2015, BGBl. II Nr. 313/2015, in der Fassung 

der Verordnung BGBl. II Nr. 17/2018. 
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(2) Soweit in diesem Hauptstück auf die VRV 2015 verwiesen wird, ist diese in der im 

Abs. 1 genannten Fassung anzuwenden. 

§ 51b 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinn dieses Landesgesetzes bedeutet: 

 1. Haushalt: der integrierte Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögenshaushalt gemäß 

VRV 2015; 

 2. Rechnungsjahr: das Kalenderjahr; 

 3. Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit: Einzahlungen, die keinem investiven 

Einzelvorhaben zuzuordnen sind; 

 4. Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit: Auszahlungen, die keinem investiven 

Einzelvorhaben zuzuordnen sind; 

 5. Haushaltsausgleich: Ausgleich der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit mit 

den Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit; 

 6. Mittelaufbringungen: die Einzahlungen des Finanzierungshaushalts und die Erträge 

des Ergebnishaushalts; 

 7. Mittelverwendungen: die Auszahlungen des Finanzierungshaushalts und die 

Aufwendungen des Ergebnishaushalts; 

 8. nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht: dieses liegt vor, wenn 

 a) im Finanzierungshaushalt die Liquidität der Stadt gegeben ist, 

 b) im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig (fünf Jahre) ausgeglichen ist 

und 

 c) die Stadt ein positives Nettovermögen aufweist; 

 9. investives Einzelvorhaben: eine Maßnahme, für die Schuldaufnahmen oder 

Bedarfszuweisungen in Anspruch genommen werden oder die der Art nach lediglich 

vereinzelt vorkommt oder der Höhe nach den üblichen Rahmen der laufenden 

Geschäftstätigkeit erheblich überschreitet; 

 10. sonstige Investition: eine aktivierungspflichtige Mittelverwendung, die keinem 

investiven Einzelvorhaben zuzuordnen ist. 

II. AbschnittI. Abschnitt 

Haushaltswirtschaft 

§ 52 

Voranschlag 

(1) Die Stadt hat, unbeschadet weiterreichender Planungen, für jedes Rechnungsjahr 

(Kalenderjahr) einen Voranschlag aufzustellen, der Grundlage für die Führung des 

Haushaltes ist. 

(2) Die Wirtschaftspläne der städtischen Unternehmungen und die Voranschläge der in 

der Verwaltung der Stadt stehenden Fonds ohne Rechtspersönlichkeitvon der Stadt 

verwalteten Fonds, denen keine Rechtspersönlichkeit zukommt, sind ein Bestandteil des 

Voranschlages. 
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§ 52a 

Grundsätze der Voranschlagserstellung 

(1) Die zu veranschlagenden Beträge sind, soweit Unterlagen hiefür vorhanden sind, 

unmittelbar zu errechnen. Im Übrigen sind die Mittelaufbringungen unter Berücksichtigung 

ihrer in den letzten zwei Jahren und im laufenden Rechnungsjahr zutage getretenen 

Entwicklung sowie allfälliger Veränderungen in der Gesetzgebung oder in den 

Verwaltungseinrichtungen einzuschätzen. Die Veranschlagung von Steuereinnahmen mit 

einem höheren als dem dem bisherigen tatsächlichen Erfolg des laufenden Rechnungsjahres 

entsprechenden Jahresbetrag ist bei unverändertem Stand der Abgabenvorschrift nur dann 

zulässig, wenn besondere Umstände einen höheren Steuerertrag gesichert erscheinen 

lassen. Bei Änderungen in den Abgabenvorschriften darf über die sich daraus 

rechnungsmäßig ergebenden zusätzlichen Mittelaufbringungen nicht hinausgegangen 

werden. 

(2) Die Mittelverwendungen dürfen nur mit dem sachlich begründeten unabweislichen 

Jahreserfordernis veranschlagt werden. 

(3) Soweit es die finanzielle Lage der Stadt gestattet und der Haushaltsausgleich 

dadurch nicht gefährdet wird, sollen Haushaltsrücklagen angelegt werden, denen der 

Gemeinderat eine bestimmte Zweckwidmung geben kann, oder jährliche Zuführungen zu 

diesen veranschlagt werden. Die Bildung von Haushaltsrücklagen ist nur mit gleichzeitiger 

Dotierung von Zahlungsmittelreserven zulässig. 

(4) Im Finanzierungshaushalt sind das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit und 

jedes investive Einzelvorhaben ausgeglichen zu erstellen. 

(5) Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht ist anzustreben. Bei der Veranschlagung 

des Ergebnishaushalts ist daher insbesondere darauf Bedacht zu nehmen, dass ein 

positives Nettovermögen ausgewiesen wird. 

(6) Der Ergebnis- und der Finanzierungsvoranschlag sind auf Ebene Gesamthaushalt 

sowohl mit den internen Vergütungen als auch ohne diese (Bereinigung) auszuweisen. 

§ 52a 

Mittelfristiger Finanzplan 

(1) Die Stadt hat unter Bedachtnahme auf die Finanzplanungen des Bundes und des 

Landes eine über den einjährigen Planungszeitraum des Voranschlages hinausreichende 

mehrjährige Planung der kommunalen Haushaltswirtschaft in Form eines mittelfristigen 

Finanzplanes für einen Zeitraum von drei Finanzjahren nach den Bestimmungen der 

folgenden Absätze zu erstellen. 

(2) Der mittelfristige Finanzplan besteht aus dem mittelfristigen Einnahmen- und 

Ausgabenplan und dem mittelfristigen Investitionsplan. Der mittelfristige Einnahmen- und 

Ausgabenplan enthält alle voraussichtlichen voranschlagswirksamen Einnahmen und 

Ausgaben, soweit es sich nicht um Einnahmen und Ausgaben für Investitionsvorhaben und 

zweckgebundene Investitionsförderungen handelt, für jedes Finanzjahr der Planperiode. Der 

mittelfristige Investitionsplan enthält die Einnahmen und Ausgaben für Investitionsvorhaben 

und zweckgebundene Investitionsförderungen für jedes Finanzjahr der Planperiode. 
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(3) Der vom Gemeinderat beschlossene mittelfristige Finanzplan ist bei der Erstellung 

des Voranschlages zu berücksichtigen. Der mittelfristige Finanzplan ist alljährlich zugleich 

mit dem Voranschlagsentwurf für das nächste Finanzjahr dem Gemeinderat zur allfälligen 

Anpassung an geänderte Verhältnisse und zur Fortführung für ein weiteres Finanzjahr 

vorzulegen. 

§ 52b 

Beilagen zum Voranschlag 

(1) Die Stadt hat dem Voranschlag die Nachweise gemäß VRV 2015 beizulegen. 

(2) Darüber hinaus sind dem Voranschlag folgende Nachweise beizulegen: 

 1. Nachweis über die Investitionstätigkeit: dieser hat sämtliche Mittelaufbringungen und 

-verwendungen für investive Einzelvorhaben sowie sonstige Investitionen der Stadt zu 

enthalten; 

 2. Nachweis über Veräußerungen von Vermögenswerten; 

 3. Nachweis über Haftungen; 

 4. Nachweis über Rückstellungen; 

 5. Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit; 

 6. Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht; 

 7. Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers). 

(3) Die Landesregierung kann durch Verordnung nähere Bestimmungen betreffend die 

Darstellung der Nachweise regeln. 

§ 53 

Feststellung des Voranschlags 

(1) Der Gemeinderat hat den Voranschlag für jedes Rechnungsjahr vor Ablauf des 

vorausgehenden Jahres festzustellen. Vor Erstellung des Voranschlags ist das jeweils 

zuständige Mitglied des Stadtsenats zu hören. 

(2) Der Magistrat hat dem Stadtsenat spätestens vier Wochen, der Stadtsenat dem 

Gemeinderat spätestens zwei Wochen vor Beginn des Rechnungsjahres den 

Voranschlagsentwurf vorzulegen. 

(3) Vor der Beratung durch den Gemeinderat ist der Voranschlagsentwurf ohne Angabe 

schützenswerter personenbezogener Daten eine Woche im Magistrat während der 

Amtsstunden zur öffentlichen Einsicht aufzulegen und barrierefrei auf der Homepage der 

Stadt bereitzuhalten. Die Auflage ist von der Bürgermeisterin bzw. vom Bürgermeister 

fristgerecht mit dem Hinweis kundzumachen, dass es jedermann, der ein berechtigtes 

Interesse glaubhaft machen kann, freisteht, innerhalb der Auflagefrist gegen den 

Voranschlagsentwurf schriftliche Einwendungen beim Magistrat einzubringen. Solche 

Einwendungen hat der Gemeinderat bei der Beratung in Erwägung zu ziehen. 

(4) Dem Voranschlag ist ein Vorbericht voranzustellen, der einen Überblick über die 

Entwicklung und die aktuelle Lage des Ergebnis- und Finanzierungshaushalts anhand der im 

Voranschlag und im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan enthaltenen Informationen und 

der Daten des Ergebnis- und Finanzierungshaushalts gibt. 

(5) Der Voranschlag ist ohne Angabe schützenswerter personenbezogener Daten zwei 

Wochen im Magistrat während der Amtsstunden zur öffentlichen Einsicht aufzulegen und 



  Seite 31 

barrierefrei auf der Homepage der Stadt bereitzuhalten. Die Auflage ist von der 

Bürgermeisterin bzw. vom Bürgermeister fristgerecht kundzumachen. 

§ 53 

Feststellung des Voranschlages 

(1) Der Gemeinderat hat den Voranschlag für jedes Rechnungsjahr vor Ablauf des 

vorausgehenden Jahres festzustellen. Vor Erstellung des Voranschlages ist das jeweils 

zuständige Mitglied des Stadtsenates zu hören. 

(2) Der Magistrat hat dem Stadtsenat spätestens sechs Wochen, der Stadtsenat dem 

Gemeinderat spätestens zwei Wochen vor Beginn des Rechnungsjahres den 

Voranschlagsentwurf vorzulegen. 

(3) Vor der Beratung durch den Gemeinderat ist der Voranschlagsentwurf während einer 

Woche zur öffentlichen Einsicht aufzulegen. Die Auflegung ist fristgerecht öffentlich 

kundzumachen. Schriftlich eingebrachte Erinnerungen hat der Gemeinderat bei der Beratung 

in Erwägung zu ziehen. 

§ 53a 

Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan 

(1) Die Stadt hat für einen Zeitraum von fünf Rechnungsjahren eine mittelfristige 

Ergebnis- und Finanzplanung der kommunalen Haushaltswirtschaft in Form eines 

mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplans zu erstellen. Das erste Rechnungsjahr der 

mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung fällt mit dem Rechnungsjahr zusammen, für das 

jeweils der Voranschlag erstellt wird. 

(2) Die Stadt hat für jedes Rechnungsjahr der mittelfristigen Ergebnis- und 

Finanzplanung einen Nachweis über die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung zu 

erstellen und mit dieser Planung zu beschließen. 

(3) Der mittelfristige Ergebnis- und Finanzplan ist erstmals gemeinsam mit dem 

Voranschlag für das Rechnungsjahr 2020 dem Gemeinderat zur Beschlussfassung 

vorzulegen. 

(4) Der vom Gemeinderat beschlossene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplan ist bei 

der Erstellung des Voranschlags zu berücksichtigen. Der mittelfristige Ergebnis- und 

Finanzplan ist jährlich zugleich mit dem Voranschlagsentwurf für das nächste Rechnungsjahr 

dem Gemeinderat zur allfälligen Anpassung an geänderte Verhältnisse und zur Fortführung 

für ein weiteres Rechnungsjahr vorzulegen. 

(5) Die Erstellung des mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplans hat auch unter 

Berücksichtigung jener Grundsätze und Empfehlungen zu erfolgen, die entsprechend dem 

Österreichischen Stabilitätspakt 2012 vorgegeben sind. 

§ 54 

Nachtragsvoranschlag 

(1) Ergibt sich während des Rechnungsjahres die Notwendigkeit einer neuen 

Mittelverwendung, die im Voranschlag nicht vorgesehen ist, oder zeigt sich, dass der 

Haushaltsausgleich nicht erreicht wird, so hat der Stadtsenat, sofern nicht nach Abs. 2 

vorgegangen werden kann, dem Gemeinderat den Entwurf eines Nachtrags zum 

Voranschlag zur Beschlussfassung vorzulegen und die zur Bedeckung dieser 
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Mittelverwendung und die zur Aufrechterhaltung des Haushaltsausgleichs erforderlichen 

Anträge zu stellen. 

(2) Mittelverwendungen, durch welche der für eine Zweckbestimmung vorgesehene 

Voranschlagsbetrag überschritten wird (Kreditüberschreitung), sowie die Verwendung von 

Voranschlagsbeträgen für andere als im Voranschlag dafür vorgesehene 

Zweckbestimmungen (Kreditübertragung) bedürfen der vorherigen Beschlussfassung durch 

den Gemeinderat bzw. den Stadtsenat. Danach obliegt dem Gemeinderat die 

Beschlussfassung, wenn bei Kreditübertragungen oder -überschreitungen der Betrag im 

Einzelfall 50.000 Euro übersteigt oder wenn der Stadtsenat bereits Kreditüberschreitungen in 

der Höhe von insgesamt 1 % der gesamten veranschlagten Auszahlungen der laufenden 

Geschäftstätigkeit beschlossen hat. Für Kreditübertragungen und -überschreitungen ist 

jedenfalls ein Nachtragsvoranschlag erforderlich, sofern die Kreditübertragungen bzw. -

überschreitungen insgesamt 7,5 % der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit 

übersteigen. 

(3) Beschlüsse des Stadtsenats gemäß Abs. 2 sind unverzüglich dem Gemeinderat zur 

Kenntnis zu bringen. 

(4) Auf Nachtragsvoranschläge sind die für den Voranschlag geltenden Bestimmungen 

sinngemäß anzuwenden. Gleichzeitig mit dem Nachtragsvoranschlag ist der mittelfristige 

Ergebnis- und Finanzplan entsprechend anzupassen. 

§ 54 

Nachtragsvoranschlag 

(1) Ergibt sich während des Rechnungsjahres die Notwendigkeit eines neuen 

Aufwandes, der im Voranschlag nicht vorgesehen ist, oder zeigt sich, daß die Gebarung mit 

einem Fehlbetrag abschließen wird, so hat der Stadtsenat, sofern nicht nach Abs. 2 

vorangegangen werden kann, dem Gemeinderat den Entwurf eines Nachtrages zum 

Voranschlag zur Beschlußfassung vorzulegen und die zur Bedeckung und zur 

Aufrechterhaltung des Haushaltsgleichgewichtes erforderlichen Anträge zu stellen. 

(2) Ausgaben, durch welche der für eine Zweckbestimmung vorgesehene 

Voranschlagsbetrag überschritten wird (Kreditüberschreitung), sowie die Verwendung von 

Voranschlagsbeträgen für andere als im Voranschlag dafür vorgesehene 

Zweckbestimmungen (Kreditübertragung) bedürfen der vorherigen Beschlußfassung durch 

den Gemeinderat bzw. den Stadtsenat. Danach obliegt dem Gemeinderat die 

Beschlußfassung über 

 1. Kreditübertragungen und 

 2. Kreditüberschreitungen, wenn der Betrag im Einzelfall 50.000 Euro übersteigt oder 

wenn der Stadtsenat bereits Kreditüberschreitungen in der Höhe von insgesamt 

einem % der gesamten veranschlagten Ausgaben beschlossen hat. 

Für Kreditüberschreitungen ist jedenfalls ein Nachtragsvoranschlag erforderlich, sofern sie 

insgesamt siebeneinhalb % der Einnahmen des ordentlichen Voranschlages übersteigen. 

Das gleiche gilt für Kreditübertragungen. (Anm: LGBl. Nr. 90/2001, 1/2005) 

(3) Beschlüsse des Stadtsenates gemäß Abs. 2 sind unverzüglich dem Gemeinderat zur 

Kenntnis zu bringen. 



  Seite 33 

(4) Auf Nachtragsvoranschläge sind die für den Voranschlag geltenden Bestimmungen 

sinngemäß anzuwenden. 

§ 55 

Voranschlagsprovisorium; Haushaltsführung ohne Voranschlag 

Ist der Voranschlag zu Beginn des Rechnungsjahres noch nicht festgestellt, so hat der 

Gemeinderat ein Voranschlagsprovisorium zu beschließen. Liegt ein solcher Beschluß nicht 

vor, so sind die Organe der Stadt gemäß ihrer Zuständigkeit bis zur Feststellung des 

Voranschlages berechtigt, 

 1. alle MittelverwendungenAusgaben zu leisten, die bei sparsamer Verwaltung 

notwendig sind, um die Verwaltung in geordnetem Gang zu halten, insbesondere die 

rechtlichen Verpflichtungen der Stadt und die ihr gesetzlich obliegenden Aufgaben zu 

erfüllen; 

 2. die Abgaben, deren Erhebung einer jährlichen Beschlußfassung durch den 

Gemeinderat bedarf, gegen nachträgliche Verrechnung auf die endgültig 

festzustellenden Abgabensätze im Ausmaß des Vorjahres weiter einzuheben und die 

sonstigen MittelaufbringungenEinnahmen der Stadt einzuziehen. 

§ 56 

Rechnungsabschluss 

(1) Der Magistrat hat nach Ablauf des Rechnungsjahres dem Stadtsenat ehestens den 

Rechnungsabschluss vorzulegen, der ihn an den Gemeinderat weiterleitet. 

(2) Der Rechnungsabschluss hat ein möglichst getreues, vollständiges und einheitliches 

Bild der Vermögens-, Finanzierungs- und Ergebnislage der Stadt zu vermitteln. Sämtliche 

Sachverhalte, die am Rechnungsabschlussstichtag (31. Dezember) bereits bestanden 

haben, sind bis zum Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses in die 

Abschlussrechnungen aufzunehmen. Die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister hat den 

jeweiligen Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses zu bestimmen und diesen 

Stichtag im Rechnungsabschluss anzugeben. 

(3) Im Rechnungsabschluss sind insbesondere alle Haftungen der Stadt darzustellen, 

wobei zu jeder Haftung der Haftungsrahmen, der Ausnützungsgrad, die zur Beurteilung der 

Einhaltung von Haftungsobergrenzen notwendigen Angaben und eine allenfalls getroffene 

Risikovorsorge auszuweisen ist. Dem Rechnungsabschluss ist ein Lagebericht 

voranzustellen, der einen Überblick über die tatsächlichen Verhältnisse der Vermögens-, 

Fremdmittel-, Ertrags- und Finanzierungslage der Stadt bietet. Hierbei ist auch auf die 

städtischen Unternehmungen und die in der Verwaltung der Stadt stehenden Fonds ohne 

Rechtspersönlichkeit einzugehen. 

(4) Vor der Beratung durch den Gemeinderat ist der Rechnungsabschluss ohne Angabe 

schützenswerter personenbezogener Daten eine Woche im Magistrat während der 

Amtsstunden zur öffentlichen Einsicht aufzulegen und barrierefrei auf der Homepage der 

Stadt bereitzuhalten. Die Auflage ist von der Bürgermeisterin bzw. vom Bürgermeister 

fristgerecht mit dem Hinweis kundzumachen, dass es jedermann, der ein berechtigtes 

Interesse glaubhaft machen kann, freisteht, innerhalb der Auflagefrist gegen den 

Rechnungsabschluss schriftliche Einwendungen beim Magistrat einzubringen. Solche 

Einwendungen hat der Gemeinderat bei der Beratung in Erwägung zu ziehen. 
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(5) Der Gemeinderat prüft und genehmigt den Rechnungsabschluss. Die 

Jahresrechnungen der städtischen Unternehmungen (Bilanzen und Erfolgsrechnungen) 

sowie die Jahresabschlüsse der in der Verwaltung der Stadt stehenden Fonds ohne 

Rechtspersönlichkeit sind ein Bestandteil des Rechnungsabschlusses. 

(6) Führt die Überprüfung zu Beanstandungen, so hat der Gemeinderat die Maßnahmen 

zu treffen, die zur Herstellung eines geordneten Haushalts der Stadt erforderlich sind. 

(7) Der Rechnungsabschluss ist ohne Angabe schützenswerter personenbezogener 

Daten zwei Wochen im Magistrat während der Amtsstunden zur öffentlichen Einsicht 

aufzulegen und barrierefrei auf der Homepage der Stadt bereitzuhalten. Die Auflage ist von 

der Bürgermeisterin bzw. vom Bürgermeister fristgerecht kundzumachen. 

(8) Die Ergebnis- und die Finanzierungsrechnung sind auf Ebene Gesamthaushalt 

sowohl mit den internen Vergütungen als auch ohne diese (Bereinigung) auszuweisen. 

§ 56 

Rechnungsabschluß 

(1) Der Magistrat hat nach Ablauf des Rechnungsjahres dem Stadtsenat ehestens den 

Rechnungsabschluß vorzulegen, der ihn an den Gemeinderat weiterleitet. 

(1a) Die Form und die Gliederung des Rechnungsabschlusses bestimmen sich nach den 

auf Grund des Finanz-Verfassungsgesetzes 1948, BGBl. Nr. 45, erlassenen Vorschriften und 

Richtlinien. Der Rechnungsabschluss hat den Kassenabschluss, die Haushaltsrechnung und 

die Vermögens- und Schuldenrechnung zu umfassen. Alle Haftungen der Stadt sind im 

Rechnungsabschluss darzustellen, wobei zu jeder Haftung der Haftungsrahmen, der 

Ausnützungsgrad, die zur Beurteilung der Einhaltung von Haftungsobergrenzen notwendigen 

Angaben und eine allenfalls getroffene Risikovorsorge auszuweisen ist. 

(2) Vor der Behandlung durch den Gemeinderat ist der Rechnungsabschluß während 

einer Woche zur öffentlichen Einsicht aufzulegen und die Auflegung fristgerecht 

kundzumachen. Schriftlich eingebrachte Erinnerungen hat der Gemeinderat bei der Prüfung 

in Erwägung zu ziehen. 

(3) Der Gemeinderat prüft und genehmigt den Rechnungsabschluß. Die 

Jahresrechnungen der städtischen Unternehmungen (Bilanzen und Erfolgsrechnungen) 

sowie die Jahresabschlüsse der von der Stadt verwalteten Fonds, denen keine 

Rechtspersönlichkeit zukommt, sind ein Bestandteil des Rechnungsabschlusses. 

(4) Führt die Überprüfung zu Beanstandungen, so hat der Gemeinderat die Maßnahmen 

zu treffen, die zur Herstellung eines geordneten Haushaltes der Stadt erforderlich sind. 

§ 56a 

Beilagen zum Rechnungsabschluss 

(1) Die Stadt hat dem Rechnungsabschluss die Nachweise gemäß VRV 2015 

beizulegen. 

(2) Darüber hinaus sind dem Rechnungsabschluss folgende Nachweise beizulegen: 

 1. Nachweis über die Investitionstätigkeit: dieser hat sämtliche Mittelaufbringungen und 

-verwendungen für investive Einzelvorhaben sowie sonstige Investitionen der Stadt zu 

enthalten; 

 2. Nachweis über Veräußerungen von Vermögenswerten; 

 3. Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers); 
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 4. Nachweis über die Leistungen für Personal und über die Pensionen und sonstige 

Ruhebezüge; 

 5. Nachweis über die liquiden Mittel; 

 6. Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit; 

 7. Nachweis über die kurz- und langfristigen Forderungen und Verbindlichkeiten; 

 8. Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht; 

 9. Nachweis über innere Darlehen. 

(3) Die Landesregierung kann durch Verordnung nähere Bestimmungen betreffend die 

Darstellung der Nachweise regeln. 

III. AbschnittII. Abschnitt 

Vermögenswirtschaft 

§ 57 

Erhaltung und Verwaltung des Vermögens der Stadt 

(1) Das Vermögen der Stadt ist möglichst ohne Beeinträchtigung der Substanz zu 

erhalten. Es ist pfleglich und entsprechend seiner Zweckbestimmung nach wirtschaftlichen 

Grundsätzen zu verwalten, wobei beim ertragsfähigen Vermögen der größte dauernde 

Nutzen gezogen werden soll. Einzahlungen aus Vermögensveräußerungen sind zur 

Instandhaltung des Vermögens der Stadt, zur Schaffung neuer Vermögenswerte oder zur 

außerplanmäßigen Tilgung (Sondertilgung) bestehender Darlehensschulden zu verwenden. 

(2) Das Vermögen der städtischen Unternehmungen und der in der Verwaltung der Stadt 

stehenden Fonds und Stiftungenvon der Stadt verwalteten Fonds und Stiftungen ist 

gesondert zu verwalten. 

§ 58 

Darlehen und sonstige Finanzgeschäfte; Veranlagungen 

(1) Die Stadt darf Verträge über die Aufnahme von Darlehen und sonstige 

Finanzgeschäfte - ausgenommen solche, die der Veranlagung von Vermögen der Stadt 

dienen - nur zur Bedeckung von Auszahlungen für investive Einzelvorhabenim Rahmen des 

außerordentlichen Voranschlags abschließen. Voraussetzung dafür ist, dass 

 1. dies zur Bestreitung eines im öffentlichen Interesse gelegenen Bedarfs erforderlich ist, 

 2. eine anderweitige Bedeckung fehlt und 

 3. eine dem Geschäftstyp und dem Umfang des Rechtsgeschäfts angepasste 

Gesamtrisiko-Analyse - insbesondere bei genehmigungspflichtigen Rechtsgeschäften 

in Form einer Identifikation der relevanten Markt-, Zins-, Liquiditäts- und 

Gegenparteirisiken unter besonderer Berücksichtigung ungünstiger 

Marktentwicklungen bzw. Marktszenarien - positiv ausfällt. 

(2) Verträge über die Aufnahme von Darlehen und sonstige Finanzgeschäfte gemäß 

Abs. 1  bedürfen der aufsichtsbehördlichen Genehmigung, soweit nicht Abs. 3 oder 4 zur 

Anwendung kommt. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn 

 1. das Rechtsgeschäft einem Geschäftstyp entspricht, der in einer Verordnung gemäß 

Abs. 7 für zulässig erklärt wurde, und 

 2. die Kriterien des Abs. 1 erfüllt sind. 

(3) Die Aufnahme von Darlehen, 

 1. die auf Euro lauten, 
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 2. für die ein fixer oder ein an einen EURIBOR-Zinssatz gebundener Zinssatz vereinbart 

ist und 

 3. die nicht endfällig sind oder der Vorfinanzierung öffentlicher Fördermittel dienen, 

bedürfen nur dann der aufsichtsbehördlichen Genehmigung, wenn durch die 

Aufnahme des Darlehens entweder die jährliche Netto-Neuverschuldung im 

Gesamthaushalt 10 % der Einzahlungen der laufenden GeschäftstätigkeitEinnahmen 

des ordentlichen Voranschlags des laufenden Rechnungsjahres oder der 

Gesamtschuldendienst der Stadt 15 % der Einzahlungen der laufenden 

GeschäftstätigkeitEinnahmen des ordentlichen Voranschlags des laufenden 

Rechnungsjahres übersteigen würde. Bei der Berechnung der Betragsgrenzen für den 

Gesamtschuldendienst ist das aufzunehmende Darlehen - soweit möglich unter 

Berücksichtigung der Zinsentwicklung der letzten 36 Monate - auf Grund einer 

begründeten Prognose über die wahrscheinliche zukünftige Zinsentwicklung zu 

berücksichtigen. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn das Darlehen die Kriterien 

des Abs. 1 erfüllt. 

(4) Eine Genehmigungspflicht gemäß Abs. 2 besteht weiters nicht für die Aufnahme von 

Darlehen in Euro, für die ein fixer oder ein an einen EURIBOR-Zinssatz gebundener Zinssatz 

vereinbart ist, sofern diese Darlehen 

 1. vom Bund oder Land oder von einem vom Bund oder Land verwalteten Fonds 

gewährt werden oder 

 2. für Zwecke der Siedlungswasserwirtschaft nach den Richtlinien des Umwelt- und 

Wasserwirtschaftsfonds oder der diesen nachfolgenden Stelle des Bundes 

erforderlich sind, sofern die Umgliederung in einen Betrieb mit marktbestimmter 

Tätigkeit durchgeführt worden ist, oder 

 3. in einem aufsichtsbehördlichen Finanzierungsplan ausgewiesen sind. 

(5) Die Stadt darf Darlehen nur gewähren, wenn hiefür ein besonderes Interesse der 

Stadt gegeben ist und der Schuldner glaubhaft macht, dass eine ordnungsgemäße 

Verzinsung und Tilgung gesichert ist. 

(6) Finanzgeschäfte, die der Veranlagung von Vermögen der Stadt dienen, bedürfen der 

aufsichtsbehördlichen Genehmigung. Dies gilt nicht für Veranlagungen 

 1. bei einem befugten Kreditinstitut im Sinn der Richtlinie 2006/48/EG vom 14. Juni 2006 

über die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit der Kreditinstitute, ABl. Nr. L 177 vom 

30.6.2006, S 1, in Form von täglich fälligen Sicht- und Spareinlagen, die auf Euro 

lauten, sowie EURIBOR-gebundenen Termineinlagen, und 

 2. in Unternehmungen, an denen die Stadt zu mehr als 50 % beteiligt ist. 

Weitere Ausnahmen von der Genehmigungspflicht können in einer Verordnung gemäß 

Abs. 7 bestimmt werden. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn mit der Veranlagung kein 

unverhältnismäßig hohes Wagnis verbunden ist. 

(7) Die Landesregierung hat durch Verordnung unter Bedachtnahme auf die Grundsätze 

der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit nähere Bestimmungen über den 

Abschluss von Verträgen über Darlehen und sonstige Finanzgeschäfte, einschließlich 

Veranlagungen, zu erlassen. Diese Verordnung hat jedenfalls zu enthalten: 
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 1. Festlegungen über die Art und Weise der Durchführung der im Abs. 1 Z 3 

vorgesehenen Gesamtrisiko-Analyse, wobei nach Gruppen von Finanzgeschäften mit 

unterschiedlich hohem finanziellen Wagnis zu differenzieren ist und die Gesamtrisiko-

Analyse allenfalls auf eine Plausibilitätsprüfung beschränkt werden kann; 

 2. eine Auflistung jener Geschäftstypen, die nicht unter Abs. 3 oder 4 fallen, deren 

Abschluss jedoch wegen des Überwiegens der daraus resultierenden 

finanzwirtschaftlichen Vorteile über die damit verbundenen finanziellen Wagnisse 

gemäß Abs. 2 genehmigt werden kann (Positivliste); 

 3. eine Auflistung jener Veranlagungsformen, die unbeschadet der bereits im Abs. 6 

verfügten Ausnahmen keiner aufsichtsbehördlichen Genehmigung bedürfen, weil mit 

ihnen ein geringes finanzielles Wagnis verbunden ist; 

 4. die von der Stadt ihrem Antrag auf Genehmigung anzuschließenden Unterlagen, die 

zumindest eine Dokumentation der von der Stadt durchgeführten Gesamtrisiko-

Analyse sowie der allenfalls zu erfolgenden Beratung durch Dritte vor Abschluss der 

zu genehmigenden Rechtsgeschäfte umfassen muss. 

(8) Vor Erlassung einer Verordnung nach Abs. 7 sind der Oberösterreichische 

Gemeindebund und der Österreichische Städtebund, Landesgruppe Oberösterreich, zu 

hören. 

§ 58a 

Kassenkredite 

(1) Zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit darf 

die Stadt nur solche Kassenkredite aufnehmen, 

 1. die auf Euro lauten und 

 2. für die ein fixer oder ein an einen EURIBOR-Zinssatz gebundener Zinssatz vereinbart 

ist. 

Diese sind aus den Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit binnen Jahresfrist 

zurückzuzahlen und dürfen ein Drittel der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit 

nicht überschreiten. Für Kassenkredite gelten im Übrigen die Bestimmungen des § 58 nicht. 

(2) Kassenkredite dürfen auch zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen aus der 

Investitionstätigkeit (Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Code 341 und 3411 bis 

3417 gemäß Anlage 1b der VRV 2015) herangezogen werden, wenn 

 1. das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit ausgeglichen ist, 

 2. die Einzahlung, zu deren Vorfinanzierung der Kassenkredit herangezogen wird, im 

selben Rechnungsjahr gesichert ist und 

 3. die Rückzahlung des Kassenkredits binnen Jahresfrist dadurch nicht gefährdet wird. 

§ 58a 

Kassenkredite 

(1) Zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des ordentlichen Voranschlags darf die 

Stadt nur solche Kassenkredite aufnehmen, 

 1. die auf Euro lauten und 

 2. für die ein fixer oder ein an einen EURIBOR-Zinssatz gebundener Zinssatz vereinbart 

ist. 
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Diese sind aus den Einnahmen des ordentlichen Voranschlags binnen Jahresfrist 

zurückzuzahlen und dürfen ein Drittel der Einnahmen des ordentlichen Voranschlags nicht 

überschreiten. Für Kassenkredite gelten im Übrigen die Bestimmungen des § 58 nicht. 

(2) Kassenkredite dürfen auch zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des 

außerordentlichen Voranschlags herangezogen werden, wenn 

 1. der ordentliche Voranschlag ausgeglichen ist, 

 2. die Einnahme, zu deren Vorfinanzierung der Kassenkredit herangezogen wird, im 

selben Kalenderjahr gesichert ist und 

 3. die Rückzahlung des Kassenkredits binnen Jahresfrist dadurch nicht gefährdet wird. 

§ 59 

Haftungen 

(1) Die Stadt darf Haftungen nur übernehmen, wenn 

 1. hiefür ein besonderes Interesse der Stadt gegeben ist, 

 2. sie befristet sind, 

 3. der Betrag, für den gehaftet wird, ziffernmäßig bestimmt ist und 

 4. die zugrunde liegenden Darlehen und sonstigen Finanzgeschäfte den für solche 

Rechtsgeschäfte gemäß § 58 bestimmten Voraussetzungen nicht widersprechen. 

Die Beschränkungen der Z 2 und 4 sind nicht anzuwenden, wenn die Stadt die Haftung für 

einen Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit übernimmt. 

(2) Die Übernahme einer Haftung durch die Stadt gemäß Abs. 1 bedarf einer 

aufsichtsbehördlichen Genehmigung, wenn dadurch der Gesamtstand der von der Stadt 

übernommenen Haftungen ein Drittel der Einzahlungen der laufenden 

GeschäftstätigkeitEinnahmen des ordentlichen Voranschlags des laufenden 

Rechnungsjahres übersteigen würde. Jedenfalls genehmigungspflichtig ist die Übernahme 

einer Haftung für ein Unternehmen, das sich nicht im Mehrheitseigentum der Stadt befindet, 

wenn diese Haftung über eine Ausfallsbürgschaft hinausgeht. 

 Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn 

 1. durch die Übernahme der Haftung eine der Voraussetzungen des Abs. 1 verletzt 

würde oder 

 2. im Fall des Haftungseintritts die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt gefährdet wäre 

oder 

 3. Haftungsobergrenzen nach Maßgabe einer Verordnung gemäß Abs. 5 überschritten 

würden. 

(3) Ist die Übernahme einer Haftung nicht gemäß Abs. 2 genehmigungspflichtig, hat die 

Stadt die Haftungsübernahme der Aufsichtsbehörde anzuzeigen. Die Aufsichtsbehörde hat 

binnen acht Wochen nach Einlangen der vollständigen Anzeige die Haftungsübernahme zu 

untersagen, wenn die maßgebliche Haftungsobergrenze gemäß Abs. 2 Z 3 überschritten 

würde. 

(4) Die Stadt darf Haftungen als Ausfallsbürge, als einfacher Bürge, als Bürge und Zahler 

sowie in Form einer Garantie übernehmen. 

(5) Soweit dies zur Erfüllung der Verpflichtungen des Österreichischen Stabilitätspakts, 

insbesondere im Bezug auf Haftungsobergrenzen, erforderlich ist, hat die Landesregierung 

durch Verordnung nähere Bestimmungen zu erlassen. Vor Erlassung einer Verordnung sind 
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der Oberösterreichische Gemeindebund und der Österreichische Städtebund, Landesgruppe 

Oberösterreich, zu hören. 

§ 60 

Vermögens- und Schuldennachweis 

Das Vermögen und die Schulden der städtischen Unternehmungen und der in der 

Verwaltung der Stadt stehenden Fonds und Stiftungen sind getrennt zu erfassen. 

§ 60 

Vermögens- und Schuldennachweis 

(1) Das gesamte unbewegliche und bewegliche Vermögen der Stadt, ihre Rechte und 

Verpflichtungen sowie ihre Beteiligungen sind laufend zu erfassen. Dieser Nachweis bildet 

die Grundlage zur Führung einer Vermögensrechnung. 

(2) Das Vermögen und die Schulden der städtischen Unternehmungen und der in der 

Verwaltung der Stadt stehenden Stiftungen und Fonds sind getrennt zu erfassen. 

IV. AbschnittIII. Abschnitt 

Unternehmungen 

§ 61 

Errichtung und Führungsgrundsätze 

(1) Die Stadt darf wirtschaftliche Unternehmungen nur errichten und betreiben, wenn 

dies im öffentlichen Interesse gelegen ist und wenn die Unternehmung nach Art und Umfang 

unter Beachtung der Gebote der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit in 

einem angemessenen Verhältnis zum voraussichtlichen Bedarf und zur voraussichtlich 

dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt steht. 

(2) Wirtschaftliche Einrichtungen der Stadt, die von ihr unmittelbar verwaltet werden und 

denen der Gemeinderat die Eigenschaft einer Unternehmung zuerkennt, gelten als 

Unternehmungen der Stadt im Sinn dieses Gesetzes. Sie bilden ein Sondervermögen der 

Stadt ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Die Unternehmungen sind nach kaufmännischen 

Grundsätzen zu führen. Das gleiche gilt sinngemäß für die Erweiterung von wirtschaftlichen 

Unternehmungen sowie für die Beteiligung an einer wirtschaftlichen Unternehmung. 

(3) Die Eigenschaft einer Unternehmung darf der Gemeinderat nur zuerkennen, wenn 

die Voraussetzungen gemäß Abs. 1 gegeben sind und die ordnungsgemäße Erfüllung der 

der Stadt gesetzmäßig obliegenden Aufgaben oder ihrer privatrechtlichen Verpflichtungen 

nicht gefährdet wird. 

(4) Sofern von der Unternehmung nach dem Unternehmenszweck 

MittelaufbringungenEinnahmen erlöst werden, haben sie in der Regel zumindest alle 

MittelverwendungenAufwendungen zu decken und die Bildung angemessener Rücklagen für 

die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung der Unternehmung zu ermöglichen. 

V. AbschnittIV. Abschnitt 

Kassen- und Prüfungswesen 

§ 63 

Kassengeschäfte 

Alle Kassengeschäfte der Stadt sind von der Stadtkasse zu erledigen. Nebenkassen können 

für bestimmte Dienststellen errichtet werden. Für die städtischen Unternehmungen können 

Sonderkassen eingerichtet werden. 
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VIII. HAUPTSTÜCK 

Aufsichtsrecht des Landes 

§ 78 

Sonstige Genehmigungspflichten 

(1) Außer den in sonstigen gesetzlichen Vorschriften vorgesehenen Fällen bedarf die 

Veräußerung oder Verpfändung von unbeweglichem Eigentum der Stadt im Wert von mehr 

als 5 % der Einzahlungen der laufenden GeschäftstätigkeitEinnahmen des ordentlichen 

Voranschlags des laufenden Rechnungsjahres einer Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 

(2) Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn durch das beabsichtigte 

Rechtsgeschäft gesetzliche Vorschriften verletzt, die Aufrechterhaltung oder 

Wiederherstellung des HaushaltsausgleichsHaushaltsgleichgewichts verhindert oder die 

ordnungsgemäße Erfüllung der der Stadt gesetzmäßig obliegenden Aufgaben oder ihrer 

privatrechtlichen Verpflichtungen gefährdet würden oder wenn das beabsichtigte 

Rechtsgeschäft für die Stadt mit einem unverhältnismäßig hohen finanziellen Wagnis 

verbunden wäre. 

(3) Genehmigungs- und anzeigepflichtige Rechtsgeschäfte der Stadt werden erst mit der 

aufsichtsbehördlichen Genehmigung oder Nichtuntersagung Dritten gegenüber 

rechtswirksam. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde nicht binnen drei 

Monaten nach Einlangen des vollständigen Antrags die Genehmigung versagt oder 

schriftlich der Stadt hierüber Bedenken geäußert oder um Aufklärung ersucht hat. Die 

Tatsache, dass ein Rechtsgeschäft der aufsichtsbehördlichen Genehmigung oder 

Nichtuntersagung bedarf, und die daran geknüpften Rechtsfolgen sind in jeder über ein 

solches Rechtsgeschäft verfassten Urkunde anzuführen. 

(4) Weitergehende bundesgesetzliche Vorschriften werden dadurch nicht berührt. 

 



  Seite 41 

Statut für die Stadt Steyr 1992 (StS. 1992) 

 

II. HAUPTSTÜCK 

Organe der Stadt 

IV. Abschnitt 

Die einzelnen Mitglieder des Stadtsenates 

§ 34 

Zuständigkeit; Rechte und Pflichten 

(1) Im Rahmen des dem einzelnen Mitglied des Stadtsenates gemäß § 32 Abs. 6 

unterstellten Geschäftsbereiches obliegt ihm auch die Berichterstattung und Antragstellung 

im Stadtsenat. 

(2) Einzelne, an sich der kollegialen Zuständigkeit des Stadtsenates vorbehaltene 

Angelegenheiten können vom Stadtsenat mit Verordnung ganz oder zum Teil auf den (die) 

Bürgermeister (Bürgermeisterin) bzw. auf das gemäß § 32 Abs. 6 zuständige Mitglied des 

Stadtsenates übertragen werden, sofern dies im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit 

und Einfachheit gelegen ist. Ein Beschluß über diese Übertragung oder über die 

Zurücknahme einer solchen Übertragung ist mit Dreiviertelmehrheit zu fassen. 

(3) Einzelne der unter § 32 Abs. 7 fallenden Geschäftsfälle unterliegen der kollegialen 

Beratung und Beschlußfassung des Stadtsenates jedoch dann, wenn der Stadtsenat dies 

beschließt. 

(4) Jedes Mitglied des Stadtsenates kann fallweise für eine von ihm gemäß § 32 Abs. 7 

zu besorgende Angelegenheit die kollegiale Beratung und Beschlußfassung des 

Stadtsenates beantragen. 

(5) In den in die Zuständigkeit des Stadtsenates fallenden Angelegenheiten sowie in den 

gemäß § 50 Abs. 2 übertragenen Angelegenheiten sind die Geschäfte unter der Leitung und 

nach den Weisungen des nach der Geschäftseinteilung des Stadtsenates sowie nach § 50 

Abs. 2 zuständigen Mitgliedes des Stadtsenates zu besorgen. Die Weisungen sind in der 

Regel dem (der) Abteilungsleiter (Abteilungsleiterin) zu erteilen. 

(6) Das nach der Geschäftseinteilung zuständige Mitglied des Stadtsenates hat den (die) 

Bürgermeister (Bürgermeisterin) zum Zweck der Koordinierung über die gemäß § 32 Abs. 7 

zu treffenden Entscheidungen oder Verfügungen oder sonstigen Amtshandlungen zu 

unterrichten, soweit es sich um Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung handelt 

oder dadurch der Geschäftsbereich eines anderen Mitgliedes des Stadtsenates (§ 32 Abs. 6) 

berührt wird. Die näheren Bestimmungen hierüber sind in der Geschäftseinteilung zu treffen. 

V. HAUPTSTÜCK 

Gemeindewirtschaft 

I. Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 51a 

Anwendbare Rechtsvorschriften 

(1) Die Form und die Gliederung des Voranschlags und des Rechnungsabschlusses 

richten sich nach den auf Grund des Finanz-Verfassungsgesetzes 1948 erlassenen 

Vorschriften und Richtlinien, insbesondere nach der Voranschlags- und 



  Seite 42 

Rechnungsabschlussverordnung 2015 - VRV 2015, BGBl. II Nr. 313/2015, in der Fassung 

der Verordnung BGBl. II Nr. 17/2018. 

(2) Soweit in diesem Hauptstück auf die VRV 2015 verwiesen wird, ist diese in der im 

Abs. 1 genannten Fassung anzuwenden. 

§ 51b 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinn dieses Landesgesetzes bedeutet: 

 1. Haushalt: der integrierte Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögenshaushalt gemäß 

VRV 2015; 

 2. Rechnungsjahr: das Kalenderjahr; 

 3. Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit: Einzahlungen, die keinem investiven 

Einzelvorhaben zuzuordnen sind; 

 4. Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit: Auszahlungen, die keinem investiven 

Einzelvorhaben zuzuordnen sind; 

 5. Haushaltsausgleich: Ausgleich der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit mit 

den Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit; 

 6. Mittelaufbringungen: die Einzahlungen des Finanzierungshaushalts und die Erträge 

des Ergebnishaushalts; 

 7. Mittelverwendungen: die Auszahlungen des Finanzierungshaushalts und die 

Aufwendungen des Ergebnishaushalts; 

 8. nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht: dieses liegt vor, wenn 

 a) im Finanzierungshaushalt die Liquidität der Stadt gegeben ist, 

 b) im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig (fünf Jahre) ausgeglichen ist 

und 

 c) die Stadt ein positives Nettovermögen aufweist; 

 9. investives Einzelvorhaben: eine Maßnahme, für die Schuldaufnahmen oder 

Bedarfszuweisungen in Anspruch genommen werden oder die der Art nach lediglich 

vereinzelt vorkommt oder der Höhe nach den üblichen Rahmen der laufenden 

Geschäftstätigkeit erheblich überschreitet; 

 10. sonstige Investition: eine aktivierungspflichtige Mittelverwendung, die keinem 

investiven Einzelvorhaben zuzuordnen ist. 

II. AbschnittI. Abschnitt 

Haushaltswirtschaft 

§ 52 

Voranschlag 

(1) Die Stadt hat, unbeschadet weiterreichender Planungen, für jedes Rechnungsjahr 

(Kalenderjahr) einen Voranschlag aufzustellen, der Grundlage für die Führung des 

Haushaltes ist. 

(2) Die Wirtschaftspläne der städtischen Unternehmungen und die Voranschläge der in 

der Verwaltung der Stadt stehenden Fonds ohne Rechtspersönlichkeitvon der Stadt 

verwalteten Fonds, denen keine Rechtspersönlichkeit zukommt, sind ein Bestandteil des 

Voranschlages. 
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§ 52a 

Grundsätze der Voranschlagserstellung 

(1) Die zu veranschlagenden Beträge sind, soweit Unterlagen hiefür vorhanden sind, 

unmittelbar zu errechnen. Im Übrigen sind die Mittelaufbringungen unter Berücksichtigung 

ihrer in den letzten zwei Jahren und im laufenden Rechnungsjahr zutage getretenen 

Entwicklung sowie allfälliger Veränderungen in der Gesetzgebung oder in den 

Verwaltungseinrichtungen einzuschätzen. Die Veranschlagung von Steuereinnahmen mit 

einem höheren als dem dem bisherigen tatsächlichen Erfolg des laufenden Rechnungsjahres 

entsprechenden Jahresbetrag ist bei unverändertem Stand der Abgabenvorschrift nur dann 

zulässig, wenn besondere Umstände einen höheren Steuerertrag gesichert erscheinen 

lassen. Bei Änderungen in den Abgabenvorschriften darf über die sich daraus 

rechnungsmäßig ergebenden zusätzlichen Mittelaufbringungen nicht hinausgegangen 

werden. 

(2) Die Mittelverwendungen dürfen nur mit dem sachlich begründeten unabweislichen 

Jahreserfordernis veranschlagt werden. 

(3) Soweit es die finanzielle Lage der Stadt gestattet und der Haushaltsausgleich 

dadurch nicht gefährdet wird, sollen Haushaltsrücklagen angelegt werden, denen der 

Gemeinderat eine bestimmte Zweckwidmung geben kann, oder jährliche Zuführungen zu 

diesen veranschlagt werden. Die Bildung von Haushaltsrücklagen ist nur mit gleichzeitiger 

Dotierung von Zahlungsmittelreserven zulässig. 

(4) Im Finanzierungshaushalt sind das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit und 

jedes investive Einzelvorhaben ausgeglichen zu erstellen. 

(5) Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht ist anzustreben. Bei der Veranschlagung 

des Ergebnishaushalts ist daher insbesondere darauf Bedacht zu nehmen, dass ein 

positives Nettovermögen ausgewiesen wird. 

(6) Der Ergebnis- und der Finanzierungsvoranschlag sind auf Ebene Gesamthaushalt 

sowohl mit den internen Vergütungen als auch ohne diese (Bereinigung) auszuweisen. 

§ 52a 

Mittelfristiger Finanzplan 

(1) Die Stadt hat unter Bedachtnahme auf die Finanzplanungen des Bundes und des 

Landes eine über den einjährigen Planungszeitraum des Voranschlages hinausreichende 

mehrjährige Planung der kommunalen Haushaltswirtschaft in Form eines mittelfristigen 

Finanzplanes für einen Zeitraum von drei Finanzjahren nach den Bestimmungen der 

folgenden Absätze zu erstellen. 

(2) Der mittelfristige Finanzplan besteht aus dem mittelfristigen Einnahmen- und 

Ausgabenplan und dem mittelfristigen Investitionsplan. Der mittelfristige Einnahmen- und 

Ausgabenplan enthält alle voraussichtlichen voranschlagswirksamen Einnahmen und 

Ausgaben, soweit es sich nicht um Einnahmen und Ausgaben für Investitionsvorhaben und 

zweckgebundene Investitionsförderungen handelt, für jedes Finanzjahr der Planperiode. Der 

mittelfristige Investitionsplan enthält die Einnahmen und Ausgaben für Investitionsvorhaben 

und zweckgebundene Investitionsförderungen für jedes Finanzjahr der Planperiode. 

(3) Der vom Gemeinderat beschlossene mittelfristige Finanzplan ist bei der Erstellung 

des Voranschlages zu berücksichtigen. Der mittelfristige Finanzplan ist alljährlich zugleich 
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mit dem Voranschlagsentwurf für das nächste Finanzjahr dem Gemeinderat zur allfälligen 

Anpassung an geänderte Verhältnisse und zur Fortführung für ein weiteres Finanzjahr 

vorzulegen. 

§ 52b 

Beilagen zum Voranschlag 

(1) Die Stadt hat dem Voranschlag die Nachweise gemäß VRV 2015 beizulegen. 

(2) Darüber hinaus sind dem Voranschlag folgende Nachweise beizulegen: 

 1. Nachweis über die Investitionstätigkeit: dieser hat sämtliche Mittelaufbringungen und 

-verwendungen für investive Einzelvorhaben sowie sonstige Investitionen der Stadt zu 

enthalten; 

 2. Nachweis über Veräußerungen von Vermögenswerten; 

 3. Nachweis über Haftungen; 

 4. Nachweis über Rückstellungen; 

 5. Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit; 

 6. Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht; 

 7. Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers). 

(3) Die Landesregierung kann durch Verordnung nähere Bestimmungen betreffend die 

Darstellung der Nachweise regeln. 

§ 53 

Feststellung des Voranschlags 

(1) Der Gemeinderat hat den Voranschlag für jedes Rechnungsjahr vor Ablauf des 

vorausgehenden Jahres festzustellen. Vor Erstellung des Voranschlags ist das jeweils 

zuständige Mitglied des Stadtsenats zu hören. 

(2) Der Magistrat hat dem Stadtsenat spätestens vier Wochen, der Stadtsenat dem 

Gemeinderat spätestens zwei Wochen vor Beginn des Rechnungsjahres den 

Voranschlagsentwurf vorzulegen. 

(3) Vor der Beratung durch den Gemeinderat ist der Voranschlagsentwurf ohne Angabe 

schützenswerter personenbezogener Daten eine Woche im Magistrat während der 

Amtsstunden zur öffentlichen Einsicht aufzulegen und barrierefrei auf der Homepage der 

Stadt bereitzuhalten. Die Auflage ist von der Bürgermeisterin bzw. vom Bürgermeister 

fristgerecht mit dem Hinweis kundzumachen, dass es jedermann, der ein berechtigtes 

Interesse glaubhaft machen kann, freisteht, innerhalb der Auflagefrist gegen den 

Voranschlagsentwurf schriftliche Einwendungen beim Magistrat einzubringen. Solche 

Einwendungen hat der Gemeinderat bei der Beratung in Erwägung zu ziehen. 

(4) Dem Voranschlag ist ein Vorbericht voranzustellen, der einen Überblick über die 

Entwicklung und die aktuelle Lage des Ergebnis- und Finanzierungshaushalts anhand der im 

Voranschlag und im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan enthaltenen Informationen und 

der Daten des Ergebnis- und Finanzierungshaushalts gibt. 

(5) Der Voranschlag ist ohne Angabe schützenswerter personenbezogener Daten zwei 

Wochen im Magistrat während der Amtsstunden zur öffentlichen Einsicht aufzulegen und 

barrierefrei auf der Homepage der Stadt bereitzuhalten. Die Auflage ist von der 

Bürgermeisterin bzw. vom Bürgermeister fristgerecht kundzumachen. 
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§ 53 

Feststellung des Voranschlages 

(1) Der Gemeinderat hat den Voranschlag für jedes Rechnungsjahr vor Ablauf des 

vorausgehenden Jahres festzustellen. Vor Erstellung des Voranschlages ist das jeweils 

zuständige Mitglied des Stadtsenates zu hören. 

(2) Der Magistrat hat dem Stadtsenat spätestens sechs Wochen, der Stadtsenat dem 

Gemeinderat spätestens zwei Wochen vor Beginn des Rechnungsjahres den 

Voranschlagsentwurf vorzulegen. 

(3) Vor der Beratung durch den Gemeinderat ist der Voranschlagsentwurf während einer 

Woche zur öffentlichen Einsicht aufzulegen. Die Auflegung ist fristgerecht öffentlich 

kundzumachen. Schriftlich eingebrachte Erinnerungen hat der Gemeinderat bei der Beratung 

in Erwägung zu ziehen. 

§ 53a 

Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan 

(1) Die Stadt hat für einen Zeitraum von fünf Rechnungsjahren eine mittelfristige 

Ergebnis- und Finanzplanung der kommunalen Haushaltswirtschaft in Form eines 

mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplans zu erstellen. Das erste Rechnungsjahr der 

mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung fällt mit dem Rechnungsjahr zusammen, für das 

jeweils der Voranschlag erstellt wird. 

(2) Die Stadt hat für jedes Rechnungsjahr der mittelfristigen Ergebnis- und 

Finanzplanung einen Nachweis über die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung zu 

erstellen und mit dieser Planung zu beschließen. 

(3) Der mittelfristige Ergebnis- und Finanzplan ist erstmals gemeinsam mit dem 

Voranschlag für das Rechnungsjahr 2020 dem Gemeinderat zur Beschlussfassung 

vorzulegen. 

(4) Der vom Gemeinderat beschlossene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplan ist bei 

der Erstellung des Voranschlags zu berücksichtigen. Der mittelfristige Ergebnis- und 

Finanzplan ist jährlich zugleich mit dem Voranschlagsentwurf für das nächste Rechnungsjahr 

dem Gemeinderat zur allfälligen Anpassung an geänderte Verhältnisse und zur Fortführung 

für ein weiteres Rechnungsjahr vorzulegen. 

(5) Die Erstellung des mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplans hat auch unter 

Berücksichtigung jener Grundsätze und Empfehlungen zu erfolgen, die entsprechend dem 

Österreichischen Stabilitätspakt 2012 vorgegeben sind. 

§ 54 

Nachtragsvoranschlag 

(1) Ergibt sich während des Rechnungsjahres die Notwendigkeit einer neuen 

Mittelverwendung, die im Voranschlag nicht vorgesehen ist, oder zeigt sich, dass der 

Haushaltsausgleich nicht erreicht wird, so hat der Stadtsenat, sofern nicht nach Abs. 2 

vorgegangen werden kann, dem Gemeinderat den Entwurf eines Nachtrags zum 

Voranschlag zur Beschlussfassung vorzulegen und die zur Bedeckung dieser 

Mittelverwendung und die zur Aufrechterhaltung des Haushaltsausgleichs erforderlichen 

Anträge zu stellen. 
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(2) Mittelverwendungen, durch welche der für eine Zweckbestimmung vorgesehene 

Voranschlagsbetrag überschritten wird (Kreditüberschreitung), sowie die Verwendung von 

Voranschlagsbeträgen für andere als im Voranschlag dafür vorgesehene 

Zweckbestimmungen (Kreditübertragung) bedürfen der vorherigen Beschlussfassung durch 

den Gemeinderat bzw. den Stadtsenat. Danach obliegt dem Gemeinderat die 

Beschlussfassung, wenn bei Kreditübertragungen oder -überschreitungen der Betrag im 

Einzelfall 50.000 Euro übersteigt oder wenn der Stadtsenat bereits Kreditüberschreitungen in 

der Höhe von insgesamt 2 % der gesamten veranschlagten Auszahlungen der laufenden 

Geschäftstätigkeit beschlossen hat. 

(3) Beschlüsse des Stadtsenats gemäß Abs. 2 sind unverzüglich dem Gemeinderat zur 

Kenntnis zu bringen. 

(4) Auf Nachtragsvoranschläge sind die für den Voranschlag geltenden Bestimmungen 

sinngemäß anzuwenden. Gleichzeitig mit dem Nachtragsvoranschlag ist der mittelfristige 

Ergebnis- und Finanzplan entsprechend anzupassen. 

§ 54 

Nachtragsvoranschlag 

(1) Ergibt sich während des Rechnungsjahres die Notwendigkeit eines neuen 

Aufwandes, der im Voranschlag nicht vorgesehen ist, oder zeigt sich, daß die Gebarung mit 

einem Fehlbetrag abschließen wird, so hat der Stadtsenat, sofern nicht nach Abs. 2 

vorgegangen werden kann, dem Gemeinderat den Entwurf eines Nachtrages zum 

Voranschlag zur Beschlußfassung vorzulegen und die zur Bedeckung und zur 

Aufrechterhaltung des Haushaltsgleichgewichtes erforderlichen Anträge zu stellen. 

(2) Ausgaben, durch welche der für eine Zweckbestimmung vorgesehene 

Voranschlagsbetrag überschritten wird (Kreditüberschreitung), sowie die Verwendung von 

Voranschlagsbeträgen für andere als im Voranschlag dafür vorgesehene 

Zweckbestimmungen (Kreditübertragung) bedürfen der vorherigen Beschlußfassung durch 

den Gemeinderat bzw. den Stadtsenat. 

Danach obliegt dem Gemeinderat die Beschlußfassung über 

 1. Kreditübertragungen und 

 2. Kreditüberschreitungen, wenn der Betrag im Einzelfall 50.000 Euro übersteigt oder 

wenn der Stadtsenat bereits Kreditüberschreitungen in der Höhe von insgesamt 

zwei % der gesamten veranschlagten Ausgaben beschlossen hat. 

(3) Beschlüsse des Stadtsenates gemäß Abs. 2 sind unverzüglich dem Gemeinderat zur 

Kenntnis zu bringen. 

(4) Auf Nachtragsvoranschläge sind die für den Voranschlag geltenden Bestimmungen 

sinngemäß anzuwenden. 

§ 55 

Voranschlagsprovisorium; Haushaltsführung ohne Voranschlag 

Ist der Voranschlag zu Beginn des Rechnungsjahres noch nicht festgestellt, so hat der 

Gemeinderat ein Voranschlagsprovisorium zu beschließen. Liegt ein solcher Beschluß nicht 

vor, so sind die Organe der Stadt gemäß ihrer Zuständigkeit bis zur Feststellung des 

Voranschlages berechtigt, 
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 1. alle MittelverwendungenAusgaben zu leisten, die bei sparsamer Verwaltung 

notwendig sind, um die Verwaltung in geordnetem Gange zu halten, insbesondere die 

rechtlichen Verpflichtungen der Stadt und die ihr gesetzlich obliegenden Aufgaben zu 

erfüllen; 

 2. die Abgaben, deren Erhebung einer jährlichen Beschlußfassung durch den 

Gemeinderat bedarf, gegen nachträgliche Verrechnung auf die endgültig 

festzustellenden Abgabensätze im Ausmaß des Vorjahres weiter einzuheben und die 

sonstigen MittelaufbringungenEinnahmen der Stadt einzuziehen. 

§ 56 

Rechnungsabschluss 

(1) Der Magistrat hat nach Ablauf des Rechnungsjahres dem Stadtsenat ehestens den 

Rechnungsabschluss vorzulegen, der ihn an den Gemeinderat weiterleitet. 

(2) Der Rechnungsabschluss hat ein möglichst getreues, vollständiges und einheitliches 

Bild der Vermögens-, Finanzierungs- und Ergebnislage der Stadt zu vermitteln. Sämtliche 

Sachverhalte, die am Rechnungsabschlussstichtag (31. Dezember) bereits bestanden 

haben, sind bis zum Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses in die 

Abschlussrechnungen aufzunehmen. Die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister hat den 

jeweiligen Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses zu bestimmen und diesen 

Stichtag im Rechnungsabschluss anzugeben. 

(3) Im Rechnungsabschluss sind insbesondere alle Haftungen der Stadt darzustellen, 

wobei zu jeder Haftung der Haftungsrahmen, der Ausnützungsgrad, die zur Beurteilung der 

Einhaltung von Haftungsobergrenzen notwendigen Angaben und eine allenfalls getroffene 

Risikovorsorge auszuweisen ist. Dem Rechnungsabschluss ist ein Lagebericht 

voranzustellen, der einen Überblick über die tatsächlichen Verhältnisse der Vermögens-, 

Fremdmittel-, Ertrags- und Finanzierungslage der Stadt bietet. Hierbei ist auch auf die 

städtischen Unternehmungen und die in der Verwaltung der Stadt stehenden Fonds ohne 

Rechtspersönlichkeit einzugehen. 

(4) Vor der Beratung durch den Gemeinderat ist der Rechnungsabschluss ohne Angabe 

schützenswerter personenbezogener Daten eine Woche im Magistrat während der 

Amtsstunden zur öffentlichen Einsicht aufzulegen und barrierefrei auf der Homepage der 

Stadt bereitzuhalten. Die Auflage ist von der Bürgermeisterin bzw. vom Bürgermeister 

fristgerecht mit dem Hinweis kundzumachen, dass es jedermann, der ein berechtigtes 

Interesse glaubhaft machen kann, freisteht, innerhalb der Auflagefrist gegen den 

Rechnungsabschluss schriftliche Einwendungen beim Magistrat einzubringen. Solche 

Einwendungen hat der Gemeinderat bei der Beratung in Erwägung zu ziehen. 

(5) Der Gemeinderat prüft und genehmigt den Rechnungsabschluss. Die 

Jahresrechnungen der städtischen Unternehmungen (Bilanzen und Erfolgsrechnungen) 

sowie die Jahresabschlüsse der in der Verwaltung der Stadt stehenden Fonds ohne 

Rechtspersönlichkeit sind ein Bestandteil des Rechnungsabschlusses. 

(6) Führt die Überprüfung zu Beanstandungen, so hat der Gemeinderat die Maßnahmen 

zu treffen, die zur Herstellung eines geordneten Haushalts der Stadt erforderlich sind. 

(7) Der Rechnungsabschluss ist ohne Angabe schützenswerter personenbezogener 

Daten zwei Wochen im Magistrat während der Amtsstunden zur öffentlichen Einsicht 
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aufzulegen und barrierefrei auf der Homepage der Stadt bereitzuhalten. Die Auflage ist von 

der Bürgermeisterin bzw. vom Bürgermeister fristgerecht kundzumachen. 

(8) Die Ergebnis- und die Finanzierungsrechnung sind auf Ebene Gesamthaushalt 

sowohl mit den internen Vergütungen als auch ohne diese (Bereinigung) auszuweisen. 

§ 56 

Rechnungsabschluß 

(1) Der Magistrat hat nach Ablauf des Rechnungsjahres dem Stadtsenat ehestens den 

Rechnungsabschluß vorzulegen, der ihn an den Gemeinderat weiterleitet. 

(1a) Die Form und die Gliederung des Rechnungsabschlusses bestimmen sich nach den 

auf Grund des Finanz-Verfassungsgesetzes 1948, BGBl. Nr. 45, erlassenen Vorschriften und 

Richtlinien. Der Rechnungsabschluss hat den Kassenabschluss, die Haushaltsrechnung und 

die Vermögens- und Schuldenrechnung zu umfassen. Alle Haftungen der Stadt sind im 

Rechnungsabschluss darzustellen, wobei zu jeder Haftung der Haftungsrahmen, der 

Ausnützungsgrad, die zur Beurteilung der Einhaltung von Haftungsobergrenzen notwendigen 

Angaben und eine allenfalls getroffene Risikovorsorge auszuweisen ist. 

(2) Vor der Behandlung durch den Gemeinderat ist der Rechnungsabschluß während 

einer Woche zur öffentlichen Einsicht aufzulegen und die Auflegung fristgerecht 

kundzumachen. Schriftlich eingebrachte Erinnerungen hat der Gemeinderat bei der Prüfung 

in Erwägung zu ziehen. 

(3) Der Gemeinderat prüft und genehmigt den Rechnungsabschluß. Die 

Jahresrechnungen der städtischen Unternehmungen (Bilanzen und Erfolgsrechnungen) 

sowie die Jahresabschlüsse der von der Stadt verwalteten Fonds, denen keine 

Rechtspersönlichkeit zukommt, sind ein Bestandteil des Rechnungsabschlusses. 

(4) Führt die Überprüfung zu Beanstandungen, so hat der Gemeinderat die Maßnahmen 

zu treffen, die zur Herstellung eines geordneten Haushaltes der Stadt erforderlich sind. 

§ 56a 

Beilagen zum Rechnungsabschluss 

(1) Die Stadt hat dem Rechnungsabschluss die Nachweise gemäß VRV 2015 

beizulegen. 

(2) Darüber hinaus sind dem Rechnungsabschluss folgende Nachweise beizulegen: 

 1. Nachweis über die Investitionstätigkeit: dieser hat sämtliche Mittelaufbringungen und 

-verwendungen für investive Einzelvorhaben sowie sonstige Investitionen der Stadt zu 

enthalten; 

 2. Nachweis über Veräußerungen von Vermögenswerten; 

 3. Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers); 

 4. Nachweis über die Leistungen für Personal und über die Pensionen und sonstige 

Ruhebezüge; 

 5. Nachweis über die liquiden Mittel; 

 6. Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit; 

 7. Nachweis über die kurz- und langfristigen Forderungen und Verbindlichkeiten; 

 8. Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht; 

 9. Nachweis über innere Darlehen. 



  Seite 49 

(3) Die Landesregierung kann durch Verordnung nähere Bestimmungen betreffend die 

Darstellung der Nachweise regeln. 

III. AbschnittII. Abschnitt 

Vermögenswirtschaft 

§ 57 

Erhaltung und Verwaltung des Vermögens der Stadt 

(1) Das Vermögen der Stadt ist möglichst ohne Beeinträchtigung der Substanz zu 

erhalten. Es ist pfleglich und entsprechend seiner Zweckbestimmung nach wirtschaftlichen 

Grundsätzen zu verwalten, wobei beim ertragsfähigen Vermögen der größte dauernde 

Nutzen gezogen werden soll. Einzahlungen aus Vermögensveräußerungen sind zur 

Instandhaltung des Vermögens der Stadt, zur Schaffung neuer Vermögenswerte oder zur 

außerplanmäßigen Tilgung (Sondertilgung) bestehender Darlehensschulden zu verwenden. 

(2) Das Vermögen der städtischen Unternehmungen und der in der Verwaltung der Stadt 

stehenden Fonds und Stiftungenvon der Stadt verwalteten Fonds und Stiftungen ist 

gesondert zu verwalten. 

§ 58 

Darlehen und sonstige Finanzgeschäfte; Veranlagungen 

(1) Die Stadt darf Verträge über die Aufnahme von Darlehen und sonstige 

Finanzgeschäfte - ausgenommen solche, die der Veranlagung von Vermögen der Stadt 

dienen - nur zur Bedeckung von Auszahlungen für investive Einzelvorhabenim Rahmen des 

außerordentlichen Voranschlags abschließen. Voraussetzung dafür ist, dass 

 1. dies zur Bestreitung eines im öffentlichen Interesse gelegenen Bedarfs erforderlich ist, 

 2. eine anderweitige Bedeckung fehlt und 

 3. eine dem Geschäftstyp und dem Umfang des Rechtsgeschäfts angepasste 

Gesamtrisiko-Analyse - insbesondere bei genehmigungspflichtigen Rechtsgeschäften 

in Form einer Identifikation der relevanten Markt-, Zins-, Liquiditäts- und 

Gegenparteirisiken unter besonderer Berücksichtigung ungünstiger 

Marktentwicklungen bzw. Marktszenarien - positiv ausfällt. 

(2) Verträge über die Aufnahme von Darlehen und sonstige Finanzgeschäfte gemäß 

Abs. 1  bedürfen der aufsichtsbehördlichen Genehmigung, soweit nicht Abs. 3 oder 4 zur 

Anwendung kommt. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn 

 1. das Rechtsgeschäft einem Geschäftstyp entspricht, der in einer Verordnung gemäß 

Abs. 7 für zulässig erklärt wurde, und 

 2. die Kriterien des Abs. 1 erfüllt sind. 

(3) Die Aufnahme von Darlehen, 

 1. die auf Euro lauten, 

 2. für die ein fixer oder ein an einen EURIBOR-Zinssatz gebundener Zinssatz vereinbart 

ist und 

 3. die nicht endfällig sind oder der Vorfinanzierung öffentlicher Fördermittel dienen, 

bedürfen nur dann der aufsichtsbehördlichen Genehmigung, wenn durch die 

Aufnahme des Darlehens entweder die jährliche Netto-Neuverschuldung im 

Gesamthaushalt 10 % der Einzahlungen der laufenden GeschäftstätigkeitEinnahmen 

des ordentlichen Voranschlags des laufenden Rechnungsjahres oder der 
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Gesamtschuldendienst der Stadt 15 % der Einzahlungen der laufenden 

GeschäftstätigkeitEinnahmen des ordentlichen Voranschlags des laufenden 

Rechnungsjahres übersteigen würde. Bei der Berechnung der Betragsgrenzen für den 

Gesamtschuldendienst ist das aufzunehmende Darlehen - soweit möglich unter 

Berücksichtigung der Zinsentwicklung der letzten 36 Monate - auf Grund einer 

begründeten Prognose über die wahrscheinliche zukünftige Zinsentwicklung zu 

berücksichtigen. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn das Darlehen die Kriterien 

des Abs. 1 erfüllt. 

(4) Eine Genehmigungspflicht gemäß Abs. 2 besteht weiters nicht für die Aufnahme von 

Darlehen in Euro, für die ein fixer oder ein an einen EURIBOR-Zinssatz gebundener Zinssatz 

vereinbart ist, sofern diese Darlehen 

 1. vom Bund oder Land oder von einem vom Bund oder Land verwalteten Fonds 

gewährt werden oder 

 2. für Zwecke der Siedlungswasserwirtschaft nach den Richtlinien des Umwelt- und 

Wasserwirtschaftsfonds oder der diesen nachfolgenden Stelle des Bundes 

erforderlich sind, sofern die Umgliederung in einen Betrieb mit marktbestimmter 

Tätigkeit durchgeführt worden ist, oder 

 3. in einem aufsichtsbehördlichen Finanzierungsplan ausgewiesen sind. 

(5) Die Stadt darf Darlehen nur gewähren, wenn hiefür ein besonderes Interesse der 

Stadt gegeben ist und der Schuldner glaubhaft macht, dass eine ordnungsgemäße 

Verzinsung und Tilgung gesichert ist. 

(6) Finanzgeschäfte, die der Veranlagung von Vermögen der Stadt dienen, bedürfen der 

aufsichtsbehördlichen Genehmigung. Dies gilt nicht für Veranlagungen 

 1. bei einem befugten Kreditinstitut im Sinn der Richtlinie 2006/48/EG vom 14. Juni 2006 

über  die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit der Kreditinstitute, ABl. Nr. L 177 

vom 30.6.2006, S 1, in Form von täglich fälligen Sicht- und Spareinlagen, die auf Euro 

lauten, sowie EURIBOR-gebundenen Termineinlagen und 

 2. in Unternehmungen, an denen die Stadt zu mehr als 50 % beteiligt ist. 

Weitere Ausnahmen von der Genehmigungspflicht können in einer Verordnung gemäß 

Abs. 7 bestimmt werden. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn mit der Veranlagung kein 

unverhältnismäßig hohes Wagnis verbunden ist. 

(7) Die Landesregierung hat durch Verordnung unter Bedachtnahme auf die Grundsätze 

der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit nähere Bestimmungen über den 

Abschluss von Verträgen über Darlehen und sonstige Finanzgeschäfte, einschließlich 

Veranlagungen, zu erlassen. Diese Verordnung hat jedenfalls zu enthalten: 

 1. Festlegungen über die Art und Weise der Durchführung der im Abs. 1 Z 3 

vorgesehenen Gesamtrisiko-Analyse, wobei nach Gruppen von Finanzgeschäften mit 

unterschiedlich hohem finanziellen Wagnis zu differenzieren ist und die Gesamtrisiko-

Analyse allenfalls auf eine Plausibilitätsprüfung beschränkt werden kann; 

 2. eine Auflistung jener Geschäftstypen, die nicht unter Abs. 3 oder 4 fallen, deren 

Abschluss jedoch wegen des Überwiegens der daraus resultierenden 

finanzwirtschaftlichen Vorteile über die damit verbundenen finanziellen Wagnisse 

gemäß Abs. 2 genehmigt werden kann (Positivliste); 
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 3. eine Auflistung jener Veranlagungsformen, die unbeschadet der bereits im Abs. 6 

verfügten Ausnahmen keiner aufsichtsbehördlichen Genehmigung bedürfen, weil mit 

ihnen ein geringes finanzielles Wagnis verbunden ist; 

 4. die von der Stadt ihrem Antrag auf Genehmigung anzuschließenden Unterlagen, die 

zumindest eine Dokumentation der von der Stadt durchgeführten Gesamtrisiko-

Analyse sowie der allenfalls zu erfolgenden Beratung durch Dritte vor Abschluss der 

zu genehmigenden Rechtsgeschäfte umfassen muss. 

(8) Vor Erlassung einer Verordnung nach Abs. 7 sind der Oberösterreichische 

Gemeindebund und der Österreichische Städtebund, Landesgruppe Oberösterreich, zu 

hören. 

§ 58a 

Kassenkredite 

(1) Zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit darf 

die Stadt nur solche Kassenkredite aufnehmen, 

 1. die auf Euro lauten und 

 2. für die ein fixer oder ein an einen EURIBOR-Zinssatz gebundener Zinssatz vereinbart 

ist. 

Diese sind aus den Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit binnen Jahresfrist 

zurückzuzahlen und dürfen ein Drittel der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit 

nicht überschreiten. Für Kassenkredite gelten im Übrigen die Bestimmungen des § 58 nicht. 

(2) Kassenkredite dürfen auch zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen aus der 

Investitionstätigkeit (Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Code 341 und 3411 bis 

3417 gemäß Anlage 1b der VRV 2015) herangezogen werden, wenn 

 1. das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit ausgeglichen ist, 

 2. die Einzahlung, zu deren Vorfinanzierung der Kassenkredit herangezogen wird, im 

selben Rechnungsjahr gesichert ist und 

 3. die Rückzahlung des Kassenkredits binnen Jahresfrist dadurch nicht gefährdet wird. 

§ 58a 

Kassenkredite 

(1) Zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des ordentlichen Voranschlags darf die 

Stadt nur solche Kassenkredite aufnehmen, 

 1. die auf Euro lauten und 

 2. für die ein fixer oder ein an einen EURIBOR-Zinssatz gebundener Zinssatz vereinbart 

ist. 

Diese sind aus den Einnahmen des ordentlichen Voranschlags binnen Jahresfrist 

zurückzuzahlen und dürfen ein Drittel der Einnahmen des ordentlichen Voranschlags nicht 

überschreiten. Für Kassenkredite gelten im Übrigen die Bestimmungen des § 58 nicht. 

(2) Kassenkredite dürfen auch zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des 

außerordentlichen Voranschlags herangezogen werden, wenn 

 1. der ordentliche Voranschlag ausgeglichen ist, 

 2. die Einnahme, zu deren Vorfinanzierung der Kassenkredit herangezogen wird, im 

selben Kalenderjahr gesichert ist und 

 3. die Rückzahlung des Kassenkredits binnen Jahresfrist dadurch nicht gefährdet wird. 
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§ 59 

Haftungen 

(1) Die Stadt darf Haftungen nur übernehmen, wenn 

 1. hiefür ein besonderes Interesse der Stadt gegeben ist, 

 2. sie befristet sind, 

 3. der Betrag, für den gehaftet wird, ziffernmäßig bestimmt ist und 

 4. die zugrunde liegenden Darlehen und sonstigen Finanzgeschäfte den für solche 

Rechtsgeschäfte gemäß § 58 bestimmten Voraussetzungen nicht widersprechen. 

Die Beschränkungen der Z 2 und 4 sind nicht anzuwenden, wenn die Stadt die Haftung für 

einen Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit übernimmt. 

(2) Die Übernahme einer Haftung durch die Stadt gemäß Abs. 1 bedarf einer 

aufsichtsbehördlichen Genehmigung, wenn dadurch der Gesamtstand der von der Stadt 

übernommenen Haftungen ein Drittel der Einzahlungen der laufenden 

GeschäftstätigkeitEinnahmen des ordentlichen Voranschlags des laufenden 

Rechnungsjahres übersteigen würde. Jedenfalls genehmigungspflichtig ist die Übernahme 

einer Haftung für ein Unternehmen, das sich nicht im Mehrheitseigentum der Stadt befindet, 

wenn diese Haftung über eine Ausfallsbürgschaft hinausgeht. 

 Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn 

 1. durch die Übernahme der Haftung eine der Voraussetzungen des Abs. 1 verletzt 

würde oder 

 2. im Fall des Haftungseintritts die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt gefährdet wäre 

oder 

 3. Haftungsobergrenzen nach Maßgabe einer Verordnung gemäß Abs. 5 überschritten 

würden. 

(3) Ist die Übernahme einer Haftung nicht gemäß Abs. 2 genehmigungspflichtig, hat die 

Stadt die Haftungsübernahme der Aufsichtsbehörde anzuzeigen. Die Aufsichtsbehörde hat 

binnen acht Wochen nach Einlangen der vollständigen Anzeige die Haftungsübernahme zu 

untersagen, wenn die maßgebliche Haftungsobergrenze gemäß Abs. 2 Z 3 überschritten 

würde. 

(4) Die Stadt darf Haftungen als Ausfallsbürge, als einfacher Bürge, als Bürge und Zahler 

sowie in Form einer Garantie übernehmen. 

(5) Soweit dies zur Erfüllung der Verpflichtungen des Österreichischen Stabilitätspakts, 

insbesondere im Bezug auf Haftungsobergrenzen, erforderlich ist, hat die Landesregierung 

durch Verordnung nähere Bestimmungen zu erlassen. Vor Erlassung einer Verordnung sind 

der Oberösterreichische Gemeindebund und der Österreichische Städtebund, Landesgruppe 

Oberösterreich, zu hören. 

§ 60 

Vermögens- und Schuldennachweis 

Das Vermögen und die Schulden der städtischen Unternehmungen und der in der 

Verwaltung der Stadt stehenden Fonds und Stiftungen sind getrennt zu erfassen. 
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§ 60 

Vermögens- und Schuldennachweis 

(1) Das gesamte unbewegliche und bewegliche Vermögen der Stadt, ihre Rechte und 

Verpflichtungen sowie ihre Beteiligungen sind laufend zu erfassen. Dieser Nachweis bildet 

die Grundlage zur Führung einer Vermögensrechnung. 

(2) Das Vermögen und die Schulden der städtischen Unternehmungen und der in der 

Verwaltung der Stadt stehenden Stiftungen und Fonds sind getrennt zu erfassen. 

IV. AbschnittIII. Abschnitt 

Unternehmungen 

§ 61 

Errichtung und Führungsgrundsätze 

(1) Die Stadt darf wirtschaftliche Unternehmungen nur errichten und betreiben, wenn 

dies im öffentlichen Interesse gelegen ist und wenn die Unternehmung nach Art und Umfang 

unter Beachtung der Gebote der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit in 

einem angemessenen Verhältnis zum voraussichtlichen Bedarf und zur voraussichtlich 

dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt steht. 

(2) Wirtschaftliche Einrichtungen der Stadt, die von ihr unmittelbar verwaltet werden und 

denen der Gemeinderat die Eigenschaft einer Unternehmung zuerkennt, gelten als 

Unternehmungen der Stadt im Sinn dieses Gesetzes. Sie bilden ein Sondervermögen der 

Stadt ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Die Unternehmungen sind nach kaufmännischen 

Grundsätzen zu führen. Das gleiche gilt sinngemäß für die Erweiterung von wirtschaftlichen 

Unternehmungen sowie für die Beteiligung an einer wirtschaftlichen Unternehmung. 

(3) Die Eigenschaft einer Unternehmung darf der Gemeinderat nur zuerkennen, wenn 

die Voraussetzungen gemäß Abs. 1 gegeben sind und die ordnungsgemäße Erfüllung der 

der Stadt gesetzmäßig obliegenden Aufgaben oder ihrer privatrechtlichen Verpflichtungen 

nicht gefährdet wird. 

(4) Sofern von der Unternehmung nach dem Unternehmenszweck 

MittelaufbringungenEinnahmen erlöst werden, haben sie in der Regel zumindest alle 

MittelverwendungenAufwendungen zu decken und die Bildung angemessener Rücklagen für 

die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung der Unternehmung zu ermöglichen. 

V. AbschnittIV. Abschnitt 

Kassen- und Prüfungswesen 

§ 63 

Kassengeschäfte 

Alle Kassengeschäfte der Stadt sind von der Stadtkasse zu erledigen. Nebenkassen 

können für bestimmte Dienststellen errichtet werden. Für die städtischen Unternehmungen 

können Sonderkassen eingerichtet werden. 
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VIII. HAUPTSTÜCK 

Aufsichtsrecht des Landes 

§ 78 

Sonstige Genehmigungspflichten 

(1) Außer den in sonstigen gesetzlichen Vorschriften vorgesehenen Fällen bedarf die 

Veräußerung oder Verpfändung von unbeweglichem Eigentum der Stadt im Wert von mehr 

als 5 % der Einzahlungen der laufenden GeschäftstätigkeitEinnahmen des ordentlichen 

Voranschlags des laufenden Rechnungsjahres einer Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 

(2) Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn durch das beabsichtigte 

Rechtsgeschäft gesetzliche Vorschriften verletzt, die Aufrechterhaltung oder 

Wiederherstellung des HaushaltsausgleichsHaushaltsgleichgewichts verhindert oder die 

ordnungsgemäße Erfüllung der der Stadt gesetzmäßig obliegenden Aufgaben oder ihrer 

privatrechtlichen Verpflichtungen gefährdet würden oder wenn das beabsichtigte 

Rechtsgeschäft für die Stadt mit einem unverhältnismäßig hohen finanziellen Wagnis 

verbunden wäre. 

(3) Genehmigungs- und anzeigepflichtige Rechtsgeschäfte der Stadt werden erst mit der 

aufsichtsbehördlichen Genehmigung oder Nichtuntersagung Dritten gegenüber 

rechtswirksam. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde nicht binnen drei 

Monaten nach Einlangen des vollständigen Antrags die Genehmigung versagt oder 

schriftlich der Stadt hierüber Bedenken geäußert oder um Aufklärung ersucht hat. Die 

Tatsache, dass ein Rechtsgeschäft der aufsichtsbehördlichen Genehmigung oder 

Nichtuntersagung bedarf, und die daran geknüpften Rechtsfolgen sind in jeder über ein 

solches Rechtsgeschäft verfassten Urkunde anzuführen. 

(4) Weitergehende bundesgesetzliche Vorschriften werden dadurch nicht berührt. 
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Statut für die Stadt Wels 1992 (StW. 1992) 

 

II. HAUPTSTÜCK 

Organe der Stadt 

IV. Abschnitt 

Die einzelnen Mitglieder des Stadtsenates 

§ 34 

Zuständigkeit; Rechte und Pflichten 

(1) Im Rahmen des dem einzelnen Mitglied des Stadtsenates gemäß § 32 Abs. 6 

unterstellten Geschäftsbereiches obliegt ihm auch die Berichterstattung und Antragstellung 

im Stadtsenat. 

(2) Einzelne, an sich der kollegialen Zuständigkeit des Stadtsenates vorbehaltene 

Angelegenheiten können vom Stadtsenat mit Verordnung ganz oder zum Teil auf den (die) 

Bürgermeister (Bürgermeisterin) bzw. auf das gemäß § 32 Abs. 6 zuständige Mitglied des 

Stadtsenates übertragen werden, sofern dies im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit 

und Einfachheit gelegen ist. Ein Beschluß über diese Übertragung oder über die 

Zurücknahme einer solchen Übertragung ist mit Dreiviertelmehrheit zu fassen. 

(3) Einzelne, der unter § 32 Abs. 7 fallenden Geschäftsfälle unterliegen der kollegialen 

Beratung und Beschlußfassung des Stadtsenates jedoch dann, wenn der Stadtsenat dies 

beschließt. 

(4) Jedes Mitglied des Stadtsenates kann fallweise für eine von ihm gemäß § 32 Abs. 7 

zu besorgende Angelegenheit die kollegiale Beratung und Beschlußfassung des 

Stadtsenates beantragen. 

(5) In den in die Zuständigkeit des Stadtsenates fallenden Angelegenheiten sowie in den 

gemäß § 50 Abs. 2 übertragenen Angelegenheiten sind die Geschäfte unter der Leitung und 

nach den Weisungen des nach der Geschäftseinteilung des Stadtsenates sowie nach § 50 

Abs. 2 zuständigen Mitgliedes des Stadtsenates zu besorgen. Die Weisungen sind in der 

Regel dem (der) leitenden Bediensteten zu erteilen. 

(6) Das nach der Geschäftseinteilung zuständige Mitglied des Stadtsenates hat den (die) 

Bürgermeister (Bürgermeisterin) zum Zweck der Koordinierung über die gemäß § 32 Abs. 7 

zu treffenden Entscheidungen oder Verfügungen oder sonstigen Amtshandlungen zu 

unterrichten, soweit es sich um Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung handelt 

oder dadurch der Geschäftsbereich eines anderen Mitgliedes des Stadtsenates (§ 32 Abs. 6) 

berührt wird. Die näheren Bestimmungen hierüber sind in der Geschäftseinteilung zu treffen. 

V. HAUPTSTÜCK 

Gemeindewirtschaft 

I. Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 51a 

Anwendbare Rechtsvorschriften 

(1) Die Form und die Gliederung des Voranschlags und des Rechnungsabschlusses 

richten sich nach den auf Grund des Finanz-Verfassungsgesetzes 1948 erlassenen 

Vorschriften und Richtlinien, insbesondere nach der Voranschlags- und 
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Rechnungsabschlussverordnung 2015 - VRV 2015, BGBl. II Nr. 313/2015, in der Fassung 

der Verordnung BGBl. II Nr. 17/2018. 

(2) Soweit in diesem Hauptstück auf die VRV 2015 verwiesen wird, ist diese in der im 

Abs. 1 genannten Fassung anzuwenden. 

§ 51b 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinn dieses Landesgesetzes bedeutet: 

 1. Haushalt: der integrierte Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögenshaushalt gemäß 

VRV 2015; 

 2. Rechnungsjahr: das Kalenderjahr; 

 3. Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit: Einzahlungen, die keinem investiven 

Einzelvorhaben zuzuordnen sind; 

 4. Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit: Auszahlungen, die keinem investiven 

Einzelvorhaben zuzuordnen sind; 

 5. Haushaltsausgleich: Ausgleich der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit mit 

den Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit; 

 6. Mittelaufbringungen: die Einzahlungen des Finanzierungshaushalts und die Erträge 

des Ergebnishaushalts; 

 7. Mittelverwendungen: die Auszahlungen des Finanzierungshaushalts und die 

Aufwendungen des Ergebnishaushalts; 

 8. nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht: dieses liegt vor, wenn 

 a) im Finanzierungshaushalt die Liquidität der Stadt gegeben ist, 

 b) im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig (fünf Jahre) ausgeglichen ist 

und 

 c) die Stadt ein positives Nettovermögen aufweist; 

 9. investives Einzelvorhaben: eine Maßnahme, für die Schuldaufnahmen oder 

Bedarfszuweisungen in Anspruch genommen werden oder die der Art nach lediglich 

vereinzelt vorkommt oder der Höhe nach den üblichen Rahmen der laufenden 

Geschäftstätigkeit erheblich überschreitet; 

 10. sonstige Investition: eine aktivierungspflichtige Mittelverwendung, die keinem 

investiven Einzelvorhaben zuzuordnen ist. 

II. AbschnittI. Abschnitt 

Haushaltswirtschaft 

§ 52 

Voranschlag 

(1) Die Stadt hat, unbeschadet weiterreichender Planungen, für jedes Rechnungsjahr 

(Kalenderjahr) einen Voranschlag aufzustellen, der Grundlage für die Führung des 

Haushaltes ist. 

(2) Die Wirtschaftspläne der städtischen Unternehmungen und die Voranschläge der in 

der Verwaltung der Stadt stehenden Fonds ohne Rechtspersönlichkeitvon der Stadt 

verwalteten Fonds, denen keine Rechtspersönlichkeit zukommt, sind ein Bestandteil des 

Voranschlages. 
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§ 52a 

Grundsätze der Voranschlagserstellung 

(1) Die zu veranschlagenden Beträge sind, soweit Unterlagen hiefür vorhanden sind, 

unmittelbar zu errechnen. Im Übrigen sind die Mittelaufbringungen unter Berücksichtigung 

ihrer in den letzten zwei Jahren und im laufenden Rechnungsjahr zutage getretenen 

Entwicklung sowie allfälliger Veränderungen in der Gesetzgebung oder in den 

Verwaltungseinrichtungen einzuschätzen. Die Veranschlagung von Steuereinnahmen mit 

einem höheren als dem dem bisherigen tatsächlichen Erfolg des laufenden Rechnungsjahres 

entsprechenden Jahresbetrag ist bei unverändertem Stand der Abgabenvorschrift nur dann 

zulässig, wenn besondere Umstände einen höheren Steuerertrag gesichert erscheinen 

lassen. Bei Änderungen in den Abgabenvorschriften darf über die sich daraus 

rechnungsmäßig ergebenden zusätzlichen Mittelaufbringungen nicht hinausgegangen 

werden. 

(2) Die Mittelverwendungen dürfen nur mit dem sachlich begründeten unabweislichen 

Jahreserfordernis veranschlagt werden. 

(3) Soweit es die finanzielle Lage der Stadt gestattet und der Haushaltsausgleich 

dadurch nicht gefährdet wird, sollen Haushaltsrücklagen angelegt werden, denen der 

Gemeinderat eine bestimmte Zweckwidmung geben kann, oder jährliche Zuführungen zu 

diesen veranschlagt werden. Die Bildung von Haushaltsrücklagen ist nur mit gleichzeitiger 

Dotierung von Zahlungsmittelreserven zulässig. 

(4) Im Finanzierungshaushalt sind das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit und 

jedes investive Einzelvorhaben ausgeglichen zu erstellen. 

(5) Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht ist anzustreben. Bei der Veranschlagung 

des Ergebnishaushalts ist daher insbesondere darauf Bedacht zu nehmen, dass ein 

positives Nettovermögen ausgewiesen wird. 

(6) Der Ergebnis- und der Finanzierungsvoranschlag sind auf Ebene Gesamthaushalt 

sowohl mit den internen Vergütungen als auch ohne diese (Bereinigung) auszuweisen. 

§ 52a 

Mittelfristiger Finanzplan 

(1) Die Stadt hat unter Bedachtnahme auf die Finanzplanungen des Bundes und des 

Landes eine über den einjährigen Planungszeitraum des Voranschlages hinausreichende 

mehrjährige Planung der kommunalen Haushaltswirtschaft in Form eines mittelfristigen 

Finanzplanes für einen Zeitraum von drei Finanzjahren nach den Bestimmungen der 

folgenden Absätze zu erstellen. 

(2) Der mittelfristige Finanzplan besteht aus dem mittelfristigen Einnahmen- und 

Ausgabenplan und dem mittelfristigen Investitionsplan. Der mittelfristige Einnahmen- und 

Ausgabenplan enthält alle voraussichtlichen voranschlagswirksamen Einnahmen und 

Ausgaben, soweit es sich nicht um Einnahmen und Ausgaben für Investitionsvorhaben und 

zweckgebundene Investitionsförderungen handelt, für jedes Finanzjahr der Planperiode. Der 

mittelfristige Investitionsplan enthält die Einnahmen und Ausgaben für Investitionsvorhaben 

und zweckgebundene Investitionsförderungen für jedes Finanzjahr der Planperiode. 

(3) Der vom Gemeinderat beschlossene mittelfristige Finanzplan ist bei der Erstellung 

des Voranschlages zu berücksichtigen. Der mittelfristige Finanzplan ist alljährlich zugleich 
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mit dem Voranschlagsentwurf für das nächste Finanzjahr dem Gemeinderat zur allfälligen 

Anpassung an geänderte Verhältnisse und zur Fortführung für ein weiteres Finanzjahr 

vorzulegen. 

§ 52b 

Beilagen zum Voranschlag 

(1) Die Stadt hat dem Voranschlag die Nachweise gemäß VRV 2015 beizulegen. 

(2) Darüber hinaus sind dem Voranschlag folgende Nachweise beizulegen: 

 1. Nachweis über die Investitionstätigkeit: dieser hat sämtliche Mittelaufbringungen und 

-verwendungen für investive Einzelvorhaben sowie sonstige Investitionen der Stadt zu 

enthalten; 

 2. Nachweis über Veräußerungen von Vermögenswerten; 

 3. Nachweis über Haftungen; 

 4. Nachweis über Rückstellungen; 

 5. Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit; 

 6. Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht; 

 7. Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers). 

(3) Die Landesregierung kann durch Verordnung nähere Bestimmungen betreffend die 

Darstellung der Nachweise regeln. 

§ 53 

Feststellung des Voranschlags 

(1) Der Gemeinderat hat den Voranschlag für jedes Rechnungsjahr vor Ablauf des 

vorausgehenden Jahres festzustellen. Vor Erstellung des Voranschlags ist das jeweils 

zuständige Mitglied des Stadtsenats zu hören. 

(2) Der Magistrat hat dem Stadtsenat spätestens vier Wochen, der Stadtsenat dem 

Gemeinderat spätestens zwei Wochen vor Beginn des Rechnungsjahres den 

Voranschlagsentwurf vorzulegen. 

(3) Vor der Beratung durch den Gemeinderat ist der Voranschlagsentwurf ohne Angabe 

schützenswerter personenbezogener Daten eine Woche im Magistrat während der 

Amtsstunden zur öffentlichen Einsicht aufzulegen und barrierefrei auf der Homepage der 

Stadt bereitzuhalten. Die Auflage ist von der Bürgermeisterin bzw. vom Bürgermeister 

fristgerecht mit dem Hinweis kundzumachen, dass es jedermann, der ein berechtigtes 

Interesse glaubhaft machen kann, freisteht, innerhalb der Auflagefrist gegen den 

Voranschlagsentwurf schriftliche Einwendungen beim Magistrat einzubringen. Solche 

Einwendungen hat der Gemeinderat bei der Beratung in Erwägung zu ziehen. 

(4) Dem Voranschlag ist ein Vorbericht voranzustellen, der einen Überblick über die 

Entwicklung und die aktuelle Lage des Ergebnis- und Finanzierungshaushalts anhand der im 

Voranschlag und im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan enthaltenen Informationen und 

der Daten des Ergebnis- und Finanzierungshaushalts gibt. 

(5) Der Voranschlag ist ohne Angabe schützenswerter personenbezogener Daten zwei 

Wochen im Magistrat während der Amtsstunden zur öffentlichen Einsicht aufzulegen und 

barrierefrei auf der Homepage der Stadt bereitzuhalten. Die Auflage ist von der 

Bürgermeisterin bzw. vom Bürgermeister fristgerecht kundzumachen. 
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§ 53 

Feststellung des Voranschlages 

(1) Der Gemeinderat hat den Voranschlag für jedes Rechnungsjahr vor Ablauf des 

vorausgehenden Jahres festzustellen. Vor Erstellung des Voranschlages ist das jeweils 

zuständige Mitglied des Stadtsenates zu hören. 

(2) Der Magistrat hat dem Stadtsenat spätestens sechs Wochen, der Stadtsenat dem 

Gemeinderat spätestens zwei Wochen vor Beginn des Rechnungsjahres den 

Voranschlagsentwurf vorzulegen. 

(3) Vor der Beratung durch den Gemeinderat ist der Voranschlagsentwurf während einer 

Woche zur öffentlichen Einsicht aufzulegen. Die Auflegung ist fristgerecht öffentlich 

kundzumachen. Schriftlich eingebrachte Erinnerungen hat der Gemeinderat bei der Beratung 

in Erwägung zu ziehen. 

§ 53a 

Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan 

(1) Die Stadt hat für einen Zeitraum von fünf Rechnungsjahren eine mittelfristige 

Ergebnis- und Finanzplanung der kommunalen Haushaltswirtschaft in Form eines 

mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplans zu erstellen. Das erste Rechnungsjahr der 

mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung fällt mit dem Rechnungsjahr zusammen, für das 

jeweils der Voranschlag erstellt wird. 

(2) Die Stadt hat für jedes Rechnungsjahr der mittelfristigen Ergebnis- und 

Finanzplanung einen Nachweis über die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung zu 

erstellen und mit dieser Planung zu beschließen. 

(3) Der mittelfristige Ergebnis- und Finanzplan ist erstmals gemeinsam mit dem 

Voranschlag für das Rechnungsjahr 2020 dem Gemeinderat zur Beschlussfassung 

vorzulegen. 

(4) Der vom Gemeinderat beschlossene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplan ist bei 

der Erstellung des Voranschlags zu berücksichtigen. Der mittelfristige Ergebnis- und 

Finanzplan ist jährlich zugleich mit dem Voranschlagsentwurf für das nächste Rechnungsjahr 

dem Gemeinderat zur allfälligen Anpassung an geänderte Verhältnisse und zur Fortführung 

für ein weiteres Rechnungsjahr vorzulegen. 

(5) Die Erstellung des mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplans hat auch unter 

Berücksichtigung jener Grundsätze und Empfehlungen zu erfolgen, die entsprechend dem 

Österreichischen Stabilitätspakt 2012 vorgegeben sind. 

§ 54 

Nachtragsvoranschlag 

(1) Ergibt sich während des Rechnungsjahres die Notwendigkeit einer neuen 

Mittelverwendung, die im Voranschlag nicht vorgesehen ist, oder zeigt sich, dass der 

Haushaltsausgleich nicht erreicht wird, so hat der Stadtsenat, sofern nicht nach Abs. 2 

vorgegangen werden kann, dem Gemeinderat den Entwurf eines Nachtrags zum 

Voranschlag zur Beschlussfassung vorzulegen und die zur Bedeckung dieser 

Mittelverwendung und die zur Aufrechterhaltung des Haushaltsausgleichs erforderlichen 

Anträge zu stellen. 
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(2) Mittelverwendungen, durch welche der für eine Zweckbestimmung vorgesehene 

Voranschlagsbetrag überschritten wird (Kreditüberschreitung), sowie die Verwendung von 

Voranschlagsbeträgen für andere als im Voranschlag dafür vorgesehene 

Zweckbestimmungen (Kreditübertragung) bedürfen der vorherigen Beschlussfassung durch 

den Gemeinderat bzw. den Stadtsenat. Danach obliegt dem Gemeinderat die 

Beschlussfassung, wenn bei Kreditübertragungen oder -überschreitungen der Betrag im 

Einzelfall 60.000 Euro übersteigt oder wenn der Stadtsenat bereits Kreditüberschreitungen in 

der Höhe von insgesamt 2 % der gesamten veranschlagten Auszahlungen der laufenden 

Geschäftstätigkeit beschlossen hat. Für Kreditübertragungen und -überschreitungen ist 

jedenfalls ein Nachtragsvoranschlag erforderlich, sofern die Kreditübertragungen bzw. -

überschreitungen insgesamt 10 % der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit 

übersteigen. 

(3) Beschlüsse des Stadtsenats gemäß Abs. 2 sind unverzüglich dem Gemeinderat zur 

Kenntnis zu bringen. 

(4) Auf Nachtragsvoranschläge sind die für den Voranschlag geltenden Bestimmungen 

sinngemäß anzuwenden. Gleichzeitig mit dem Nachtragsvoranschlag ist der mittelfristige 

Ergebnis- und Finanzplan entsprechend anzupassen. 

§ 54 

Nachtragsvoranschlag 

(1) Ergibt sich während des Rechnungsjahres die Notwendigkeit eines neuen 

Aufwandes, der im Voranschlag nicht vorgesehen ist, oder zeigt sich, daß die Gebarung mit 

einem Fehlbetrag abschließen wird, so hat der Stadtsenat, sofern nicht nach Abs. 2 

vorgegangen werden kann, dem Gemeinderat den Entwurf eines Nachtrages zum 

Voranschlag zur Beschlußfassung vorzulegen und die zur Bedeckung und zur 

Aufrechterhaltung des Haushaltsgleichgewichtes erforderlichen Anträge zu stellen. 

(2) Ausgaben, durch welche der für eine Zweckbestimmung vorgesehene 

Voranschlagsbetrag überschritten wird (Kreditüberschreitung), sowie die Verwendung von 

Voranschlagsbeträgen für andere als im Voranschlag dafür vorgesehene 

Zweckbestimmungen (Kreditübertragung) bedürfen der vorherigen Beschlußfassung durch 

den Gemeinderat bzw. den Stadtsenat. Danach obliegt dem Gemeinderat die 

Beschlußfassung über 

 1. Kreditübertragungen und 

 2. Kreditüberschreitungen, wenn der Betrag im Einzelfall 60.000 Euro übersteigt oder 

wenn der Stadtsenat bereits Kreditüberschreitungen in der Höhe von insgesamt 

zwei % der gesamten veranschlagten Ausgaben beschlossen hat. 

Für Kreditüberschreitungen ist jedenfalls ein Nachtragsvoranschlag erforderlich, sofern sie 

insgesamt zehn % der Einnahmen des ordentlichen Voranschlages übersteigen. Das gleiche 

gilt für Kreditübertragungen. 

(3) Beschlüsse des Stadtsenates gemäß Abs. 2 sind unverzüglich dem Gemeinderat zur 

Kenntnis zu bringen. 

(4) Auf Nachtragsvoranschläge sind die für den Voranschlag geltenden Bestimmungen 

sinngemäß anzuwenden. 
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§ 55 

Voranschlagsprovisorium; Haushaltsführung ohne Voranschlag 

Ist der Voranschlag zu Beginn des Rechnungsjahres noch nicht festgestellt, so hat der 

Gemeinderat ein Voranschlagsprovisorium zu beschließen. Liegt ein solcher Beschluß nicht 

vor, so sind die Organe der Stadt gemäß ihrer Zuständigkeit bis zur Feststellung des 

Voranschlages berechtigt, 

 1. alle MittelverwendungenAusgaben zu leisten, die bei sparsamer Verwaltung 

notwendig sind, um die Verwaltung in geordnetem Gang zu halten, insbesondere die 

rechtlichen Verpflichtungen der Stadt und die ihr gesetzlich obliegenden Aufgaben zu 

erfüllen; 

 2. die Abgaben, deren Erhebung einer jährlichen Beschlußfassung durch den 

Gemeinderat bedarf, gegen nachträgliche Verrechnung auf die endgültig 

festzustellenden Abgabensätze im Ausmaß des Vorjahres weiter einzuheben und die 

sonstigen MittelaufbringungenEinnahmen der Stadt einzuziehen. 

§ 56 

Rechnungsabschluss 

(1) Der Magistrat hat nach Ablauf des Rechnungsjahres dem Stadtsenat ehestens, 

spätestens aber bis 30. Juni, den Rechnungsabschluss vorzulegen, der ihn an den 

Gemeinderat weiterleitet. 

(2) Der Rechnungsabschluss hat ein möglichst getreues, vollständiges und einheitliches 

Bild der Vermögens-, Finanzierungs- und Ergebnislage der Stadt zu vermitteln. Sämtliche 

Sachverhalte, die am Rechnungsabschlussstichtag (31. Dezember) bereits bestanden 

haben, sind bis zum Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses in die 

Abschlussrechnungen aufzunehmen. Die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister hat den 

jeweiligen Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses zu bestimmen und diesen 

Stichtag im Rechnungsabschluss anzugeben. 

(3) Im Rechnungsabschluss sind insbesondere alle Haftungen der Stadt darzustellen, 

wobei zu jeder Haftung der Haftungsrahmen, der Ausnützungsgrad, die zur Beurteilung der 

Einhaltung von Haftungsobergrenzen notwendigen Angaben und eine allenfalls getroffene 

Risikovorsorge auszuweisen ist. Dem Rechnungsabschluss ist ein Lagebericht 

voranzustellen, der einen Überblick über die tatsächlichen Verhältnisse der Vermögens-, 

Fremdmittel-, Ertrags- und Finanzierungslage der Stadt bietet. Hierbei ist auch auf die 

städtischen Unternehmungen und die in der Verwaltung der Stadt stehenden Fonds ohne 

Rechtspersönlichkeit einzugehen. 

(4) Vor der Beratung durch den Gemeinderat ist der Rechnungsabschluss ohne Angabe 

schützenswerter personenbezogener Daten eine Woche im Magistrat während der 

Amtsstunden zur öffentlichen Einsicht aufzulegen und barrierefrei auf der Homepage der 

Stadt bereitzuhalten. Die Auflage ist von der Bürgermeisterin bzw. vom Bürgermeister 

fristgerecht mit dem Hinweis kundzumachen, dass es jedermann, der ein berechtigtes 

Interesse glaubhaft machen kann, freisteht, innerhalb der Auflagefrist gegen den 

Rechnungsabschluss schriftliche Einwendungen beim Magistrat einzubringen. Solche 

Einwendungen hat der Gemeinderat bei der Beratung in Erwägung zu ziehen. 
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(5) Der Gemeinderat prüft und genehmigt den Rechnungsabschluss. Die 

Jahresrechnungen der städtischen Unternehmungen (Bilanzen und Erfolgsrechnungen) 

sowie die Jahresabschlüsse der in der Verwaltung der Stadt stehenden Fonds ohne 

Rechtspersönlichkeit sind ein Bestandteil des Rechnungsabschlusses. 

(6) Führt die Überprüfung zu Beanstandungen, so hat der Gemeinderat die Maßnahmen 

zu treffen, die zur Herstellung eines geordneten Haushalts der Stadt erforderlich sind. 

(7) Der Rechnungsabschluss ist ohne Angabe schützenswerter personenbezogener 

Daten zwei Wochen im Magistrat während der Amtsstunden zur öffentlichen Einsicht 

aufzulegen und barrierefrei auf der Homepage der Stadt bereitzuhalten. Die Auflage ist von 

der Bürgermeisterin bzw. vom Bürgermeister fristgerecht kundzumachen. 

(8) Die Ergebnis- und die Finanzierungsrechnung sind auf Ebene Gesamthaushalt 

sowohl mit den internen Vergütungen als auch ohne diese (Bereinigung) auszuweisen. 

§ 56 

Rechnungsabschluß 

(1) Der Magistrat hat nach Ablauf des Rechnungsjahres dem Stadtsenat ehestens, 

spätestens aber bis 30. Juni, den Rechnungsabschluß vorzulegen, der ihn an den 

Gemeinderat weiterleitet. 

(1a) Die Form und die Gliederung des Rechnungsabschlusses bestimmen sich nach den 

auf Grund des Finanz-Verfassungsgesetzes 1948, BGBl. Nr. 45, erlassenen Vorschriften und 

Richtlinien. Der Rechnungsabschluss hat den Kassenabschluss, die Haushaltsrechnung und 

die Vermögens- und Schuldenrechnung zu umfassen. Alle Haftungen der Stadt sind im 

Rechnungsabschluss darzustellen, wobei zu jeder Haftung der Haftungsrahmen, der 

Ausnützungsgrad, die zur Beurteilung der Einhaltung von Haftungsobergrenzen notwendigen 

Angaben und eine allenfalls getroffene Risikovorsorge auszuweisen ist. 

(2) Vor der Behandlung durch den Gemeinderat ist der Rechnungsabschluß während 

einer Woche zur öffentlichen Einsicht aufzulegen und die Auflegung fristgerecht 

kundzumachen. Schriftlich eingebrachte Erinnerungen hat der Gemeinderat bei der Prüfung 

in Erwägung zu ziehen. 

(3) Der Gemeinderat prüft und genehmigt den Rechnungsabschluß. Die 

Jahresrechnungen der städtischen Unternehmungen (Bilanzen und Erfolgsrechnungen) 

sowie die Jahresabschlüsse der von der Stadt verwalteten Fonds, denen keine 

Rechtspersönlichkeit zukommt, sind ein Bestandteil des Rechnungsabschlusses. 

(4) Führt die Überprüfung zu Beanstandungen, so hat der Gemeinderat die Maßnahmen 

zu treffen, die zur Herstellung eines geordneten Haushaltes der Stadt erforderlich sind. 

§ 56a 

Beilagen zum Rechnungsabschluss 

(1) Die Stadt hat dem Rechnungsabschluss die Nachweise gemäß VRV 2015 

beizulegen. 

(2) Darüber hinaus sind dem Rechnungsabschluss folgende Nachweise beizulegen: 

 1. Nachweis über die Investitionstätigkeit: dieser hat sämtliche Mittelaufbringungen und 

-verwendungen für investive Einzelvorhaben sowie sonstige Investitionen der Stadt zu 

enthalten; 

 2. Nachweis über Veräußerungen von Vermögenswerten; 
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 3. Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers); 

 4. Nachweis über die Leistungen für Personal und über die Pensionen und sonstige 

Ruhebezüge; 

 5. Nachweis über die liquiden Mittel; 

 6. Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit; 

 7. Nachweis über die kurz- und langfristigen Forderungen und Verbindlichkeiten; 

 8. Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht; 

 9. Nachweis über innere Darlehen. 

(3) Die Landesregierung kann durch Verordnung nähere Bestimmungen betreffend die 

Darstellung der Nachweise regeln. 

III. AbschnittII. Abschnitt 

Vermögenswirtschaft 

§ 57 

Erhaltung und Verwaltung des Vermögens der Stadt 

(1) Das Vermögen der Stadt ist möglichst ohne Beeinträchtigung der Substanz zu 

erhalten. Es ist pfleglich und entsprechend seiner Zweckbestimmung nach wirtschaftlichen 

Grundsätzen zu verwalten, wobei beim ertragsfähigen Vermögen der größte dauernde 

Nutzen gezogen werden soll. Einzahlungen aus Vermögensveräußerungen sind zur 

Instandhaltung des Vermögens der Stadt, zur Schaffung neuer Vermögenswerte oder zur 

außerplanmäßigen Tilgung (Sondertilgung) bestehender Darlehensschulden zu verwenden. 

(2) Das Vermögen der städtischen Unternehmungen und der in der Verwaltung der Stadt 

stehenden Fonds und Stiftungenvon der Stadt verwalteten Fonds und Stiftungen ist 

gesondert zu verwalten. 

§ 58 

Darlehen und sonstige Finanzgeschäfte; Veranlagungen 

(1) Die Stadt darf Verträge über die Aufnahme von Darlehen und sonstige 

Finanzgeschäfte - ausgenommen solche, die der Veranlagung von Vermögen der Stadt 

dienen - nur zur Bedeckung von Auszahlungen für investive Einzelvorhabenim Rahmen des 

außerordentlichen Voranschlags abschließen. Voraussetzung dafür ist, dass 

 1. dies zur Bestreitung eines im öffentlichen Interesse gelegenen Bedarfs erforderlich ist, 

 2. eine anderweitige Bedeckung fehlt und 

 3. eine dem Geschäftstyp und dem Umfang des Rechtsgeschäfts angepasste 

Gesamtrisiko-Analyse - insbesondere bei genehmigungspflichtigen Rechtsgeschäften 

in Form einer Identifikation der relevanten Markt-, Zins-, Liquiditäts- und 

Gegenparteirisiken unter besonderer Berücksichtigung ungünstiger 

Marktentwicklungen bzw. Marktszenarien - positiv ausfällt. 

(2) Verträge über die Aufnahme von Darlehen und sonstige Finanzgeschäfte gemäß 

Abs. 1  bedürfen der aufsichtsbehördlichen Genehmigung, soweit nicht Abs. 3 oder 4 zur 

Anwendung kommt. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn 

 1. das Rechtsgeschäft einem Geschäftstyp entspricht, der in einer Verordnung gemäß 

Abs. 7 für zulässig erklärt wurde, und 

 2. die Kriterien des Abs. 1 erfüllt sind. 

(3) Die Aufnahme von Darlehen, 
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 1. die auf Euro lauten, 

 2. für die ein fixer oder ein an einen EURIBOR-Zinssatz gebundener Zinssatz vereinbart 

ist und 

 3. die nicht endfällig sind oder der Vorfinanzierung öffentlicher Fördermittel dienen, 

bedürfen nur dann der aufsichtsbehördlichen Genehmigung, wenn durch die 

Aufnahme des Darlehens entweder die jährliche Neuverschuldung im 

Gesamthaushalt 15 % der Einzahlungen der laufenden GeschäftstätigkeitEinnahmen 

des ordentlichen Voranschlags des laufenden Rechnungsjahres oder der 

Gesamtschuldendienst der Stadt 15 % der Einzahlungen der laufenden 

GeschäftstätigkeitEinnahmen des ordentlichen Voranschlags des laufenden 

Rechnungsjahres übersteigen würde. Bei der Berechnung der Betragsgrenzen für den 

Gesamtschuldendienst ist das aufzunehmende Darlehen - soweit möglich unter 

Berücksichtigung der Zinsentwicklung der letzten 36 Monate - auf Grund einer 

begründeten Prognose über die wahrscheinliche zukünftige Zinsentwicklung zu 

berücksichtigen. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn das Darlehen die Kriterien 

des Abs. 1 erfüllt. 

(4) Eine Genehmigungspflicht gemäß Abs. 2 besteht weiters nicht für die Aufnahme von 

Darlehen in Euro, für die ein fixer oder ein an einen EURIBOR-Zinssatz gebundener Zinssatz 

vereinbart ist, sofern diese Darlehen 

 1. vom Bund oder Land oder von einem vom Bund oder Land verwalteten Fonds 

gewährt werden oder 

 2. für Zwecke der Siedlungswasserwirtschaft nach den Richtlinien des Umwelt- und 

Wasserwirtschaftsfonds oder der diesen nachfolgenden Stelle des Bundes 

erforderlich sind, sofern die Umgliederung in einen Betrieb mit marktbestimmter 

Tätigkeit durchgeführt worden ist, oder 

 3. in einem aufsichtsbehördlichen Finanzierungsplan ausgewiesen sind. 

(5) Die Stadt darf Darlehen nur gewähren, wenn hiefür ein besonderes Interesse der 

Stadt gegeben ist und der Schuldner glaubhaft macht, dass eine ordnungsgemäße 

Verzinsung und Tilgung gesichert ist. 

(6) Finanzgeschäfte, die der Veranlagung von Vermögen der Stadt dienen, bedürfen der 

aufsichtsbehördlichen Genehmigung. Dies gilt nicht für Veranlagungen 

 1. bei einem befugten Kreditinstitut im Sinn der Richtlinie 2006/48/EG vom 14. Juni 2006 

über die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit der Kreditinstitute, ABl. Nr. L 177 vom 

30.6.2006, S 1, in Form von täglich fälligen Sicht- und Spareinlagen, die auf Euro 

lauten, sowie EURIBOR-gebundenen Termineinlagen und 

 2. in Unternehmungen, an denen die Stadt zu mehr als 50 % beteiligt ist. 

Weitere Ausnahmen von der Genehmigungspflicht können in einer Verordnung gemäß 

Abs. 7 bestimmt werden. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn mit der Veranlagung kein 

unverhältnismäßig hohes Wagnis verbunden ist. 

(7) Die Landesregierung hat durch Verordnung unter Bedachtnahme auf die Grundsätze 

der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit nähere Bestimmungen über den 

Abschluss von Verträgen über Darlehen und sonstige Finanzgeschäfte, einschließlich 

Veranlagungen, zu erlassen. Diese Verordnung hat jedenfalls zu enthalten: 
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 1. Festlegungen über die Art und Weise der Durchführung der im Abs. 1 Z 3 

vorgesehenen Gesamtrisiko-Analyse, wobei nach Gruppen von Finanzgeschäften mit 

unterschiedlich hohem finanziellen Wagnis zu differenzieren ist und die Gesamtrisiko-

Analyse allenfalls auf eine Plausibilitätsprüfung beschränkt werden kann; 

 2. eine Auflistung jener Geschäftstypen, die nicht unter Abs. 3 oder 4 fallen, deren 

Abschluss jedoch wegen des Überwiegens der daraus resultierenden 

finanzwirtschaftlichen Vorteile über die damit verbundenen finanziellen Wagnisse 

gemäß Abs. 2 genehmigt werden kann (Positivliste); 

 3. eine Auflistung jener Veranlagungsformen, die unbeschadet der bereits im Abs. 6 

verfügten Ausnahmen keiner aufsichtsbehördlichen Genehmigung bedürfen, weil mit 

ihnen ein geringes finanzielles Wagnis verbunden ist; 

 4. die von der Stadt ihrem Antrag auf Genehmigung anzuschließenden Unterlagen, die 

zumindest eine Dokumentation der von der Stadt durchgeführten Gesamtrisiko-

Analyse sowie der allenfalls zu erfolgenden Beratung durch Dritte vor Abschluss der 

zu genehmigenden Rechtsgeschäfte umfassen muss. 

(8) Vor Erlassung einer Verordnung nach Abs. 7 sind der Oberösterreichische 

Gemeindebund und der Österreichische Städtebund, Landesgruppe Oberösterreich, zu 

hören. 

§ 58a 

Kassenkredite 

(1) Zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit darf 

die Stadt nur solche Kassenkredite aufnehmen, 

 1. die auf Euro lauten und 

 2. für die ein fixer oder ein an einen EURIBOR-Zinssatz gebundener Zinssatz vereinbart 

ist. 

Diese sind aus den Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit binnen Jahresfrist 

zurückzuzahlen und dürfen ein Drittel der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit 

nicht überschreiten. Für Kassenkredite gelten im Übrigen die Bestimmungen des § 58 nicht. 

(2) Kassenkredite dürfen auch zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen aus der 

Investitionstätigkeit (Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen-Code 341 und 3411 bis 

3417 gemäß Anlage 1b der VRV 2015) herangezogen werden, wenn 

 1. das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit ausgeglichen ist, 

 2. die Einzahlung, zu deren Vorfinanzierung der Kassenkredit herangezogen wird, im 

selben Rechnungsjahr gesichert ist und 

 3. die Rückzahlung des Kassenkredits binnen Jahresfrist dadurch nicht gefährdet wird. 

§ 58a 

Kassenkredite 

(1) Zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des ordentlichen Voranschlags darf die 

Stadt nur solche Kassenkredite aufnehmen, 

 1. die auf Euro lauten und 

 2. für die ein fixer oder ein an einen EURIBOR-Zinssatz gebundener Zinssatz vereinbart 

ist. 
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Diese sind aus den Einnahmen des ordentlichen Voranschlags binnen Jahresfrist 

zurückzuzahlen und dürfen ein Drittel der Einnahmen des ordentlichen Voranschlags nicht 

überschreiten. Für Kassenkredite gelten im Übrigen die Bestimmungen des § 58 nicht. 

(2) Kassenkredite dürfen auch zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des 

außerordentlichen Voranschlags herangezogen werden, wenn 

 1. der ordentliche Voranschlag ausgeglichen ist, 

 2. die Einnahme, zu deren Vorfinanzierung der Kassenkredit herangezogen wird, im 

selben Kalenderjahr gesichert ist und 

 3. die Rückzahlung des Kassenkredits binnen Jahresfrist dadurch nicht gefährdet wird. 

§ 59 

Haftungen 

(1) Die Stadt darf Haftungen nur übernehmen, wenn 

 1. hiefür ein besonderes Interesse der Stadt gegeben ist, 

 2. sie befristet sind, 

 3. der Betrag, für den gehaftet wird, ziffernmäßig bestimmt ist und 

 4. die zugrunde liegenden Darlehen und sonstigen Finanzgeschäfte den für solche 

Rechtsgeschäfte gemäß § 58 bestimmten Voraussetzungen nicht widersprechen. 

Die Beschränkungen der Z 2 und 4 sind nicht anzuwenden, wenn die Stadt die Haftung für 

einen Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit übernimmt. 

(2) Die Übernahme einer Haftung durch die Stadt gemäß Abs. 1 bedarf einer 

aufsichtsbehördlichen Genehmigung, wenn dadurch der Gesamtstand der von der Stadt 

übernommenen Haftungen ein Drittel der Einzahlungen der laufenden 

GeschäftstätigkeitEinnahmen des ordentlichen Voranschlags des laufenden 

Rechnungsjahres übersteigen würde. Jedenfalls genehmigungspflichtig ist die Übernahme 

einer Haftung für ein Unternehmen, das sich nicht im Mehrheitseigentum der Stadt befindet, 

wenn diese Haftung über eine Ausfallsbürgschaft hinausgeht. 

 Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn 

 1. durch die Übernahme der Haftung eine der Voraussetzungen des Abs. 1 verletzt 

würde oder 

 2. im Fall des Haftungseintritts die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt gefährdet wäre 

oder 

 3. Haftungsobergrenzen nach Maßgabe einer Verordnung gemäß Abs. 5 überschritten 

würden. 

(3) Ist die Übernahme einer Haftung nicht gemäß Abs. 2 genehmigungspflichtig, hat die 

Stadt die Haftungsübernahme der Aufsichtsbehörde anzuzeigen. Die Aufsichtsbehörde hat 

binnen acht Wochen nach Einlangen der vollständigen Anzeige die Haftungsübernahme zu 

untersagen, wenn die maßgebliche Haftungsobergrenze gemäß Abs. 2 Z 3 überschritten 

würde. 

(4) Die Stadt darf Haftungen als Ausfallsbürge, als einfacher Bürge, als Bürge und Zahler 

sowie in Form einer Garantie übernehmen. 

(5) Soweit dies zur Erfüllung der Verpflichtungen des Österreichischen Stabilitätspakts, 

insbesondere im Bezug auf Haftungsobergrenzen, erforderlich ist, hat die Landesregierung 

durch Verordnung nähere Bestimmungen zu erlassen. Vor Erlassung einer Verordnung sind 
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der Oberösterreichische Gemeindebund und der Österreichische Städtebund, Landesgruppe 

Oberösterreich, zu hören. 

§ 60 

Vermögens- und Schuldennachweis 

Das Vermögen und die Schulden der städtischen Unternehmungen und der in der 

Verwaltung der Stadt stehenden Fonds und Stiftungen sind getrennt zu erfassen. 

§ 60 

Vermögens- und Schuldennachweis 

(1) Das gesamte unbewegliche und bewegliche Vermögen der Stadt, ihre Rechte und 

Verpflichtungen sowie ihre Beteiligungen sind laufend zu erfassen. Dieser Nachweis bildet 

die Grundlage zur Führung einer Vermögensrechnung. 

(2) Das Vermögen und die Schulden der städtischen Unternehmungen und der in der 

Verwaltung der Stadt stehenden Stiftungen und Fonds sind getrennt zu erfassen. 

IV. AbschnittIII. Abschnitt 

Unternehmungen 

§ 61 

Errichtung und Führungsgrundsätze 

(1) Die Stadt darf wirtschaftliche Unternehmungen nur errichten und betreiben, wenn 

dies im öffentlichen Interesse gelegen ist und wenn die Unternehmung nach Art und Umfang 

unter Beachtung der Gebote der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit in 

einem angemessenen Verhältnis zum voraussichtlichen Bedarf und zur voraussichtlich 

dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt steht. 

(2) Wirtschaftliche Einrichtungen der Stadt, die von ihr unmittelbar verwaltet werden und 

denen der Gemeinderat die Eigenschaft einer Unternehmung zuerkennt, gelten als 

Unternehmungen der Stadt im Sinn dieses Gesetzes. Sie bilden ein Sondervermögen der 

Stadt ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Die Unternehmungen sind nach kaufmännischen 

Grundsätzen zu führen. Das gleiche gilt sinngemäß für die Erweiterung von wirtschaftlichen 

Unternehmungen sowie für die Beteiligung an einer wirtschaftlichen Unternehmung. 

(3) Die Eigenschaft einer Unternehmung darf der Gemeinderat nur zuerkennen, wenn 

die Voraussetzungen gemäß Abs. 1 gegeben sind und die ordnungsgemäße Erfüllung der 

der Stadt gesetzmäßig obliegenden Aufgaben oder ihrer privatrechtlichen Verpflichtungen 

nicht gefährdet wird. 

(4) Sofern von der Unternehmung nach dem Unternehmenszweck 

MittelaufbringungenEinnahmen erlöst werden, haben sie in der Regel zumindest alle 

MittelverwendungenAufwendungen zu decken und die Bildung angemessener Rücklagen für 

die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung der Unternehmung zu ermöglichen. 

V. AbschnittIV. Abschnitt 

Kassen- und Prüfungswesen 

§ 63 

Kassengeschäfte 

Alle Kassengeschäfte der Stadt sind von der Stadtkasse zu erledigen. Nebenkassen 

können für bestimmte Dienststellen errichtet werden. Für die städtischen Unternehmungen 

können Sonderkassen eingerichtet werden. 
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VIII. HAUPTSTÜCK 

Aufsichtsrecht des Landes 

§ 78 

Sonstige Genehmigungspflichten 

(1) Außer den in sonstigen gesetzlichen Vorschriften vorgesehenen Fällen bedarf die 

Veräußerung oder Verpfändung von unbeweglichem Eigentum der Stadt im Wert von mehr 

als 5 % der Einzahlungen der laufenden GeschäftstätigkeitEinnahmen des ordentlichen 

Voranschlags des laufenden Rechnungsjahres einer Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 

(2) Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn durch das beabsichtigte 

Rechtsgeschäft gesetzliche Vorschriften verletzt, die Aufrechterhaltung oder 

Wiederherstellung des HaushaltsausgleichsHaushaltsgleichgewichts verhindert oder die 

ordnungsgemäße Erfüllung der der Stadt gesetzmäßig obliegenden Aufgaben oder ihrer 

privatrechtlichen Verpflichtungen gefährdet würden oder wenn das beabsichtigte 

Rechtsgeschäft für die Stadt mit einem unverhältnismäßig hohen finanziellen Wagnis 

verbunden wäre. 

(3) Genehmigungs- und anzeigepflichtige Rechtsgeschäfte der Stadt werden erst mit der 

aufsichtsbehördlichen Genehmigung oder Nichtuntersagung Dritten gegenüber 

rechtswirksam. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde nicht binnen drei 

Monaten nach Einlangen des vollständigen Antrags die Genehmigung versagt oder 

schriftlich der Stadt hierüber Bedenken geäußert oder um Aufklärung ersucht hat. Die 

Tatsache, dass ein Rechtsgeschäft der aufsichtsbehördlichen Genehmigung oder 

Nichtuntersagung bedarf, und die daran geknüpften Rechtsfolgen sind in jeder über ein 

solches Rechtsgeschäft verfassten Urkunde anzuführen. 

(4) Weitergehende bundesgesetzliche Vorschriften werden dadurch nicht berührt. 
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Gesetz vom 1. Juli 1988 über die Gemeindeverbände (Oö. Gemeindeverbändegesetz - 

Oö. GemVG) 

 

 

2. ABSCHNITT 

Bildung und Organisation von Gemeindeverbänden durch Vereinbarung 

§ 10 

Finanzierung des Gemeindeverbandes 

(1) Zur Deckung des Aufwandes des Gemeindeverbandes sind zunächst die 

EinzahlungenEinnahmen heranzuziehen, die ihm aus der Besorgung seiner 

Angelegenheiten zufließen. Der durch diese EinzahlungenEinnahmen nicht gedeckte 

Aufwand ist von den verbandsangehörigen Gemeinden zu ersetzen. 

(2) Der Kostenersatz ist in der Vereinbarung zu regeln, wobei darauf Rücksicht zu 

nehmen ist, daß der vollständige und rechtzeitige Ersatz der Kosten durch die 

verbandsangehörigen Gemeinden gewährleistet wird. Die Vereinbarung kann 

Vorauszahlungen in angemessener Höhe vorsehen. 

(3) Der durch EinzahlungenEinnahmen nicht gedeckte Aufwand ist, ebenso wie ein 

allfälliger Überschuß, in der Vereinbarung unter Berücksichtigung 

 1. des Umfanges der Angelegenheiten, die der Gemeindeverband für die einzelnen 

Gemeinden besorgt und/oder 

 2. nach dem Verhältnis der Finanzkraft der verbandsangehörigen Gemeinden und/oder 

 3. nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der verbandsangehörigen Gemeinden 

aufzuteilen. Die Einwohnerzahl bestimmt sich nach dem von der Bundesanstalt Statistik 

Österreich in der Statistik des Bevölkerungsstands festgestellten und kundgemachten 

Ergebnis zum Stichtag 31. Oktober des zweitvorangegangenen Kalenderjahres. Die 

demnach für das Kalenderjahr jeweils aktuelle Aufteilung ist von der Obfrau bzw. vom 

Obmann den verbandsangehörigen Gemeinden und der Verbandsversammlung bekannt zu 

geben. Die Finanzkraft ist nach den Bestimmungen des § 3 Abs. 1 des 

Bezirksumlagengesetzes 1960, LGBl. Nr. 26, in der jeweils geltenden Fassung zu errechnen. 

(4) Die auf die verbandsangehörigen Gemeinden entfallenden Kostenanteile oder 

Vorauszahlungen sind diesen Gemeinden schriftlich zur Zahlung mitzuteilen. Wird die 

Zahlung von einer Gemeinde nicht fristgerecht geleistet, so hat auf Antrag des 

Gemeindeverbandes oder einer verbandsangehörigen Gemeinde die Landesregierung über 

die Zahlungspflicht zu entscheiden (§ 23). 

 


